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157. Sitzung 

Bonn, den 16. Februar 1968 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.00 Uhr. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Meine Damen und Herren, gemäß § 76 Abs. 2 der 
Geschäftsordnung soll die Vorlage des Bundesmini

-

sters des Innern betr. Bundeskriminalamt - Druck

-

sache V/2525 	 an den Innenausschuß überwiesen 
werden. Erhebt sich dagegen Widerspruch? -- Das 
ist nicht der Fall. Die Überweisung ist beschlossen. 

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über Maßnahmen 
zur Förderung des deutschen Films vom 22. Dezem-
ber 1967 entsendet der Deutsche Bundestag fünf Mit-
glieder und fünf Stellvertreter in den Verwaltungs-
rat der Filmförderungsanstalt. Die Fraktionen haben 
dafür benannt: 

Fraktion der CDU/CSU: Dr. Toussaint und Dr. 
Huys als Mitglieder, Dr. Martin und Frau Geisen-
dörfer als Stellvertreter; 

Fraktion der SPD: Dr. Meinecke und Raffert als 
Mitglieder, Ravens und Liehr als Stellvertreter; 

Fraktion der FDP: Dorn als Mitglied, Moersch als 
Stellvertreter. 

Ist das Haus mit diesen Wahlvorschlägen einver-
standen? - Ich höre keinen Widerspruch. Damit 
sind die genannten Abgeordneten als Mitglieder 
bzw. Stellvertreter in den Verwaltungsrat der Film-
förderungsanstalt gewählt. 

Zu der in der Fragestunde der 155. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am 13. Februar 1968 gestell-
ten Frage des Abgeordneten Peiter, Drucksache 
V/2564 Nr. 3 *, ist inzwischen die schriftliche Ant-
wort des Staatssekretärs Grund vom 14. Februar 
1968 eingegangen. Sie lautet: 

Die endgültige Höhe der auf das Land Rheinland-Pfalz entfal-
lenden Beträge aus dem 1. und 2. Konjunkturprogramm des 
Bundes kann erst angegeben werden, wenn die Auswertung 
Tiber die Auftragsvergaben vorliegt. Zur Zeit können daher hier-
für nur Sollzahlen nach den Schätzungen der Ressorts genannt 
werden. 

*) Siehe 155. Sitzung, Seite 7934 A 

Von (leni 1, Investitionsprogramm des Bundes entfallen ca. 
90 Mio DM und von dem 2. Investitionsprogramm etwa 139 Mio 
DM (darunter 26,6 Mio DM  Bindungsermächtigungen) auf Rhein-
land-Pfalz. 

Von den Ergänzungsweisungen an finanzschwache Länder im 
Jahre 1967 von insgesamt 260 Mio DM hat Rheinland-Pfalz 
55 Mio DM erhalten. 

Aus der Erhöhung der Mineralölsteuer im Jahre 1967 (ins-
gesamt 595,6 Mio DM) sind 28,3 Min DM nach Rheinland-Piatz 
geflossen. 

Die Senkung des Bundesanfiis an der Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer hat dem Land im Jahre 1967 Mehreinnahmen 
von  39,1 Mio DM erbracht. Weiter haben sich hieraus für das 
Land Mehreinnahmen aus dem Länderfinanzausgleich in Höhe 
von 7,5 Mio DM ergeben. 

Meine Damen und Herren, es ist der Wunsch des 
Bundesrates, daß wir Punkt 12 der Tagesordnung 
vorweg behandeln, was um so leichter geschehen 
kann, als dies ohne Aussprache erfolgen soll. Ich 
nehme an, daß das Haus damit einverstanden ist, 
und rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des vom Bundesrat ein

-

gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände

-

rung des Grundgesetzes (Artikel 76 und 77) 

— Drucksache V/1983 — 

Gemäß der Vereinbarung im Ältestenrat wird auf 
Begründung und Aussprache verzichtet. Ich schlage 
Ihnen Überweisung an den Rechtsausschuß — feder-
führend -- und an den Ausschuß für Wahlprüfung, 
Immunität und Geschäftsordnung — mitberatend — 
vor. — Widerspruch erfolgt nicht; es ist so beschlos-
sen. 

Ich komme zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

— Drucksachen V/2564, zu V/2564, Nachtrag  

zu V/2564 —, 

zuerst zu den Fragen, die schon am Mittwoch hätten 
behandelt werden sollen, aus dem Geschäftsbereich 
des Auswärtigen Amtes. 

Frage 66 des Abgeordneten Dr. Giulini. — Ist Herr 
Dr. Giulini im Saal? — Die Frage wird im Einver-
nehmen mit dem Fragesteller schriftlich beantwortet, 
ebenso Frage 67. 

Die Antworten liegen noch nicht vor. Sie werden 
nach Eingang im Sitzungsbericht abgedruckt. 

Die Fragen 68 und 69 sind zurückgezogen. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger 

Frage 70 des Abgeordneten Schmitt-Vockenhau-
sen: 

Wann wird die Bundesregierung die in der Fragestunde vom 
15. September 1966 angekündigte Ratifizierung des  Wiener 

 Übereinkommens über konsularische Beziehungen vom 24. April 
1963 einleiten? 

(Abg. Brück [Holz] übernimmt die Frage.) 

— Sie vertreten ihn. --- Herr Staatssekretär, ich 
darf bitten. 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Gründe, die 
die Bundesregierung bewogen haben, den Entwurf 
eines neuen Konsulargesetzes erst einzubringen, 
wenn das Wiener Übereinkommen über konsula-
rische Beziehungen vom 24. April 1963 deutsches 
Recht geworden ist, gelten weiter. 

Dieses Übereinkommen legt auf völkerrechtlicher 
Ebene die Aufgaben und die Rechtstellung der kon-
sularischen Vertretungen und ihrer Mitglieder fest. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich darf doch um 
etwa Ruhe bitten. Wenn die Regierung aus der Mitte 
des Hauses gefragt wird, dann hat sie ja wohl einen 
Anspruch darauf, daß man ihre Antwort auch hört. 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtig en: Die Bundesregie-
rung hält es für vordringlich, die Tätigkeit unserer 
konsularischen Vertretungen im Ausland und der 
ausländischen konsularischen Vertretungen im Bun-
desgebiet zunächst auf eine allgemein anerkannte 
Rechtsgrundlage zu stellen. Demgegenüber muß 
nach Auffassung der Bundesregierung der Erlaß 
eines neuen Konsulargesetzes, das nur die inner-
deutsche Rechtsgrundlage der amtlichen Tätigkeit 
deutscher konsularischer Vertreter im Ausland be-
trifft, zurückstehen. Es ist daher weiterhin erforder-
lich, dem Wiener Abkommen über konsularische 
Beziehungen den Vortritt zu lassen. 

Der Entwurf zum Zustimmungsgesetz zu dieser 
Konvention ist im wesentlichen fertiggestellt wor-
den. Es haben sich aber in letzter Zeit noch einige 
klärungsbedürftige Punkte ergeben. Dennoch hoffe 
ich, daß die parlamentarische Behandlung in Bälde 
beginnen kann. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Kopf, 

Dr. Kopf (CDU/CSU) : In der letzten Wahlperiode 
des Deutschen Bundestages ist diesem Hohen 
Hause bereits der Entwurf eines Konsulargesetzes 
zugeleitet worden. Ich darf die Frage stellen, ob in 
diesem damals vorgelegten Entwurf nicht bereits 
die Grundsätze der internationalen Konvention, die 
in Ausarbeitung begriffen gewesen ist, weitgehend 
berücksichtigt worden waren. 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Sicher sind die 
wesentlichen Grundsätze dabei berücksichtigt wor-
den, Herr Dr. Kopf. Nur, wenn jetzt bei der gegen-

wärtigen Situation ein neuer Entwurf eingebracht 
werden muß, ist es, glaube ich, eine angemessene 
Form des Umgangs mit dieser Materie, das dann 
auch genau auf die Fragen abzustimmen, die sich 
aus der Konvention ergeben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Dann kommen wir 
zur Frage 71 des Herrn Abgeordneten Schmitt

-

Vockenhausen: 

Bis wann ist mit der Einbringung eines neuen Konsularge-
setzes zu rechnen? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die ist mit beant-
wortet, Herr Präsident. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage 
mehr? Dann kommen wir zur Frage 72 des Herrn 
Abgeordneten Diebäcker: 

Hat die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Moskau 
die Möglichkeit, russischsprachiges Intormationsmaterial unge-
hindert in der Sowjetunion zu verteilen, wie dies umgekehrt 
der Botschaft der UdSSR in der Bundesrepublik Deutschland 
möglich ist? 

Ist Herr Diebäcker im Saal? — Er wird vertreten 
durch Herrn Hofmann. 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich darf bitten, 
auch hier beide Fragen zusammen beantworten zu 
dürfen, Herr Präsident. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte sehr. Ich rufe 
also auch Frage 73 des Herrn Abgeordneten 
Diebäcker auf: 

Was beabsichtigt die Bundesregierung für den Fall zu unter-
nehmen, daß unter Nichtbeachtung des Gegenseitigkeitsgrund-
satzes Informationsmaterial Tiber die deutsche Botschaft in 
Moskau nicht verteilt werden darf? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Antwort auf 
die erste Frage: Bisher nicht. Das Auswärtige Amt 
steht seit geraumer Zeit in der Frage der Heraus-
gabe einer russischsprachigen Zeitschrift über die 
Botschaft in Moskau mit den zuständigen sowjeti-
schen Behörden in Verbindung. So hat der deutsche 
Botschafter im Dezember 1965 förmlich die Zustim-
mung der Sowjetregierung zu diesem Vorhaben er-
beten. Eine Antwort hat die Sowjetregierung bis 
heute nicht erteilt. Auf wiederholte Vorstellungen 
hin wurde die deutsche Botschaft immer wieder mit 
Hinweisen auf angebliche administrative Schwierig-
keiten vertröstet. 

Zur zweiten Frage. Das Auswärtige Amt wird 
seine Bemühungen um die Herausgabe und Vertei-
lung einer russischsprachigen Veröffentlichung der 
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Moskau 
fortsetzen. Sie ist überzeugt, daß eine solche Zeit-
schrift den Menschen in der Sowjetunion helfen 
würde, sich ein Bild über Deutschland und die fried-
lichen Absichten des deutschen Volkes zu machen. 
Damit würde ein wesentlicher Beitrag zu einer Ver-
ständigung zwischen den Völkern geleistet. 
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Parlamentarischer Staatssekretär Jahn 
Da wir zu dem Prinzip der Freiheit der Meinungs-

äußerung stehen, hat die Bundesregierung bisher 
davon abgesehen, das im Wiener Übereinkommen 
über diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961 
verankerte Prinzip der Gegenseitigkeit anzuwenden 
und gegen die Verteilung deutschsprachiger so-
wjetischer Publikationen in der Bundesrepublik ein-
zuschreiten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Hofmann ,  

Dr. Hofmann (Mainz) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär Jahn, ist denn abzusehen, wann das „bisher 
nicht" in etwa überwunden sein kann? Kann man da 
eine Zeit angegeben? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Es ist immer sehr 
schwierig, 

(Abg. Dr. Hofmann [Mainz] : Etwa!) 

wenn man eingeladen wird, prophetische Gaben zu 
entwickeln. Da gibt es keine präzisen Zeitvorstellun-
gen. Ich glaube, da muß man sich auch ganz generell 
mit Geduld wappnen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich komme dann 
zur Frage 74 des Herrn Abgeordneten Schmidt 
(Kempten) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die psychologischen Aus-
wirkungen der Tatsache, daß für die Restaurierung der Resi-
denz des deutschen Botschafters in Paris, des Palais Beauharnais, 
20 Millionen 1)M aufgewendet wurden, daß darüber hinaus 
Jahr für Jahr hohe Haltungskosten anfallen werden zu einem 
Zeitpunkt, in dem zum Ausgleich des Bundeshaushaltes zweifel-
los wichtigerer Etatposten um Hunderttausende gerungen wer-
den muß und in dem durch das Finanzänderungsgesetz auf 
Sozialversicherte und Rentner hohe Belastungen zukommen, ja 
ein Teil der Kriegsfolgegeschädigten weiterhin zum Hoffen und 
Harren verurteilt wird? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich begrüße die 
Gelegenheit dieser Anfrage zu einem klärenden 
Wort über die Finanzierung der deutschen Bot-
schafterresidenz in Paris. 

Wie wohl bekannt ist, wurde das Palais Beauhar-
nais, das seit 150 Jahren Sitz preußischer Gesandter 
und deutscher Botschafter war, 1961 von dem fran-
zösischen Staatspräsidenten anläßlich eines Besuchs 
des Herrn Bundespräsidenten in Paris zurückgege-
ben. Die Bundesregierung hat diese Geste des fran-
zösischen Staatspräsidenten, die die Versöhnung der 
beiden Nachbarvölker symbolisiert, dankbar be-
grüßt. Damals suchte das Auswärtige Amt bereits 
seit längerer Zeit eine angemessene Residenz für 
den Botschafter in Paris, der in einem Stockwerk 
eines von verschiedenen anderen Parteien mitbe-
wohnten Hauses unzureichend untergebracht war. 
Der Kauf einer angemessenen Residenz oder der 
Erwerb von Bauland mit nachfolgendem Neubau 
hätte nach den damaligen Berechnungen etwa 
12 Millionen DM erfordert. Die Kosten für die 
Wiederherstellung des Palais Beauharnais wurden 
damals aus 13,1 Millionen DM geschätzt. 

Die Bundesregierung hielt es im Jahre 1963 unter 
den dargelegten politischen Umständen und finan-
ziellen Erwägungen für richtig, die Lösung der Frage 
der Unterbringung unseres Botschafters, die sich mit 
dem zurückgegebenen Gebäude bot, zu nutzen. Da-
für sprach auch die historische Bedeutung, die der 
Tatsache zukommen mußte, daß unser Botschafter 
wieder das Gebäude bezog, das deutsche Botschafter 
seit langem inngehabt hatten. 

Die Bundesregierung trat mit den Sachverständi-
gengutachten, die sie über das Palais Beauharnais 
eingeholt hatte, zunächst an den Haushaltsausschuß 
des Deutschen Bundestages mit der Bitte heran, den 
Betrag von 1,5 Millionen DM als überplanmäßige 
Ausgabe für die damals unaufschiebbaren Grün-
dungssicherungsarbeiten an dem Gebäude zu bewil-
ligen. Dem Antrag wurde in der Sitzung des Haus-
haltsausschusses vom 23. April 1964 stattgegeben. 
Am 11. März 1965 hat der Haushaltsausschuß nach 
eingehender Prüfung des Bauvorhabens an Ort und 
Stelle einstimmig die auf 13,1 Millionen DM ver-
anschlagten Baukosten bewilligt. Die genannten 
Baukosten erhöhten sich auf Grund der allgemei-
nen Preiserhöhungen und zunächst nicht erkennbar 
gewesener Gebäudeschäden später um 3,881 Millio-
nen DM. 

Bauvorhaben des Bundes werden bei der ersten 
Mittelanforderung durch den Bundestag grundsätz-
lich beschlossen; die Ausgaben werden jedoch in der 
Regel entsprechend dem voraussichtlichen Fortgang 
der Bauarbeiten auf verschiedene Haushaltsjahre 
verteilt. In diesem Fall wurden im Haushaltsplan 
1965 die ersten 3 Millionen DM bewilligt unter An-
rechnung des bereits im Jahre 1964 bewilligten Vor-
griffs in Höhe von 1,5 Millionen DM. Die rest-
lichen Kosten wurden verteilt auf die Haushaltsjahre 
1966 mit 6,5 Millionen DM, 1967 mit 4,6 Millionen 
DM und 1968 mit 2,881 Millionen DM. Ausgaben für 
Einrichtungsgegenstände in Höhe von 2,319 Mil-
lionen DM wurden in den Rechnungsjahren 1966 und 
1967 bei einem anderen Titel bewilligt. 

Der Wiederaufbaubeschluß der Bundesregierung 
und die grundsätzliche Zustimmung des Haushalts-
ausschusses bzw. des Bundestages erfolgten zu 
einem Zeitpunkt, in dem die spätere Entwicklung der 
Bundesfinanzen, wie sie sich seit Ende 1966 darstellt, 
noch nicht erkennbar war. Die in Ihrer Anfrage aus 
heutiger Sicht angesprochenen Probleme des Haus-
haltsausgleichs bestanden zur Zeit der Entschließung 
zur Wiederherstellung des Bauwerks noch nicht. 
Hätte man aber die Wiederherstellung in den Jah-
ren 1964 und 1965 abgelehnt, so wäre statt dessen 
ein sehr großer Teil dieser Mittel für die Beschaffung 
einer anderen Botschafterresidenz erforderlich ge-
worden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Schmidt. 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Staatssekretär, 
können Sie Auskunft darüber geben, welche zusätz-
lichen jährlichen Unterhaltungskosten die Würde 
und das Alter des Hauses in Zukunft im Vergleich 
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zu einem neu errichteten Botschaftsgebäude erfor-
derlich machen werden? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Kollege 
Schmidt, Sie haben aus meiner Antwort sicher ent-
nommen, daß ich mich bemüht habe, möglichst alle 
weiteren Fragen, die sich aus Ihrer Anfrage erge-
ben könnten, zu berücksichtigen und eine Antwort 
auf sie zu suchen. Diesen Punkt habe ich nun bei 
meinen Vorermittlungen nicht auch noch erwischt. 
Aber ich bin gerne bereit, die Beantwortung in 
schriftlicher Form nachzuholen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Schmidt. 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Staatssekretär, 
stimmen Sie nicht mit mir darin überein, daß eine 
moderne Residenz den Anforderungen besser genii-
gen würde und daß man jetzt vielleicht auch unter 
dem Gesichtspunkt der finanziellen Zukunftslasten 
überlegen sollte, ob man das Palais Beauharnais 
nicht einer anderen Verwendung zuführen könnte, 
natürlich unter Verkauf oder musealer Auswertung 
dieses Gebäudes, und dafür eine modernere Resi-
denz mit geringeren Zukunftskosten zur Verfügung 
stellen könnte? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Kollege 
Schmidt, ich habe zwar durchaus ein gewisses Ver-
ständnis für solche Überlegungen; aber jetzt bin ich 
doch versucht, die Gegenfrage zu stellen: Müßten 
dann nicht gerade Sie sich veranlaßt fühlen, in einer 
der folgenden Fragestunden die Frage aufzuwerfen; 
ob die Entscheidung, unmittelbar nach der Einwei-
hung einer Botschafterresidenz ein neues Botschafts-
gebäude zu errichten, eigentlich sinnvoll sei? 

(Abg. Schmidt [Kempten] : Ich habe doch 
von Verkauf gesprochen; da kommt ja 

etwas herein!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Strohmayr. 

Strohmayr (SPD) : Herr Staatssekretär, glauben 
Sie nicht, daß auf dieses Danaergeschenk hätte ver-
zichtet werden können? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Kollege, ich 
kann mir Ihre Wertung, die in dem Wort „Danaer-
geschenk" liegt, nicht zu eigen machen. Es gibt Din-
ge, über die man unterschiedlicher Meinung sein 
kann; das räume ich gern ein. Es gibt aber Dinge, 
die einen Wert und einen Sinn haben, der nicht un-
mittelbar in Geld zu messen ist. Der eine schätzt das 
höher, der andere weniger hoch ein. Das sollte dann 
aber nicht mit solchen Wertungen bedacht werden. 

Ob damals eine andere Entscheidung möglich ge-
wesen wäre: ich bitte Sie, mir die Beantwortung  

dieser Frage deshalb zu erlassen, weil ich das für 
müßg erachten muß, weil eine bestimmte Entschei-
dung ergangen ist, die nachträglich nicht mehr kor-
rigiert werden kann. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Strohmayr. 

Strohmayr (SPD) : Herr Staatssekretär, Sie haben 
bereits erwähnt, wen die Verantwortung für die 
Überschreitung der veranschlagten Baukosten von 
13 Millionen DM auf 20 Millionen DM trifft, d. h. 
also für eine Überziehung von 7 Millionen DM. Mei-
nen Sie nicht, daß es endlich an der Zeit wäre, 
daß die Bundesbauverwaltung besser kalkuliert, da-
mit nicht wieder am laufenden Band Überschreitun-
gen vorkommen? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Kollege, ich 
bin sicher, auf diesem Gebiet sind Sie sehr viel sach-
kundiger als ich. Aber so viel Sachkunde habe ich 
auch, um zu wissen, daß Voranschläge in aller Regel 
überschritten werden. 

(Oh-Rufe bei der FDP.) 

Da, wo sich besonders schwierige Umstände ergeben 
wie hier durch verborgene Baumängel, ist die Gefahr 
besonders groß. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, jetzt kommt der Abgeordnete Dr. Kopf. 

Dr. Kopf (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, trifft 
es zu, daß das Gebäude Villa Beauharnais unter 
französischem Denkmalschutz stand und daß daher 
sein etwaiger Abbruch und seine Ersetzung durch 
ein modernes Gebäude entweder gar nicht möglich 
oder nur mit großen Schwierigkeiten erreichbar ge-
wesen wäre? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Das trifft zu. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zweite Zusatzfrage. 

Dr. Kopf (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, trifft 
es zu, daß die Wiederherstellung des Gebäudes 
durch die Bundesbaudirektion in enger Fühlung-
nahme mit den französischen Dienststellen des beaux 
arts erfolgt und in mustergültiger Weise durchge-
führt worden ist und daß die Vornahme dieser 
Restaurierungsarbeiten von der französischen Presse 
und der französischen Öffentlichkeit mit großer An-
erkennung als ein Zeichen guter deutsch-französi-
scher Zusammenarbeit bezeichnet worden ist? 

(Unruhe bei der FDP.) 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Es trifft zu, Herr 
Kollege Dr. Kopf, daß anläßlich der Eröffnung des 
wiederhergestellten Palais Beauharnais diese Tat- 
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sache in der französischen Öffentlichkeit, insbeson-
dere auch in der Presse, eine besonders freundliche 
Zustimmung und Bewertung erfahren hat. Das er-
streckt sich sicher auch auf die Art der Ausführung 
der Arbeiten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dröscher. 

Dröscher (SPD) : Herr Staatssekretär, können Sie 
sagen, wie der Bundesfinanzminister hieß, unter 
dessen Verantwortung seinerzeit die entsprechen-
den Beschlüsse gefaßt wurden, das Geld zu in-
vestieren? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Da muß ich erst 
einmal einen Moment nachdenken. 

(Abg. Dröscher: Könnte es nicht Herr Dahl

-

grün sein?) 

— Aber eine gewisse Erfahrung und im Augenblick 
nicht sehr präzise Erinnerung spricht dafür, daß es 
sicherlich in jener Zeit ein Kollege war, der der 
FDP-Fraktion angehörte. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Ertl. 

Ertl (FDP) : Meinen Sie, daß der Finanzminister 
auch bereits übersehen konnte, daß Mehrkosten für 
den Bau auftreten? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Das ist sehr 
schwer zu beurteilen. Ich würde am liebsten auf 
diese Frage antworten: vielleicht. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zusatzfrage. 

Ertl (FDP) : Darf ich im Zusammenhang mit  dem 
Bau noch fragen, ob die Bundesregierung der beson-
deren Traditionspflege Frankreichs und vielleicht 
auch dem Umstand entgegengekommen ist, daß 
Eugen Beauharnais mit einer Wittelsbacherin ver-
heiratet war? 

(Heiterkeit. — Zurufe von der CDU CSU: 
Weiß-blau!) 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Kollege Ertl, 
ich glaube, es ist nicht nützlich, zur Klärung des 
Sachverhalts die Frage so zu stellen. Immerhin sind 
die maßgeblichen Beschlüsse von einer Bundesregie-
rung gefaßt worden — ich habe eben schon Anlaß 
gehabt, darauf hinzuweisen —, in der Ihre Fraktion 
verantwortlich mitgewirkt hat. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Kahn-Ackermann. 

Kahn - Ackermann (SPD) : Herr Staatssekretär, 
gibt es einen Grund, hier nicht deutlich zu sagen, daß 
der damalige Bundeskanzler und der damalige 
Außenminister dieses Geschenk sehr wohl als Da-
naergeschenk empfunden haben und daß man sehr 
wohl wußte, daß der Ausbau dieser Residenz unge-
heure Kosten verursachen würde, daß man es aber 
mit der Begründung hier vor Gremien dieses Parla-
ments vertreten hat, daß eine Zurückweisung dieses 
Geschenks von der damaligen französischen Regie-
rung als Affront betrachtet werden würde und daß 
dies der Grund sei, daß man sich im Lichte der da-
maligen Verhältnisse zum Ausbau dieser Residenz 
entschlossen hat? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Zunächst, Herr 
Kollege Kahn-Ackermann, bin ich außerstande, 
etwas über Empfindungen früherer Bundeskanzler 
und Bundesaußenminister zu sagen. 

(Abg. Kahn-Ackermann: Nicht Empfindungen!) 

Sie haben eben die Frage so gestellt. Ich muß leider 
sagen, ich weiß nicht, was die damals empfunden 
haben. Aber davon unabhängig haben sicherlich 
gute Gründe dahin eine Rolle gespielt, auf diese 
Weise einen Beitrag zu leisten zu einem guten Ver-
hältnis, zu guten Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern, um die es hier geht. Oh dieses das ange-
messenste, zweckmäßigste und geeignetste Mittel 
war, darüber läßt sich sicherlich diskutieren und 
wird ja auch diskutiert, wie z. B. diese Diskussion 
zeigt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Kahn-Ackermann. 

Kahn-Ackermann (SPD) : Herr Staatssekretär, 
empfinden Sie es dann als angemessen, daß zur Ein-
weihung dieses sehr teuren Hauses eine der größten 
Parties veranstaltet wird, die Paris in Jahren gese-
hen hat, zu der 3500 Leute eingeladen wurden und 
die ganz sicherlich die Verfügungsmittel der deut-
schen Botschaft für andere Zwecke in diesem Rech-
nungsjahr so beschränken wird, daß einzelne Refe-
rate dieser Botschaft ihre Aufgaben nicht mehr 
richtig werden durchführen können? 

(Beifall bei der FDP.) 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich bedaure sehr, 
Herr Kollege Kahn-Ackermann, daß ich nicht über 
Ihre Kenntnis der Größenordnung Pariser Parties 
verfüge. 

(Heiterkeit.) 

Ich bin aber sicher, daß die Botschaft auch nach die-
ser Party, wie Sie meinen sich ausdrücken zu sollen, 
durchaus in der Lage sein wird, ihre Aufgaben sach-
gerecht zu erfüllen. Die Bundesregierung, in erster 
Linie also das Auswärtige Amt, wird jedenfalls 
darauf achten. 
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Kahn-Ackermann (SPD) : Herr Staatssekre-
tär, - - 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Sie haben jetzt 
zwei Zusatzfragen gehabt, mehr kann ich Ihnen nicht 
geben. Jetzt ist Herr Abgeordneter Genscher dran. 

Genscher (FDP) : Ungeachtet Ihrer, wie Sie eben 
dargestellt haben, unterentwickelten Kenntnisse Pa-
riser Party-Gewohnheiten frage ich Sie: Halten Sie 
einen solchen Aufwand wirklich für angemessen? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Über die Ange-
messenheit von Aufwänden, das gebe ich Ihnen gern 
zu, Herr Kollege Genscher, läßt sich sicher streiten. 
Aber es gibt öfters gute Gründe, ein besonders fest-
liches Ereignis auch festlich zu begehen. 

(Lachen bei der FDP.) 

Daß eine mit dieser Vorgeschichte versehene Ein-
weihungsfeierlichkeit in einen angemessenen Rah-
men gestellt wird, dafür gibt es sicher gute Gründe 
und war ja wohl auch eine Gelegenheit, eine Menge 
praktischer Begegnungen zu ermöglichen, zu denen 
bei anderen Gelegenheiten oder unter anderen Um-
ständen die Möglichkeit nicht in gleichem Maße 
besteht. Ich muß Ihnen offen gestehen: Bei allem 
Verständnis für Kritik an diesem Vorgang frage ich 
mich, ob sie eigentlich in einem rechten Verhältnis 
zu dem Ereignis selber steht. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Genscher. 

Genscher (FDP) : Darf ich aus dieser Antwort 
entnehmen, Herr Staatssekretär, daß Sie in Zukunft 
etwas mehr als bisher die Neigung des französi-
schen Staatspräsidenten unter Umständen auch zu 
einer Einschränkung von Teilnehmerkreisen bei be-
stimmten Veranstaltungen zu kommen, auch in die-
sem Bereich berücksichtigen werden? 

(Lachen und Beifall bei der FDP.) 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich bin sicher, daß 
der Grundsatz äußerster Sparsamkeit auch hei ge-
sellschaftlichen Veranstaltungen nur bei außer-
ordentlichen Anlässen durchbrochen wird. 

(Lachen bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Es erhalten jetzt 
noch die Abgeordneten Marx und Moersch das 
Wort, und dann werden wir diesen Punkt abschlie-
ßen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Herr Abgeordneter Marx! 

Marx (München) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
wenn Sie von den Erscheinungen um die Feierlich-
keiten absehen: Halten Sie unter den übrigen Um-
ständen die Instandsetzung dieses Palais für unge-
wöhnlich? 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Das ist sicherlich 
ein Fall,  der  nicht ohne weiteres auf vergleichbare 
Vorgänge trifft. Wenn Sie das mit ungewöhnlich 
bezeichnen wollen, würde ich Ihnen nicht wider-
sprechen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Moersch! 

Moersch (FDP) : Herr Staatssekretär, darf ich aus 
den Äußerungen schließen, die heute von Ihnen 
abgegeben worden sind, daß sich die Bundesregie-
rung zur ganzen Geschichte dieses Palais, auch zu 
den Bewegteilen bekennt? 

(Zurufe von der SPD: Was soll diese Frage! 
— Was soll denn das!) 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich sehe keinen 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Gegenstand 
der Ausgangsfrage, Herr Kollege Moersch. Ich will 
ihr aber gar nicht ausweichen. Ich meine nicht, daß 
der Erwerb oder die Wiedererrichtung und Wieder-
eröffnung eines solchen Botschaftsgebäudes unbe-
dingt an Bekenntnisse geknüpft werden muß. Wenn 
es Ihnen aber darum geht, eine Antwort darüber zu 
erhalten, wie die Bundesregierung zur deutschen 
und französischen Geschichte der letzten 150 Jahre 
steht, muß ich Ihnen allredings sagen: es gibt keinen 
Grund, einen Teil dieser Geschichte zu unterdrücken 
oder auszuklammern. Die ganze Geschichte gilt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Herr Staatssekretär. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten, zunächst zu der Frage 21 
des Herrn Abgeordneten Welslau. 

(Abg. Genscher: Dringlichkeitsfragen!) 

Jahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Präsident, 
ich bitte sehr um Entschuldigung, aber ich habe hier 
noch einen Vorrat an Fragen zu beantworten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wo denn, bitte? —
Nein, Herr Staatssekretär, die Sache ist so: ich hin 
jetzt bei den Fragen, die am Mittwoch. hätten be-
antwortet werden sollen, aber nicht mehr beantwor-
tet werden konnten, weil andere Fragen aufgehalten 
haben. Ich bin davon ausgegangen, daß erst die 
Fragen vom Mittwoch erledigt werden, ehe wir zu 
den anderen Fragen kommen. Daß Ihr Interesse 
darin besteht, möglichst rasch Ihre Fragen durchzu-
bringen, verstehe ich völlig. Die Fragesteller haben 
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ein anderes Interesse. Aber das Haus ist souverän. 
Soll ich bei den Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Auswärtigen Amts fortfahren oder in der Rei-
henfolge der Fragen vom Mittwoch? Was ist Ihre 
Meinung? 

(Zurufe.) 

Ist die Mehrheit der Meinung, daß wir mit den Fra-
gen aus dem Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts 
fortfahren? 

(Erneute Zurufe. — Abg. Genscher meldet 
sich zum Wort.) 

— Nein, diskutieren werden wir hier nicht. 

(Abg. Genscher: Wenn Sie darüber abstim

-

men lassen wollen, müssen Sie auch das 
Wort zur Geschäftsordnung zulassen!) 

-- Nein, „zur Geschäftsordnung" machen wir es 
nicht. Die Sache habe ich hier zu entscheiden. Es 
bleibt also dabei, daß wir in der Reihenfolge der 
Fragen vom Mittwoch vorgehen. Ich bitte um Ent-
schuldigung, aber ich muß an die Kollegen denken, 
die eigentlich mit ihren Fragen schon am Mittwoch 
hätten zu Wort kommen sollen oder wollen oder 
können. 

Ich rufe die Frage 21 des Herrn Abgeordneten 
Welslau auf: 

Wie groß ist die Zahl der heimatvertriebenen Landwirte, 
welche noch einen Antrag auf don Neubau einer Nebenerwerbs-
stelle gestellt haben? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Über die Zahl der heimatver-
triebenen Landwirte, die den Bau einer Nebener-
werbsstelle und damit auch eine finanzielle Förde-
rung ihres Vorhabens nach dem Vertriebenengesetz 
beantragt haben, liegen mir keine Unterlagen vor. 
Diese gewünschten Angaben werden, da die Durch-
führung der gesetzlichen Bestimmungen in die Zu-
ständigkeit der Länder fällt, nur von den obersten 
Siedlungsbehörden bei den zum Teil dezentralisiert 
eingerichteten Bewilligungsstellen der Länder ermit-
telt werden können. Eine solche Umfrage wird eine 
längere Zeit in Anspruch nehmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Welslau. 

Welslau (SPD) : Herr Bundesminister, sind Sie 
bereit, im Einvernehmen mit den Ländern Ermittlun-
gen anzustellen? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ja. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Storm! 

Storm  (CDU/CSU): Herr Minister, ist Ihnen nicht 
bekannt, daß der Landesausschuß „Siedlungsbewer-
ber" in Nordrhein-Westfalen glaubwürdig nachge-

wiesen hat, daß allein in diesem Lande noch 22 000 
Siedlungsbewerber und Antragsteller vorhanden 
sind? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Es besteht ein Unterschied 
zwischen Antragsteller und Siedlungsbewerber. Ich 
habe von dieser Zahl gehört. Wer zum Zuge kom-
men kann, wird durch die finanziellen Möglichkeiten 
und durch die Richtlinien bestimmt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Rutschke. 

Dr. Rutschke (FDP) : Herr Bundesminister, sind 
Sie nicht der Meinung, daß es mit zu den Aufgaben 
Ihres Hauses gehört, die Zahl der Siedlungswilligen 
zu ermitteln und alles zu tun, um diese Leute in 
ihrem Wunsch auf Neusiedlung und auf eine Neben-
erwerbsstelle zu unterstützen? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich glaube nicht, daß es zum 
unmittelbaren Auftrag des Hauses gehört, die Sied-
lungswilligen zu ermitteln. Das wäre ein Eingriff in 
die Rechte der Länder. Was in Richtung der Förde-
rung der Siedlungsvorhaben zu tun ist, ist gesche-
hen. Ich darf daran erinnern, daß allein 175 000 
Heimatvertriebene in dieser Form eingegliedert wor-
den sind. Ich glaube, diese Zahl spricht eine ganz 
eindeutige Sprache. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Leukert! 

Leukert (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, ist 
Ihnen nicht bekannt, daß die Agrar-Soziale Gesell-
schaft im Auftrage Ihres Hauses bereits vor Jahren 
eine Erhebung über die Siedlungswilligen durch-
geführt hat und diese Zahl zwischen 60 000 und 
80 000 liegt? Sind diese Zahlen nicht auch Anhalts-
punkte für die tatsächlichen Siedlungsbewerber? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Das ist mir sehr wohl be-
kannt, und zwar deswegen, weil der Bund diese 
Untersuchungen mit unterstützt hat. Die Zahlen lau-
ten etwas anders. In der Zwischenzeit sind rund 
30 000 weitere Personen eingegliedert worden. Aber 
die Erfahrungen bei den Ländern zeigen, daß zwi-
schen Antragstellern und Bewilligungen zahlen-
mäßig ein erheblicher Unterschied besteht. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Rehs. 

Rehs (SPD) : Herr Bundesminister, wann können 
wir damit rechnen, daß bei Ihnen eine klare Zahlen-
vorstellung hierüber besteht? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich nehme an, daß die Län

-

der ein Ersuchen des Bundes so rasch beantworten, 
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Bundesminister Höcherl 

wie sie dazu in der Lage sind. Ich kann keine zeit

-

lichen Angaben machen. Aber wie immer wird alles 
sofort, wenn es möglich ist, „vorgestern" erledigt. 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Dr. Kempfler. 

Dr. Kempfler (CDU/CSU) : Herr Minister, wäre 
es nicht zweckmäßig, bei dieser Gelegenheit auch 
die genaue Zahl derjenigen zu ermitteln, die eine 
Nebenerwerbssiedlung bekommen haben, und diese 
Zahl mit der anderen Zahl bekanntzugeben, um 
einen Überblick zu erhalten? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Darüber gibt es eine Über-
sicht. Ich habe schon eine Zahl von 175 000 genannt. 
Aber sie kann noch aufgegliedert werden. Es ist 
vielleicht ganz gut, wenn wir diese beiden Zahlen 
der Vergangenheit und der Zukunft einander gegen-
überstellen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Bartsch. 

Bartsch (SPD) : Herr Bundesminister, sind Sie 
nicht der Meinung, daß die Zahl von 5,5 % tat-
sächlich Selbständiger unter den Bewerbern in Nord-
rhein-Westfalen außergewöhnlich niedrig ist? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Das kann ich nicht sagen. 
Ich glaube auch nicht, daß es möglich ist, aus einem 
so schwierigen Komplex Prozentzahlen herauszu-
greifen, die sogar noch in der ersten Stelle nach 
dem Komma genau sein sollen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Bals. 

Bals (SPD) : Herr Bundesminister, ist Ihnen be-
kannt, daß dem bayerischen Staatsministerium für 
Landwirtschaft und Forsten exakte Zahlen vor-
liegen? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich kann mir das gar nicht 
vorstellen, weil es überhaupt keine exakten Zahlen 
darüber geben kann, welche Antragsteller und 
welche Bewilligungen da sind. In dieser Gleichung 
sind doch zwei Unbekannte. Es kann keine exakten 
Zahlen geben, sondern dem Sinn und der Aufgabe 
nach nur Schätzungszahlen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Schlager. 

Schlager (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, wäre 
es in diesem Zusammenhang nicht interessant, im 
Rahmen Ihrer Ermittlungen auch zu erfahren, wie-

viel heimatvertriebene Landwirte Berufslandwirte 
geworden sind, also Vollerwerbsbetriebe bekom-
men haben? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Auch das ist sehr schwierig 
zu wissen. Ihnen ist ganz genau bekannt, daß solche 
Umfragen fast statistischen Charakter haben und 
daß wir eine außerordentliche Abneigung der Län-
der feststellen, Statistiken zu veranstalten, und für 
eine genaue Statistik eine gesetzliche Regelung mit 
Zustimmung des Bundesrats brauchen, der sich aus 
Kosten und aus Arbeitsgründen gegen solche 
Statistiken gelegentlich zur Wehr setzt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, zu Zusatzfragen gebe ich jetzt noch den 
Abgeordneten Dr. Müller (München) und Maucher 
das Wort und betrachte die Frage dann als ab-
geschlossen. Jetzt hat Herr Dr. Müller (München) 
das Wort. 

Dr. Müller (München) (SPD) : Herr Minister, 
berät Ihr Ministerium die Bewerber um Neben-
erwerbsstellen über die Schwierigkeiten, die in der 
Landwirtschaft in den nächsten Jahren zu erwarten 
sind? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Darüber werde ich gleich 
anschließend bei der Einbringung des Grünen Be-
richts etwas sagen. Im übrigen machen das die Län-
der, die ja in unmittelbarem Kontakt mit den Sied-
lungsbewerbern stehen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Maucher! 

Maucher (CDU/CSU) : Herr Minister, nachdem 
wir jetzt die ganze Zeit die Zahlen über die statisti-
schen Erhebungen hören, frage ich Sie: Sind Sie, 
wenn die Zahlen, die angedeutet wurden, stimmen, 
in der Lage, diese Wünsche finanziell zu erfüllen? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Das Hohe Haus hat eine 
mittelfristige Finanzplanung beschlossen. Es wird 
darüber verfügen, welche Mittel für diese Aufgabe 
zur Verfügung gestellt werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe die Fragen 
22 und 23 des Abgeordneten Schmidt (Braunschweig) 
auf: 

Trifft es zu, daß dem Verbraucher immer weniger Flaschen-
milch, dafür jedoch vorwiegend Milch in präparierten Tüten 
angeboten wird, was zu  einer erheblichen Verteuerung führt? 

Ist beabsichtigt, in Tüten zum Verkauf kommende Milch mit 
einem auf der Verpackung leicht zu erkennenden Herstellungs-
datum  zu versehen? 

Herr Bundesminister, ich darf bitten. 
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Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Wie bei den meisten Lebens- 
und Genußmitteln ist auch bei der Milch ein Trend 
zur Einwegpackung festzustellen. Die Vorteile lie-
gen auf der Hand: Eine Reinigung der Flaschen ent-
fällt, und die Probleme des Flaschenpfands stellen 
sich nicht mehr. Im Wirtschaftsjahr 1965/66 betrug 
der Anteil der Flaschenmilch am gesamten Trink-
milchverbrauch noch knapp 31 %, während er im 
Wirtschaftsjahr 1966/67 auf 27,7 % zurückgegangen 
ist. Im gleichen Zeitraum ist der Anteil von Milch 
in Einmalpackungen von 21,1 % auf 26,7 % gestie-
gen. Die Erhöhung um 5,6 % beruht also nicht nur 
auf dem Rückgang des Flaschenmilchanteils, son-
dern auch auf einem Rückgang des Absatzes loser 
Milch. 

Die Preise für die Milch in den verschiedenen 
Anbietungsformen sind durch Verordnung festge-
setzt. Milch in Flaschen ist um 10 Pf pro Liter teurer 
als lose Milch; Milch in Einmalpackungen ist um 
3 Pf teurer als Flaschenmilch. Es wird zu prüfen 
sein, ob nach Inkrafttreten der EWG-Marktordnung 
für Trinkmilch lediglich der Preise für lose Milch als 
Festpreis festgelegt wird und ob im übrigen für ver-
packte Milch   ganz gleich, ob in Flaschen oder in 
Einmalpackungen -- ein Höchstpreis festgelegt wird. 
Der Verbraucher selber muß und soll bestimmen, in 
welcher Form er Milch kaufen will. 

Zu der zweiten Frage darf ich folgendes sagen. 
Für Markenmilch ist bundeseinheitlich und für an-
dere Trinkmilch durch die Länderbestimmungen die 
Angabe des Abfülldatums vorgeschrieben; lediglich 
das Land Niedersachsen hat eine solche Vorschrift 
nicht erlassen. 

Eine bundeseinheitliche Trinkurilchverordnung ist 
in Vorbereitung. Sie wird eine allgemeinverbind-
liche Kennzeichnungsregelung enthalten. Nach den 
bei der Lebensmittelkennzeichnung geltenden Grund-
sätzen wird auch bei Milch entweder die Angabe des 
Abfülldatums oder die Angabe der Haltbarkeitszeit 
vorgeschrieben. Endgültiges kann bei dem derzei-
tigen Stand der Arbeiten noch nicht gesagt werden, 
weil die Ressortbesprechungen   insbesondere mit 
dem Gesundheitsministerium -- noch andauern. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Schmidt (Braunschweig), haben Sie eine Zusatzfrage? 

- Bitte. 

Schmidt (Braunschweig) (SPD) : Herr Minister, 
ist die Ursache für die Neigung der Käufer, mehr 
Tütenmilch zu kaufen, nicht auch in der Tatsache zu 
suchen, daß vielfach Flaschenmilch in den Geschäf-
ten nicht zu haben ist und der Käufer mehr oder 
weniger gezwungen wird, die teure Tütenmilch zu 
kaufen? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich glaube nicht, daß der 
Käufer gezwungen wird; der Käufer ist vollkommen 
frei. Wir machen aber die Erfahrung — und das auch 
zum Nachteil der Landwirtschaft --, daß immer wie-

der Angebote bevorzugt werden, in deren Preis ein 
hoher Anteil für die Verpackung enthalten ist und 
daß dann die Verpackungsanteile der Landwirtschaft 
zur Last gelegt werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Schmidt (Braun-
schweig). 

Schmidt (Braunschweig) (SPD) : Herr Minister, 
trifft es zu, daß es bei der Tütenmilch keine klaren 
Herstellungskennzeichnungen gibt, es sei denn, daß 
manche Tüten mit mehr oder weniger deutlichen 
Wochentagssymbolen — z. B.  DI für Dienstag, 
„FR" für Freitag — versehen sind, wobei es dem 
Käufer überlassen bleibt, zu raten, welche Woche 
eigentlich gemeint ist? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich glaube nicht, daß es 
ernsthafte Klagen über die Qualität des Angebotes 
— auch was die zeitliche Seite betrifft — der deut-
schen Milchwirtschaft gibt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Dritte Zusatzfrage, 
bitte sehr! 

Schmidt (Braunschweig) (SPD) : Herr Minister, ist 
ihnen bekannt, daß normal erhitzte, das heißt pasteu-
risierte Milch in Tüten bei einer Aufbewahrung in 
Kühltruhen, ohne sichtbar zu verderben, bis zu zwei 
Wochen gelagert werden kann, wobei lediglich eine 
Geschmacksveränderung festzustellen ist, und daß 
diese Milch als unverdorben verkauft wird, obwohl 
sie den Wert einer Frischmilch nicht mehr besitzt? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich habe keinen Zweifel, 
daß ein längeres Lagern eine Verminderung des 
Wertes der Milch zur Folge hat. Aber ich kann doch 
nicht eine Frage beantworten, aus der geschlossen 
werden kann, daß der Milchhandel sich solcher 
Praktiken bedient. Ich glaube das nämlich nicht. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die letzte Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Schmidt  (Braunschweig).  

Schmidt (Braunschweig) (SPD): Herr Minister, 
ist zu erwarten, daß recht bald ein Zwang zur kla-
reren Bezeichnung des Herstellungsdatums einge-
führt wird? 

Höcherl, Bundesminister tür Ernährung, Land
-w irtschaft und Forsten: Herr Kollege Schmidt, ich 

habe Ihnen darauf bereits eine Antwort gegeben. 
Wir sind in der Beratung auf nationaler Ebene mit 
dem Gesundheitsministerium, um auf dem Verord-
nungswege diese Klarheit zu schaffen. Außerdem 
gibt es eine EWG-Milchmarktordnung. Ich darf hier 
noch sagen, daß wir hinsichtlich der Qualität des 
Angebots in der EWG einen Spitzenplatz einneh-
men. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Hilbert. 

Hilbert (CDU/CSU) : Herr Minister, ist Ihnen be-
kannt, daß Umfragen milchwirtschaftlicher Betriebe 
bei Hausfrauen und Konsumenten ergeben haben, 
daß bis zu 90 O/0 der Hausfrauen der abgepackten 
Milch den Vorzug geben? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich kenne diese Umfrage 
nicht, halte sie aber im Ergebnis für sehr wahr-
scheinlich. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Burger! 

Burger (CDU/CSU) : Herr Minister, sehen Sie 
nicht in einem vermehrten Angebot von attraktiven, 
geschmackvollen, hygienisch einwandfreien Perga-
packungen auch in Gaststätten und Kiosken eine 
gewisse Chance, die Milch als Volksgetränk besser 
zu plazieren und das große Angebot an Milch damit 
etwas abzubauen? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich bin ganz Ihrer Meinung. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Geldner. 

Geldner (FDP) : Herr Minister, haben Sie An-
haltspunkte dafür, wieviel Trinkmilch insgesamt 
offen und wieviel in Flaschen bzw. Tüten verkauft 
wird? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ja, darüber gibt es eine 
Aufstellung. Ich darf kurz einige Zahlen dazu be-
kanntgeben. Ich gehe einmal von der Größenklasse 
der Städte aus. In der Aufstellung wird unterschie-
den zwischen Städten unter 50 000 Einwohnern, von 
50 000 bis 100 000 Einwohnern und über 100 000 
Einwohnern. Dort sind die Zahlen der Betriebe mit 
einem Angebot von loser Milch, Flaschenmilch und 
Einmalpackungen genannt. Die Zahlen der Milchver-
sorgungsbetriebe, die diese drei Formen des Ange-
botes bieten, betragen: in Städten unter 50 000 Ein-
wohnern: 16, in Städten von 50 000 bis 100 000 Ein-
wohnern: 17, in Städten mit über 100 000 Einwoh-
nern: 47 Betriebe. Sie erkennen also eine steigende 
Zahl. Sie sehen, daß vor allem in den Städten mit 
über 100 000 Einwohnern, also bei den großstädti-
schen Milchversorgungsbetrieben, das dreifache An-
gebot für lose Milch, Flaschenmilch und Einmal-
packungen vorliegt. Lose Milch und Flaschenmilch 
sind sehr stark zurückgetreten. Hier gibt es nur 
zwei Milchversorgungsbetriebe, die sich darauf be-
schränken, und mit der zunehmenden Erweiterung 
des Angebots von Einmalpackungen steigt die Zahl 
auf 47 an. Das ist ein interessanter Trend, der ganz 
mit dem übereinstimmt, was andere Kollegen gefragt 
haben, daß nämlich der Konsument verlangt, daß die 
moderne Form angeboten wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Geldner. 

Geldner (FDP) : Herr Minister, würde das be-
deuten, daß die Einwegflasche zum größeren Ver-
brauch und damit auch zu einer Verbilligung der 
Trinkmilch führt? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich weiß nicht, ob man das 
so sagen kann. Es gibt auch eine Gefahr, daß die 
Kosten, die bei der Einwegflasche, beim modernen 
Angebot entstehen, nicht unbedingt verbrauchsför-
dernd sind; möglicherweise halten sich die progres-
siven und die degressiven Tendenzen die Waage. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Frau Abgeordnete Meermann. 

Frau Meermann (SPD) : Herr Minister, sind Sie 
nicht der Auffassung, daß die Datierung zur Farce 
wird, wenn z. B. hier in Bonn am Tag vor dem Hei-
ligabend, also am 23. Dezember, die Bonni-Mager-
milch mit dem Stempel vom Mittwoch, also vom 
27. Dezember, verkauft wurde, und würden Sie sich 
nicht dafür einsetzen, daß überall statt der Vorda-
tierung das echte Abfülldatum eingeprägt wird? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich möchte bei einem der-
artigen Einzelfall nicht von einer Farce sprechen. Ich 
nehme aber zur Kenntnis, daß Sie solche Feststel-
lungen getroffen haben, und ich werde die Landes-
behörden fragen, ob das stimmt und welche Maß-
nahmen man für die Zukunft treffen kann. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage, Frau Abgeordnete Meermann. 

Frau Meertann (SPD) : Herr Minister, wenn 
zu den Kostenersparnissen beim Übergang von der 
Flaschenmilch auf die Tütenmilch, die Sie angeführt 
haben, noch hinzukommt, daß das Hin und Her des 
Flaschentransports, das Stapeln der Flaschen, der 
Ersatz der Flaschen nach zwölfmaligem Hin und Her 
— dann sind sie nämlich im allgemeinen nicht mehr 
verwendbar —, außerdem, wie Sie schon gesagt 
haben, das Spülen der Flaschen, Annahme und Rück-
gabe des Pfandes wegfallen: Finden Sie nicht, daß 
es bei Wegfall all dieser Kosten kaum vertretbar 
erscheint, daß die sehr viel einfacher zu handha-
bende Tütenmilch teurer ist als die Flaschenmilch, 
und würden Sie hier nicht einmal eine Preisdurch-
leuchtung vornehmen? 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Frau Abgeordnete 
Meermann, die Fragen sollen kurz und einfach sein. 

Frau Meermann (SPD) : Entschuldigung, aber es 
war eine Frage. 
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Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Wir machen keine Preis-
durchleuchtung. Solche Kostenelemente, wie sie von 
Ihnen aufgezählt wurde, benötigen gar keine Preis-
durchleuchtung. Wir werden innerhalb der EWG, die 
ja für die Trinkmilchmarktordnung zuständig ist, 
sehen, welche Regelungen wir treffen, damit sie für 
den Verbraucher, aber auch für die Erzeuger, mög-
lichst günstig ausfallen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: — Sie haben schon 
zwei Zusatzfragen gehabt. Jetzt kommt Herr Abge-
ordneter Geldner. 

Geldner: (FDP) : Herr Minister, war Ihrer Ant-
wort zu entnehmen, daß viele Molkereizentralen 
überhaupt nicht mehr alle drei Verpackungssorten 
von Milch herstellen, d. h. beispielsweise Flaschen-
milch überhaupt nicht mehr auf den Markt bringen 
und damit dem Verbraucher diese Wahlmöglichkeit 
nicht bieten? Sind die Molkereizentralen gehalten, 
alle drei Angebote an Milch auf den Markt zu brin-
gen? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Die Tendenz, die Sie im 
ersten Teil Ihrer Frage zum Ausdruck bringen, ist 
richtig; sie entspricht der Wirklichkeit. 

Zweitens sind die Molkereizentralen gehalten, sich 
nach den Wünschen ihrer Konsumenten, also der 
Verbraucher, zu richten. Die brauchen keine Vor-
schriften von uns. Die wissen selbst, wie sie sich ge-
schäftlich am besten verhalten, um einen besseren 
Absatz zu erzielen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Dr. Enders. 

Dr. Enders (SPD) : Herr Minister, konnte mit der 
prozentualen Zunahme des Verbrauchs der abge-
packten Milch gegenüber der Flaschenmilch auch 
eine Erhöhung des Milchverbrauchs in  Schulen, bei 
der Bundeswehr und beim Bundesgrenzschutz er-
reicht werden? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Das ist eine so differenzierte 
Frage, daß sie eine sehr differenzierte Untersuchung 
erfordert. Allgemein gesehen ist der Milchverbrauch 
leider nicht gestiegen, und wenn ich vom allgemei-
nen Verbrauch zurückschließe auf diese Angebots-
form, dann scheint es nicht so zu sein, daß dadurch 
ein besonderer Anreiz für einen verstärkten Ver-
brauch ausgelöst worden wäre. Wahrscheinlich liegt 
das an den Kosten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Dr. Enders. 

Dr. Enders (SPD) : Herr Minister, da Sie die Vor-
teile der abgepackten Milch schilderten und bisher 
noch keinen Anstieg bei den von mir genannten 
Stellen nachweisen konnten, frage ich Sie: Wären 
Sie gegebenenfalls bereit, durch entsprechende Wer-

bung zur Erhöhung des Verbrauchs der Milch bei 
Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und Schulen beizu-
tragen? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Es gibt sehr große und be-
deutsame Anstrengungen für die Milchwerbung, die 
sich heute schon auf diese Vorgänge erstreckt. Wenn 
das Hohe Haus die Möglichkeiten und Mittel gibt, 
die Milchwerbung zu verstärken, wird niemand 
mehr erfreuter sein als ich. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Fritz. 

Fritz (Welzheim) (CDU/CSU) : Herr Bundesmini-
ster, ist Ihnen bekannt, daß die Molkereien, die 
Milchhersteller, Wert darauf legen, daß die pasteu-
risierte Milch nicht länger als drei Tage zum Ver-
kauf angeboten wird und daß deshalb die Kenn-
zeichnung Montag, Dienstag, Mittwoch in der Regel 
oder durchweg genügt? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich habe schon erklärt, daß 
wir in der Qualität des Angebots einen sehr, sehr 
guten Platz haben, und das fügt sich gut in Ihre 
Frage ein, die ich nur bestätigen kann. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage Herr Abgeordneter Fritz. 

Fritz (Welzheim) (CDU/CSU) : Herr Minister, ist 
Ihnen im Hinblick auf die Wiederverwendung der 
Flaschen auch bekannt, daß die Flaschen nicht zwölf-
mal, sondern mindestens dreißig- bis vierzigmal 
den Weg machen, ehe sie zu Bruch gehen oder aus-
geschieden werden müssen, und deshalb auf die 
Flasche nur ein Kostensatz von 0,8 Pf kommt? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Herr Kollege Fritz, ich bitte, 
es mir nachzusehen, wenn ich das noch nicht nach-
gezählt habe. 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Frau Abgeordnete Freyh. 

Frau Freyh (SPD) : Herr Minister, aus Ihren Ant-
worten ging hervor, daß Sie wegen des Herstel-
lungsdatums im Zusammenwirken mit dem Ge-
sundheitsministerium eine Prüfung vornehmen. 
Darf ich Sie fragen, ob es vorwiegend gesundheit-
liche Gründe sind, die hier Anlaß zu einer länger-
währenden Prüfung geben? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Die Beratungen sind noch 
nicht abgeschlossen. Es wäre nicht zweckmäßig, aus 
dem großen Bereich dieser Beratungen eine Einzel-
frage, die noch keineswegs geklärt ist und die auch 
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am besten einheitlich in Europa geklärt wird, her-
auszugreifen. Ich kann auf eine so detaillierte Frage 
aus einer umfangreichen Beratung keine Auskunft 
geben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen una 
Herren, ich darf Sie um etwas mehr Ruhe bitten. 
Frau Abgeordnete Freyh hat eine zweite Frage. 

Frau Freyh (SPD) : Herr Minister, ist Ihnen be-
kannt, daß das Mißtrauen, das gegenüber der abge-
packten Milch offensichtlich immer noch vorhanden 
ist, sich vorwiegend auf diese gesundheitlichen 
Erwägungen bezieht? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Mir ist von diesem Miß-
trauen nichts bekannt. Der Absatz der verpackten 
Milch nimmt, wie aus den von mir vorgelegten Zah-
len hervorgeht, zu. Daraus muß ich schließen, daß 
genau das Gegenteil der Fall ist, daß also ein gro-
ßes Vertrauen herrscht, nicht ein Mißtrauen. Man 
muß aber auch wissen, daß die Überwindung des 
Mißtrauens dort, wo es besteht, auch beinhaltet, 
daß man die Kosten übernimmt, die die Beseitigung 
all dieser Einwendungen erforderlich macht. Das 
wird leicht übersehen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Logemann. 

Logemann (FDP) : Herr Minister, sehen Sie in 
der Homogenisierung der Trinkmilch eine Chance 
zur Steigerung des Trinkmilchverbrauchs? 

Höcherl , Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ja. 

Logemann (FDP) : Wären Sie bereit, solche Maß-
nahmen wie die Homogenisierung in Verbindung 
mit der von Ihnen angekündigten Auffettung der 
Trinkmilch durchzuführen? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Das wird auf europäischer 
Basis geschehen. Unsere Absichten gehen in diese 
Richtung. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Herr Bundesminister. 

Die Fragen aus dem Geschäftsbereich des Bundes-
ministers der Verteidigung werden gemäß einer Ab-
sprache im Ältestenrat auf die nächste Sitzungs-
woche vertagt, sofern sich die Fragesteller nicht mit 
schriftlicher Beantwortung einverstanden erklärt 
haben. 

Ich komme zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Post- und Fern-
meldewesen und rufe die Frage 55 des Abgeord-
neten Geiger auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß veschiedene Verlage, 
die im Zusammenwirken mit der „Deutschen Postreklame" Ört-
liche Telefonverzeichnisse herausgeben, auf ihre bisherigen 
Brutto-Preise 10 y. H. als Mehrwertsteuerbetrag zuschlagen? 

Bornemann, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für das Post- und Fernmeldewesen: Herr Prä-
sident, ich bitte die Fragen des Herrn Abgeordneten 
Geiger wegen des Sachzusammenhangs zusammen 
beantworten zu dürfen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Der Fragesteller ist 
einverstanden. Ich rufe also auch die Fragen 56 und 
57 des Abgeordneten Geiger auf: 

Hält die Bundesregierung diesen Preiszuschlag für gerecht-
fertigt? 

Ist die Bundesregierung bereit, decant hinzuwirken, daß ein 
10%iger Zuschlag unterbleibt? 

Bornemann, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für das Post- und Fernmeldewesen: Dem Bun-
desministerium für das Post- und Fernmeldewesen 
sind bisher keine Fälle bekanntgeworden, in denen 
Verlage für örtliche Fernsprechbücher, die sie zu-
sammen mit der Deutschen Postreklame GmbH 
herausgeben, auf die bisherigen Anzeigenpreise 
ohne Berücksichtigung der bisherigen Umsatzsteuer 
10 v. H. als Mehrwertsteuer zugeschlagen haben. 
Es ist zwar vorgekommen, daß Verleger den bisheri-
gen Preis um bis zu 10 v. H. erhöht haben. Solche 
Erhöhungen sind jedoch nicht mit der Mehrwert-
steuer allein, sondern hauptsächlich mit den einge-
tretenen Kostensteigerungen begründet worden. 

Ein Zuschlag von 10 v. H. ausschließlich wegen 
Einführung der Mehrwertsteuer wäre nicht berech-
tigt, weil in den bisherigen Anzeigenpreisen im 
Durchschnitt 5 bis 6 v. H. Umsatzsteuer kumulativ 
enthalten waren. Durch die Einführung der Mehr-
wertsteuer darf es daher nur zu einer Steigerung 
von durchschnittlich 4 bis 5 v. H. kommen. 

Das Bundespostministerium ist einer Reihe von 
Fällen nachgegangen, in denen die Preissteigerungen 
über diesen Sätzen liegen. Dabei hat sich ergeben, 
daß die höheren Preise ihre Ursache in gestiegenen 
Herstellungskosten haben. Die Steigerung der Her-
stellungskosten beruht wesentlich auf den starken 
Teilnehmerzugängen, also auf wachsender Auflagen-
höhe und vergrößertem Buchumfang. 

Bereits vor einiger Zeit wurde vom Bundesmini-
sterium für das Post- und Fernmeldewesen aus auf 
die Deutsche Postreklame GmbH und über diese auf 
die Verleger von örtlichen Fernsprechbüchern ein-
gewirkt, die Anzeigenpreise aus Anlaß der Einfüh-
rung der Mehrwertsteuer nicht um 10 v. H. zu er-
höhen, sondern die bisher enthaltene Umsatzsteuer 
zu berücksichtigen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Geiger. 

Geiger (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie nicht 
mit mir der Meinung, daß die Vorgabe der Kosten-
erhöhung eigentlich nicht zutreffen kann, sondern 
daß die Tatsache der Einführung der Mehrwertsteuer 
einfach benutzt worden ist, um die Preise zu er-
höhen? 
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Bornemann, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für das Post- und Fernmeldewesen: Ich glaube 
nicht, Herr Abgeordneter, daß man das in dieser 
Weise feststellen kann. Es ist doch zu bedenken, 
daß die Zahl der Hauptanschlüsse im Durchschnitt 
jährlich um 10 v. H. wächst und daß dement-
sprechend die Bücher jährlich im Durchschnitt um 
10 v. H. an Umfang und um 10 v. H, in der Auflagen-
höhe zunehmen müssen. Daß sich daraus einer be-
trächtliche Kostensteigerung ergibt, liegt auf der 
Hand. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Cramer. 

Cramer (SPD) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen 
bekannt, daß es im nordwestdeutschen Raum einen 
Verlag gibt, der nach den Rechnungen, die im Januar 
erstellt worden sind, sogar 11 % Mehrwertsteuer 
berechnet? 

Bornemann, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Post und Fermeldewesen: Es ist mir be-
kannt, daß ein Verlag zusätzlich 11 v. H. anführt, 
aber nicht auf den Rechnungen, sondern auf den Ver-
tragsformularen, und zwar deswegen, weil die Fern-
sprechbücher erst nach dem 1. Juli dieses Jahres 
erscheinen und deshalb die Mehrwertsteuer mit dem 
Satz von 11 v. H. auf die dann zu zahlenden Rech-
nungen berechnet werden muß. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage. 

Cramer (SPD) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen 
auch bekannt, daß dieser Verlag seine Anzeigen-
preise nicht um die berühmten 4 % ermäßigt hat? 

Bornemann, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für das Post- und Fernmeldewesen: Ich sagte 
schon, daß die Kostensteigerung in die Kalkulation 
eingehen muß, die Kostensteigerung, die in gewisser 
Weise unvermeidlich ist, und daß der Verlag beim 
Abzug der bisherigen Steuer die Gegenrechnung der 
gestiegenen Kosten aufmachen kann. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage? 
Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär. 

Wir kommen nun zu den Fragen aus dem Ge-
schäftsbereich des Bundesministers für Wohnungs-
wesen und Städtebau, zuerst zur Frage 58 des Ab-
geordneten Welslau: 

Ist der Bundesregierung bekannt, wieviel Antrage im Rah-
men der Förderung für Instandsetzung- und Modernisierungs-
darlehen für den Wohnungsbau nicht berücksichtigt werden 
konnten? 

Dr. Lauritzen, Bundesminister für Wohnungs-
wesen und Städtebau: Herr Abgeordneter, die ge-
naue Zahl der unberücksichtigt gebliebenen An-
träge ist nicht bekannt. Nach den Annahmen der 
Leitinstitute der Kreditwirtschaft, über die diese 
Aktion abgewickelt worden ist, dürfte es sich bei 
den unerledigten Anträgen um ein Volumen von  

etwa 500 Millionen DM handeln. Zur Bedienung die-
ser unberücksichtigt gebliebenen Anträge wären zu-
sätzliche Mittel in Höhe von rund 15 Millionen DM 
als erste Jahresrate erforderlich. Da es sich aber um 
ein Vorhaben von fünf Jahren handelt, wäre insge-
samt noch ein Betrag von 75 Millionen DM erfor-
derlich. 

Im Einvernehmen mit dem Herrn Wirtschaftsmi-
nister bin ich der Auffassung, daß die Berücksichti-
gung auch dieser Anträge von der Sache her drin-
gend notwendig, aber auch konjunkturpolitisch sehr 
erwünscht wäre. Wir bemühen uns daher gemein-
sam mit dem Finanzminister, noch einen Weg zur 
Finanzierung auch dieser Anträge zu finden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage? 
— Bitte sehr, Herr Abgeordneter! 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Herr Minister, 
ist Ihnen bekannt, daß aus Ihrem Hause auf eine 
diesbezügliche Anfrage eine mögliche Deckung aus 
nicht ausgegebenen Mitteln des vergangenen Jahres 
kurzfristig zugesagt worden ist? 

Dr. Lauritzen, Bundesminister für Wohnungs-
wesen und Städtebau: Zugesagt sicherlich nicht, aber 
als möglich dargestellt. Nur hat sich inzwischen 
herausgestellt, daß eine Umschichtung im Rahmen 
des Konjunkturprogramms wahrscheinlich nicht rea-
lisierbar ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Maucher. 

Maucher (CDU/CSU) : Herr Minister, ist Ihnen 
bekannt, daß in einer Reihe von Fällen Anträge 
zwar rechtzeitig gestellt wurden, die Unterlagen 
aber wegen Unvollständigkeit wieder zurückgege-
ben wurden und dann diese Fälle, obwohl Anträge 
vorher gestellt worden waren, nicht mehr berück-
sichtigt wurden, weil der spätere Termin zugrunde 
gelegt wurde? 

Dr. Lauritzen, Bundesminister für Wohnungs-
wesen und Städtebau: Herr Abgeordneter, wir 
haben — ich habe das schon in meiner Antwort zum 
Audruck gebracht , um zu einer sehr schnellen 
Erledigung zu kommen, die Institute der Kredit-
wirtschaft eingeschaltet, d. h. ein sehr weit verbrei-
tetes System der Kassen, der Sparkassen, der Ge-
nossenschaftskassen usw. Wie sich die Dinge im ein-
zelnen abgewickelt haben, darüber kann ich Ihnen 
leider keine Auskunft geben. Ich weiß, daß eine 
Reihe von Antragstellern aus diesem Grunde oder 
deswegen, weil die Mittel vor dem Ablauf des Ter-
mins erschöpft waren, unzufrieden sind. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Maucher. 

Maucher (CDU/CSU) : Herr Minister, darf ich 
Ihrer Antwort entnehmen, daß diejenigen, die einen 
Antrag termingemäß gestellt haben, doch noch mit 
einer Bezuschussung rechnen können? 
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Dr. Lauritzen, Bundesminister für Wohnungs-
wesen und Städtebau: Ich habe die Hoffnung, Herr 
Abgeordneter. Das hängt davon ab, ob wir zusam-
men mit dem Finanzminister einen Weg finden, um 
die finanziellen Mittel, die ich dazu benötige — das 
sind 75 Millionen DM —, noch aufzubringen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Dröscher zu einer Zusatzfrage. 

Dröscher (SPD) : Herr Bundesminister, ist Ihnen 
bekannt, daß einzelne Kreditinstitute die Aktion 
offenbar auf Weisung ihrer Zentralen angesichts der 
zu geringen Mittel vorzeitig abgebrochen bzw. die 
Annahme eingestellt haben, und haben die Leute 
eine Chance, doch noch berücksichtigt zu werden? 

Dr. Lauritzen, Bundesminister für Wohnungs-
wesen und Städtebau: Wenn es uns gelingt, die 
Mittel, die ich nach überschlägiger Schätzung für 
notwendig halte, zu bekommen, rechne ich damit, 
daß diese Anträge noch berücksichtigt werden kön-
nen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen damit 
zur Frage 59 des Abgeordneten Dr. Hammans: 

Wieviel Prozent der für Instandsetzung und Modernisierung 
von Altwohnungen vorgesehenen Jahresrate von 52,539 Mil-
lionen DM ist in das Land Nordhein-Westfalen geflossen? 

Dr. Lauritzen, Bundesminister für Wohnungs-
wesen und Städtebau: Von den im Rahmen des 
2. Konjunkturprogramms des Bundes für die Ver-
billigung von Kapitalmarktdarlehen zur Förderung 
der Instandsetzung und Modernisierung von Wohn-
gebäuden bereitgestellten 52,5 Millionen DM — das 
ist die erste Jahresrate — sind 18,2 Millionen DM, 
das sind genau 34,6 %, zugunsten von Antragstel-
lern in Nordrhein-Westfalen bewilligt worden. Da-
mit konnten über 750 Millionen DM Kapitalmarkt-
mittel allein in Nordrhein-Westfalen mobilisiert wer-
den. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage. 
Frage 60: 

Wie hoch ist der Prozentsatz der in Frage 59 angefragten 
Mittel  der in Landkreise des Landes Nordrhein-Westfalen ge-
flossen ist? 

Dr. Lauritzen, Bundesminister für Wohnungs-
wesen und Städtebau: Der Prozentsatz der zugunsten 
von Antragstellern in Landkreisen Nordrhein-West-
falens bewilligten Zuschußmittel ist mir nicht be-
kannt. Von den nach Nordrhein-Westfalen bewillig-
ten Mitteln entfallen 36 % auf die Strukturgebiete, 
das sind die Bundesausbaugebiete und Bundesaus-
bauorte sowie die Steinkohlengebiete nach dem 
Steinkohlenanpassungsgesetz. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Hammans. 

Dr. Hammans (CDU/CSU): Herr Minister Lau-
ritzen, warum war es nicht möglich, zu erfahren, 
wieviel Prozent dieser Mittel in Landkreise und wie-
viel in Großstädte geflossen sind? 

Dr. Lauritzen, Bundesminister für Wohnungs-
wesen und Städtebau: Bei der Verteilung dieser 
Mittel über die Kassen liegt das Gesamtergebnis 
noch nicht vor. Wir warten noch auf dieses Ergeb-
nis. Ich hoffe, Ihnen Ihre Frage später beantworten 
zu können. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Riegel. 

Riegel (Göppingen) (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister, sind Sie bereit, den Mitgliedern des Hauses 
eine Übersicht zuzuleiten, aus der ersichtlich ist, 
wie sich die Mittel für die Sanierung der Altwoh-
nungen auf die einzelnen Bundesländer aufteilen? 

Dr. Lauritzen, Bundesminister für Wohnungs-
wesen und Städtebau: Diese Aufstellung kann ich 
Ihnen jederzeit zur Verfügung stellen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Damit komme ich 
zur Frage 61 des Abgeordneten Dr. Hammans: 

Werden Antragsteller, die im Jahre 1967 nicht herücksichtigt 
werden konnten, im Jahre 1968 bevorzugt behandelt werden? 

Dr. Lauritzen, Bundesminister für Wohnungs-
wesen und Städtebau: Im ordentlichen Haushalt 
meines Ministeriums ist für 1968 keine Zuschußmaß-
nahme mehr vorgesehen. Für Darlehensmaßnahmen 
stehen allerdings 15 Millionen DM zur Verfügung. 
Ob Antragsteller, die ihre Anträge auf Gewährung 
von Zuschüssen bis Ende 1967 gestellt haben, noch 
berücksichtigt werden können, wird zur Zeit geprüft. 
Dazu habe ich mich schon bei der Antwort auf die 
Frage 58 des Herrn Abgeordneten Welslau geäußert. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Frage 62 des Ab-
geordneten Wurbs: 

Wurde der „Wegweiser durch die neuen Mietgesetze" (Her-
ausgeber: Deutscher Mieterbund e. V., Köln) vor seiner Druck-
legung dem Bundeswohnungshauministerium zur Kenntnisnahme 
des Inhalts vorgelegt? 

Dr. Lauritzen, Bundesminister für Wohnungs-
wesen und Städtebau: Ich beantworte die Frage mit 
ja. Vor Drucklegung und bevor mein Vorwort zu 
der Broschüre verfaßt worden ist, hat der Entwurf 
vorgelegen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Frage 63 des Ab-
geordneten Wurbs: 

Bei Bejahung der Frage 62: warum wurde dann nicht auf 
Grund der offensichtlich nicht objektiven Darstellung des neuen 
Mietrechts eine Verteilung der Broschüre über das Bundes-
wohnungshauministerium abgelehnt? 
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Dr. Lauritzen, Bundesminister für Wohnungs-
wesen und Städtebau: Die Broschüre ist eine leicht 
verständliche und für Vermieter und Mieter gut 
geeignete Information über das neue Mietrecht. 
Daher sind auch Tausende von Exemplaren an Haus-
besitzervereine und deren Mitglieder auf ihre An-
forderung hin verteilt worden. Wie beliebt gerade 
diese Broschüre bei den Hausbesitzern ist, dafür 
darf ich nur zwei Beispiele nennen. Der Haus- und 
Grundbesitzerverein von Garmisch-Partenkirchen 
hat telefonisch 20 Exemplare angefordert als eine 
Arbeitsunterlage für eine bevorstehende Hausbesit-
zerversammlung, bei der man sich über die 
neuen mietrechtlichen Vorschriften auseinander-
setzen wollte. 

Der Vorsitzende des Haus- und Grundbesitzer-
vereins von Meschede schrieb mir am 18. Januar 
1968 folgendes — ich darf mit Genehmigung des 
Herrn Präsidenten wenige Sätze vorlesen —: „Ich 
bitte um Zusendung von 250 Exemplaren des ,Neuen 
Mietrechts'. Diese kleine Schrift eignet sich sehr gut 
auch für den Vermieter. Der Hausfrieden bleibt 
erhalten, wenn beide Vertragspartner im Bilde ihrer 
Rechte sind." 

Ich meine daher, daß von einer einseitigen, nicht 
objektiven Darstellung in dieser Broschüre keine 
Rede sein kann. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Baier, eine Zusatzfrage. 

Baier (CDU/CSU) : Herr Minister, verschiedenen 
Pressemeldungen war zu entnehmen, daß zwischen 
den Darlegungen in dieser Schrift und den tatsäch-
lichen Gesetzesaussagen eine Diskrepanz vorhan-
den sei. Trifft das zu? 

Dr. Lauritzen, Bundesminister für Wohnungs-
wesen und Städtebau: Ich habe diese Frage sehr 
genau nachprüfen lassen, Herr Abgeordneter. Es ist 
eine Streitfrage, die auch in der Broschüre als Streit-
frage dargestellt wird, nämlich: In welchem Umfang 
kann der Vermieter, ohne den Vertrag zu kündigen, 
die Miete einseitig erhöhen? Diese Frage ist um-
stritten, auch in der Rechtsprechung. Aber es ist be-
zeichnend, daß auch die Organisation des Hausbesit-
zerverbandes in Baden-Württemberg nach meiner 
Kenntnis die Auffassung teilt, die ich vertrete, wäh-
rend die Zentrale in Düsseldorf eine andere Auffas-
sung vertritt. Hier ist also eine offene Streitfrage, 
und die Broschüre hat diese Frage auch als Streit-
trage ausgewiesen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wir stehen am Ende der Fragestunde. Ich 
danke Ihnen, Herr Bundesminister. 

Die nicht erledigten Fragen werden schriftlich be-
antwortet, soweit sie nicht zurückgezogen sind. 

Ich erteile das Wort zur Geschäftsordnung dem 
Herrn Abgeordneten Genscher. 

Genscher (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Das Auswärtige Amt hat im Ältestenrat 
darum gebeten, daß in Zukunft die Fragen aus die-
sem Ressort jeweils am Freitag beantwortet werden, 
und zwar mit der Begründung, das Auswärtige Amt 
müsse zur Beantwortung in der Regel Rückfragen 
bei den Auslandsvertretungen halten. Diesem Argu-
ment hat sich keine Fraktion des Hohen Hauses ver-
schlossen. 

Wenn wir allerdings, wie heute geschehen, streng 
nach dem bisherigen Gebrauch zunächst den Über-
hang der Fragen aus den vorangegangenen Frage-
stunden abhandeln und dann erst die Fragen des 
Auswärtigen Amts aufrufen wollen, würde die Ein-
haltung dieser Vereinbarung in der Praxis dazu füh-
ren, daß das Auswärtige Amt überhaupt keine Fra-
gen mehr mündlich beantworten kann. 

Meine Fraktion wird deshalb in der nächsten Sit-
zung des Altestenrates diese Vereinbarung erneut 
zur Diskussion stellen. Wir bitten dafür um die Un-
terstützung der anderen Fraktionen. Denn niemand, 
weder die Opposition noch die Regierungsmehrheit 
und schon gar nicht die Regierung, können ein Inter-
esse daran haben, daß gerade die Fragen dieses 
wichtigen Ressorts nicht mündlich in der Plenarsit-
zung beantwortet werden. 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe auf 
Punkt 10 der Tagesordnung: 

Bericht der Bundesregierung über die Lage 
der Landwirtschaft gemäß §§ 4 und 5 des 
Landwirtschaftsgesetzes 

 Drucksache V/2540  

Ich erteile das Wort dem Herrn Bundesminister 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich habe die Ehre, 
Ihnen in Erfüllung des Landwirtschaftsgesetzes den 
nunmehr 13. Bericht über die Lage der Landwirt-
schaft zu erläutern und Rechenschaft über das Ergeb-
nis der agrarpolitischen Maßnahmen und Bemühun-
gen der Vergangenheit abzulegen sowie eine Uber-
sicht über die agrarpolitischen Absichten und Pla-
nungen vorzutragen. 

Der Grüne Bericht 1968 ist von besonderer Bedeu-
tung, weil die Ergebnisse nach einer ununterbroche-
nen Reihe von Jahren des Aufstrebens auch von der 
allgemeinen wirtschaftlichen Rezession beeinflußt 
worden sind. 

Das Landwirtschaftsgesetz von 1955 war ein Schritt 
zur Versachlichung der Agrarpolitik. Es hat Schule 
bis nach Japan gemacht, und auch von der EWG 
erwarten wir in Kürze einen Bericht nach dem Sche-
ma und dem Modell des Grünen Berichts auf Grund 
des Landwirtschaftsgesetzes. 
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An die Stelle von Emotionen, monographischen 
Untersuchungen und Schätzungen traten exakte Zah-
len über die Lage der Landwirtschaft der Bundes-
republik aus einer sich jährlich wiederholenden Rei-
henuntersuchung eines ganzen Wirtschaftszweiges, 
der sich in einer repräsentativen Auswahl von 7- his 
8000 Betrieben aller Betriebsklassen einer freiwilli-
gen Selbstkontrolle unterwirft. 

Man nimmt diesem schon anerkannten Vorbild der 
Versachlichung der Agrarpolitik nichts von seiner 
Bedeutung, wenn man die für die Entstehungszeit 
dieses Gesetzes sicherlich unvermeidlichen methodi-
schen Mängel, die sich durch die mittelfristige Fi-
nanzplanung und die Bindung ihrer Orientierungs-
positionen sowie die Verlagerung entscheidender 
Kompetenzen in die EWG eher noch verstärkt 
haben, ganz offen ausspricht. Um diesem Bericht nun 
ein Höchstmaß von Aussagekraft zu verleihen, habe 
ich wie in den beiden vorausgegangenen Jahren auch 
in diesem Bericht einige entscheidende Änderungen 
und, wie ich meine, Verbesserungen angebracht. 

Den bisherigen Teil A des Grünen Planes, der die 
getroffenen Maßnahmen zusammenfaßt, finden Sie 
bei den jeweiligen sachlichen Abschnitten des Grü-
nen Berichtes. 

Der frühere Teil B des Grünen Planes, in dem die 
beabsichtigten Maßnahmen zusammengefaßt waren, 
steht ebenfalls dieses Mal als zweiter Teil eben-
falls im Grünen Bericht, um einer berechtigten For-
derung vor allem auch des Berufsstandes nach besse-
rer Transparenz aller Aufwendungen für die Land-
wirtschaft nachzukommen. 

Betriebe mit weniger als 15 000 DM bereinigtem 
Betriebsertrag, also einem Arbeitseinkommen von 
höchstens 4000 DM je Arbeitskraft, bleiben erheb-
lich unter dem Durchschnittseinkommen der ver-
sicherten Arbeiter, das gegenwärtig bei etwa 
10 000 DM liegt. Diese Betriebe können mit konven-
tionellen agrarpolitischen Maßnahmen nicht an ein 
zeitgerechtes Einkommen herangeführt werden. Sie 
werden deshalb in einem Sonderabschnitt ausgewie-
sen. Die Grenze von 15 000 DM bereinigtem Be-
triebsertrag ist mit Bedacht sehr tief gelegt worden, 
um die bei allem Fortschritt noch sehr unterschied-
lichen Lebenverhältnisse in der Bundesrepublik mit 
zu erfassen. 

Die sachlichen und methodischen Bedenken der 
gesetzlich gebotenen Vergleichsrechnung werden 
zum erstenmal durch eine Vergleichsrechnung auf 
Unternehmensbasis abgeschwächt. Sie finden diesen 
Gewinnvergleich in dem Abschnitt „Gewinnermitt-
lung und Gewinnvergleich" des Grünen Berichtes, 
der die Unternehmerfunktion moderner kapital-
intensiver Landwirte deutlich machen soll und viel-
leicht einmal die bisherige Vergleichsrechnung er-
setzen kann, was wünschenswert wäre. 

Noch in keinem Jahr ist es so deutlich geworden 
wie in diesem, daß es nicht genügt, die Lage der 
Landwirtschaft an Hand der Ergebnisse des letzten 
abgeschlossenen Wirtschaftsjahres zu analysieren. 
Mit dem Beginn des Gemeinsamen Marktes für Ge-
treide und getreideabhängige Veredelungsprodukte  

ab 1. Juli 1967 hat sich die Szenerie der deutschen 
Landwirtschaft und der der übrigen Partnerländer 
so entscheidend verändert, daß die Daten des Wirt-
schaftsjahres 1966/67 erheblich an Aussagekraft und 
Aktualität eingebüßt haben. Die Ernte 1967 hat mit 
ihren Rekorderträgen und den damit verbundenen 
Auswirkungen auf die Preise das Bild der Lage um 
einen weiteren Aspekt verändert. 

Ein Bericht, der sich vorwiegend auf das Wirt-
schaftsjahr 1966/67 beschränken wollte, wäre mehr 
ein Akt der Geschichtsschreibung als ein Lage- und 
Situationsbericht nach dem Sinn und Auftrag des 
Landwirtschaftsgesetzes und dem Informationsrecht. 
dieses Hohen Hauses. 

Notwendige Ergänzungen des Grünen Berichts 
1968 sollen deshalb in dieser Einbringungsrede ge-
schehen. 

Nicht nur aus Gründen der Kontinuität, die ihre 
eigenständige Bedeutung haben, möchte ich zu-
nächst in eine Wertung der Analyse des Wirt-
schaftsjahres 1966/67 eintreten. 

Ich möchte Ihnen deshalb aus dem Grünen Bericht 
lediglich die Daten erläutern, die für die zukünftige 
Agrarpolitik richtungweisend sind. 

In der zweiten Hälfte des Jahres 1966 befand sich 
die Wirtschaft der Bundesrepublik zum erstenmal 
seit 18 Jahren in einer konjunkturellen Abwärts-
bewegung mit schrumpfender Investitionstätigkeit, 
sinkender Beschäftigungszahl, steigenden Arbeits-
losenzahlen und stagnierenden Masseneinkommen. 
Durch entschlossene antizyklische wirtschaftspoliti-
sche Maßnahmen der Bundesregierung, insbeson-
dere durch die Aktivierung der öffentlichen Inve-
stitionstätigkeit, gelang es, die Talfahrt zu beenden, 
die Lage zu stabilisieren und eine bescheidene Auf-
wärtsentwicklung einzuleiten. 

Das Ergebnis der Rezession mit zunehmender 
Arbeitslosenzahl war auf breiter Front ein Nach-
lassen der Nachfrage und ein Rückgang der Um-
sätze. Diese Entwicklung machte auch vor der Land-
wirtschaft nicht halt. 

Die allgemein stagnierende Einkommensentwick-
lung wirkte sich auch in einer Abschwächung der 
wertmäßigen Nachfrage nach denjenigen Nahrungs-
mitteln aus, die relativ einkommenselastisch nach-
gefragt werden. Es wurde sehr deutlich — dieses 
Mal durch eine negative Wirkung im Gegensatz zu 
den 18 aufsteigenden Jahren —, daß nur in einer 
prosperierenden Wirtschaft, die durch eine zuneh-
mende Massenkaufkraft gekennzeichnet ist, der 
Landwirt seine Waren in hinreichenden Mengen 
und zu angemessenen Preisen abzusetzen vermag. 

Der Anpassungsprozeß der Landwirtschaft, der aus 
freier Entscheidung der Beteiligten selbst resultiert 
und der, wie alle Grünen Berichte der Vergangen-
heit es zeigen, relativ stetig verlief, wurde durch 
die wirtschaftliche Rezession gebremst. Im Jahre 
1967 wurden rund 1,6 % weniger Einheiten gezählt 
als im Vorjahr. In den vorhergehenden Jahren lagen 
die Abnahmeraten beträchtlich höher. Dieser Tatbe-
stand läßt die enge Bindung der weiteren agrar- 
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strukturellen Bereinigung und Gesundung an die 
konjunkturelle Entwicklung erkennen. Auch die Ab-
wanderung von landwirtschaftlichen Arbeitskräften 
in andere Berufe, die ihrerseits wieder im ursäch-
lichen Zusammenhang mit der Aufgabe von Klein-
betrieben steht, ist hinter den Zahlen des Vorjahres 
zurückgeblieben. 

Die natürliche Grundlage für die bessere Produk-
tionsleistung des Wirtschaftsjahres 1966./67 war eine 
gute Ernte und die weiter zunehmende Erzeugung 
von tierischen Veredelungsprodukten. Der Beitrag 
der Landwirtschaft einschließlich Forstwirtschaft und 
Fischerei zum Bruttoinlandsprodukt stieg nominal 
um 1,7 % und real uni 7,5 % gegenüber dem Vor-
jahr 1965/66, einem Jahr mit relativ kleiner und be-
scheidener Ernte. Diese Differenz zwischen nominal 
und real in dem betreffenden Zeitraum ist auf die 
für die Landwirtschaft sehr ungünstige, negative 
Preisentwicklung zurückzuführen. 

Die Nachfrage nach Agrarprodukten richtet sich 
  wenn ich die Auslandsnachfrage nach deutschen 
Agrarerzeugnissen in Höhe von 2,2 Milliarden DM 
einmal außer Betracht lasse — bekanntlich im we-
sentlichen nach dem Realeinkommen je Kopf der Be-
völkerung und dem Bevölkerungswachstum. Infolge 
des Rückganges der Zahl der Gastarbeiter stieg die 
Bevölkerung insgesamt nur um 0,8 %. Das Realein-
kommen ist im ganzen lediglich geringfügig ge-
wachsen. 

Die Verlagerung des Verbrauchs von kohlehydra-
tischen pflanzlichen Nahrungsmitteln zu den eiweiß-
reichen Nahrungsmitteln tierischer Herkunft hielt 
an, der Konsum von Fisch, Obst und Gemüse stieg 
erheblich. Noch stärker dürfte sich aber die be-
kannte Konsumverlagerung zu wertvollen diäteti-
schen Nahrungsmitteln fortgesetzt haben. Für eine 
sich abzeichnende bessere Konjunkturlage kann — 
was  entscheidend für die Landwirtschaft ist — mit 
verstärkter Nachfrage nach fettarmem Fleisch, Eiern, 
Geflügel usw. gerechnet werden. 

Die gute Ernte 1966 und die Rekordernte 1967 mit 
einer Bruttobodenproduktion von 56 Millionen t 
Getreideeinheiten lassen sich keineswegs allein mit 
der Gunst der Witterung erklären. Die fast bei-
spiellosen — auch nach internationalem Standard 
beispiellosen — Leistungen beruhen auch auf dem 
zunehmenden Können und Wissen, verbunden mit 
dem gesteigerten Anpassungsvermögen unserer 
Landwirtschaft und der zielbewußten Anwendung 
des technischen Fortschritts und der wissenschaft-
lichen Vorleistungen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Dasselbe gilt auch für die tierische Produktion. Für 
die Agrarpolitik dürfte in Zukunft die produktbe-
zogene Entwicklung der Marktanteile an Bedeutung 
gewinnen, gegenüber der globalen Betrachtungs-
weise der landwirtschaftlichen Produktion. 

Bei Getreide wird mit dem Wirksamwerden der 
Preisbeschlüsse von Luxemburg und der korrigier-
ten Preisrelation von Futtergetreide zu Weizen das 
Angebot der Nachfrage besser angeglichen werden 
können. 

Auf dem Milchmarkt sind bereits jetzt, also in der 
Anlaufphase der Milchmarktordnung, beträchtliche 
Überschüsse vorhanden. Mit aller Deutlichkeit aber 
möchte ich darauf hinweisen, daß es sich bei diesen 
Überschüssen nicht um ein deutsches Problem, son-
dern um ein Problem der Wirtschaftsgemeinschaft 
handelt. Der Selbstversorgungsgrad der Bundesre-
publik Deutschland liegt noch etwas unter 100 % 
bei stagnierender Kuhzahl, aber immer noch stei-
gender Milchleistung pro Kuh.  Die  entscheidenden 
Überschüsse entstehen in Frankreich und  Holland. 

 Zumindest in Frankreich sind noch bedeutende Pro-
duktionsreserven vorhanden, da die Milchleistung 
pro Kuh dort noch um 700 kg unter der in der Bun-
desrepublik liegt. Die Maßnahmen zum Ausgleich 
von Angebot und Nachfrage auf dem Milchsektor, 
die gegenwärtig den Ministerrat beschäftigen und 
am Montag und Dienstag der kommenden Woche 
auf der Tagesordnung in Brüssel stehen, sind ein 
ausgesprochenes Problem der EWG. 

Dieses Überschußproblem der EWG wurde bei der 
Unterzeichnung der Römischen Verträge bewußt in 
Kauf genommen, ja es war geradezu der Preis für 
die Expansionsmöglichkeiten, die dem gewerblichen 
und industriellen Sektor erwachsen, und der Preis 
für die politisch angestrebte Integration. 

(Richtig! bei der CDU/CSU.) 

Dieser Zusammenhang ist ganz aus dem Bewußtsein 
verdrängt worden, obwohl er gerade in den bevor-
stehenden Verhandlungen der letzten Phase, also 
der Übergangszeit, aus vielen Ursachen wieder be-
sondere Aktualität zu gewinnen scheint. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Gelegentlich kommt der Verdacht auf, (laß dieser 
Zusammenhang bewußt verdrängt wird, um sich den 
politischen Konsequenzen zu entziehen, die sich aus 
diesem politischen Tauschvorgang mit viel Berech-
tigung zugunsten der Landwirtschaft ableiten lassen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Trotz der gegenwärtigen Marktschwierigkeiten 
wird der Selbstversorgungsgrad der Bundesrepublik 
bei Rindfleisch und Kalbfleisch selbst bei steigender 
Produktion, für die es Anzeichen gibt, zukünftig 
unter 90 % bleiben. Der Markt für Schweinefleisch 
ist, angeregt durch die relativ hohen Preise im 
Jahre 1965/66, unter einen starken Preis- und An-
gebotsdruck geraten. Auf die Dauer gesehen hat 
aber die Produktion von Schweinefleisch in der 
Bundesrepublik eine Chance, weil gegenüber Frank-
reich und Italien gewisse Standortvorteile bei uns 
zu verzeichnen sind. 

Auch die Entwicklung des Produktionsaufwandes 
zeigt neue Aspekte. Die laufenden Betriebsausgaben 
der Landwirtschaft einschließlich der Ersatzbeschaf-
fungen und Nettoinvestitionen sind erstmals gegen-
über dem Vorjahr zurückgegangen. Sie unterschrei-
ten mit 20,4 Milliarden DM den Betrag des Vorjah-
res um 3 %. Es wird hier eine deutliche Zurückhal-
tung bei Investitionen sichtbar, die auf die konjunk-
turelle Unsicherheit zurückgeführt werden muß. 

Die deutsche Landwirtschaft ist mit einem Bezug 
von Gütern und Dienstleistungen in einem Wert von 
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über 20 Milliarden DM ein großer Käuferkreis am 
Binnenmarkt. 

(Hört!, hört! bei der CDU/CSU.) 

Sollte die Landwirtschaft - die auf konjunkturelle 
Schwankungen empfindlich reagiert, was ihr nie-
mand zum Vorwurf machen darf — auf Grund ihrer 
Ertragslage und Einkommenssituation gezwungen 
sein, in der Zukunft weniger gewerbliche Güter und 
Dienstleistungen zu kaufen, so muß damit gerechnet 
werden, daß dies zumindest für wichtige Teilbe-
reiche der gewerblichen Wirtschaft und der Wirt-
schaft in ländlichen Räumen nicht nur erhebliche 
Nachteile, sondern vielleicht auch Existenzsorgen 
zur Folge haben kann. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Die allgemeine wirtschaftliche Lage und das reich-
liche Angebot von Agrarerzeugnissen sind nicht 
ohne Einfluß auf die Preise der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse geblieben. Daher ist im Berichtsjahr 
erstmals seit 1960/61 der aufwärts gerichtete Trend 
der Agrarpreise unterbrochen worden. Bei der Be-
trachtung des Agrarpreisgefüges muß auf einen 
interessanten Tatbestand verwiesen werden: Die 
Entwicklung des Preisindex für das Bruttoinlands-
produkt der Landwirtschaft auf der einen Seite und 
die des Preisindex für das Bruttoinlandsprodukt der 
übrigen Wirtschaft lassen erkennen, daß bei dem 
Beitrag der Landwirtschaft zum gesamten Brutto-
inlandsprodukt seit 1950 ein wesentlich geringerer 
Preisanstieg zu verzeichnen ist als bei dem der übri-
gen Sektoren. Das ist auch eine Erklärung für den 
oft im abwertenden und negativen Sinne angeführ-
ten Rückgang des Anteils der Landwirtschaft am 
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen. 

Nutznießer der Hochkonjunkturperioden in den 
vergangenen Jahren waren in erster Linie nichtland-
wirtschaftliche Bereiche mit starker Marktstellung, 
und zwar dort sowohl Unternehmer als auch Arbeit-
nehmer, 

(Sehr richtig! in der Mitte) 

insbesondere dadurch, daß erzielte Rationalisie-
rungsgewinne und Produktivitätssteigerungen nicht 
in Form von entsprechenden Preissenkungen an alle 
Verbraucher weitergegeben wurden. Das gilt auch 
für landwirtschaftliche Betriebsmittel. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Deshalb muß mit aller Deutlichkeit ausgesprochen 
werden, daß die ungünstige Preisentwicklung in der 
Landwirtschaft den Zwang zur realen Kostensen-
kung erhöhte. 

Gleichzeitig mußten die Landwirte zur Erfüllung 
ihrer steigenden Einkommenserwartungen in der 
Mechanisierungsphase, die auf die Intensivierungs-
phase folgte und nun durch die Betriebsaufstok-
kungsphase abgelöst wird, zum Ausgleich für die 
aus ihren Betrieben von 1950 bis 1967 abgewander-
ten 2,1 Millionen Arbeitskräfte zunehmend tech-
nische Hilfsmittel einsetzen. Das hatte zur Folge, 
daß der auf eine Arbeitskraft entfallende Kapital-
einsatz inzwischen höher als in vielen Bereichen der 
gewerblichen Wirtschaft liegt und im Wirtschafts-

jahr 1966/67 bereits eine Höhe von fast 78 000 DM 
je Arbeitskraft erreichte. 

Im Wirtschaftsjahr 1966/67 lagen die Bruttoinve-
stitionen um 15 % unter dem relativ hohen Stand 
des Vorjahres. Für neue Wirtschaftsgebäude wur-
den 5 % und für neue Maschinen 24 % weniger aus-
gegeben als im Jahr zuvor. Zur Finanzierung der 
Investitionen nahm die Landwirtschaft in großem 
Umfang Fremdkapital in Anspruch. Im letzten Wirt-
schaftsjahr wurde zwar mit 1,5 Milliarden DM erheb-
lich weniger Fremdkapital als im Vorjahr aufgenom-
men. Die Ersatzbeschaffungen sind im Wirtschafts-
jahr 1966/67 erneut gestiegen, während der Wert 
der Nettoinvestitionen beachtlich unter dem des neu 
aufgenommenen Fremdkapitals blieb, d. h. Ersatz-
beschaffungen mußten zum Teil mit Fremdkapital 
finanziert werden. Das Fremdkapital in der Land-
wirtschaft betrug am 1. Juli 1967 rd. 22,6 Mrd. DM. 

Um nun ähnlich wie in der Industrie, der mensch-
lichen Arbeitskraft eine höhere Grenzproduktivität 
zu verleihen und um ein den anderen Berufsgruppen 
vergleichbares Einkommen zu erzielen, muß die 
Landwirtschaft arbeitssparende und arbeitsbeschleu-
nigende Hilfsmittel einsetzen und in den Grenzen 
der biologischen Gesetzmäßigkeiten industrielle 
Produktionsweisen anstreben. Das bedeutet jedoch 
nicht, daß ich den Agrarfabriken das Wort reden 
möchte, im Gegenteil, gegen eine derartige Entwick-
lung habe ich aus den verschiedensten Gründen 
schwerwiegende Bedenken. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich möchte vor der Gigantomanie auf diesem Sektor 
warnen; denn auch eine industrialisierte tierische 
Produktion wird nach allen bisherigen Erfahrungen 
— es gibt sehr negative Erfahrungen aus der aller-
jüngsten Zeit — ihre Erzeugnisse dem Verbraucher 
letztlich nicht besser und nicht billiger anbieten 
können, wenn ein gewisses Optimum überschritten 
ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Dazu kommt häufig, daß Einsparungen aus derarti-
gen Rationalisierungen durch erhöhte betriebswirt-
schaftliche Kosten, nicht zuletzt als Folge notwendig 
werdender umfangreicher seuchenprophylaktischer 
Maßnahmen in solchen Betrieben, mehr als kompen-
siert werden. 

Schließlich setzt auch die im Bereich der tierischen 
Erzeugung nach wie vor gültige ethische Verpflich-
tung dem Produktionsmittel Tier gegenüber einem 
übersteigerten Relationsbestreben ethische Grenzen, 
die in diesem Hause schon oft sehr laut und deut-
lich angesprochen worden sind, aber bei anderen 
Diskussionen über Verbraucherfragen regelmäßig 
vergessen werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Der rationelle Einsatz der modernen Technik — 
verstanden im weitesten Sinne dieses Wortes --
hat jedoch zur Voraussetzung, daß sich das Ver-
hältnis zwischen Arbeitskraft und Fläche, die man-
land-ratio, zugunsten der Fläche verschiebt. 

Die Konzentration auf größer dimensionierte Be-
triebe ist nicht nur eine Erscheinung im Agrar- 
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bereich, wie man so oft hören kann. Auch in den 
übrigen Wirtschaftsbereichen sind ähnliche Entwick-
lungen erfolgt, wie jeder aufmerksame Beobachter 
ohne weiteres, beispielsweise im Handwerk und 
Einzelhandel, feststellen kann, wobei in diesen 
Wirtschaftszweigen der Aufstieg in optimale Grö-
ßenordnungen einfacher, wenn auch manchmal 
risikoreicher ist als in der Landwirtschaft. Aller-
dings hätte die Mobilität der Produktionsfaktoren 
Arbeit und Boden in den zurückliegenden Jahren 
auch in der Landwirtschaft größer sein können, 
wenn die Vielzahl der altrar- und wirtschaftspoli-
tischen Förderungsmaßnahmen stärker, als dies bis-
her geschah, auf dieses Ziel hin koordiniert worden 
wäre. 

Die Agrarstruktur im weitesten Sinne des Wor-
tes wurde — auch durch staatliche Hilfsmaßnahmen 
— im Berichtsjahr weiter an die Gegebenheiten der 
modernen Landwirtschaft und an die Erfordernisse 
des europäischen Marktes angepaßt. Wie eingangs 
bereits angedeutet, wurde jedoch im letzten Jahr 
der Anpassungsprozeß etwas durch die allgemeine 
Rezession gebremst. 

Die Betriebsgrößen zeigen folgende interessante 
Entwicklung: Im Jahr 1967 waren rund 570 000 Be-
triebe unter 20 ha weniger vorhanden als im Jahre 
1949; das entspricht einer Abnahme von 32 %. 
Dafür stieg die Zahl der Betriebe über 20 ha im 
gleichen Zeitraum um rd. 30 000 an. Die Verände-
rungen zeigen erneut, daß die Betriebe in der Grö-
ßenklasse 10 bis 20 ha landwirtschaftlicher Nutz-
fläche vor allem im nordwestdeutschen Raum von 
den Landwirten selbst vielfach nicht mehr als aus-
reichende Grundlage einer selbständigen landwirt-
schaftlichen Existenz angesehen werden. 

Mit der Veränderung der Betriebsstruktur hat sich 
auch die Arbeitskräftestruktur gewandelt. Es soll 
noch hervorgehoben werden, daß sich seit dem 
Jahre 1951 die Zahl der in der Landwirtschaft Täti-
gen von rund 3,9 Millionen Arbeitskräften auf 
1,8 Millionen, also um 2,1 Millionen, d. h. um 54 % 
vermindert hat. Im Vergleich zu der Abnahme des 
Arbeitskräftebestandes im Kohlebergbau war die 
Abwanderung aus der Landwirtschaft viel gravie-
render und hat sich zudem relativ lautlos vollzogen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zuruf von 
der CDU/CSU: Das mußte gesagt werden!) 

In dem Zeitraum von 1950/51 bis 1966/67 stieg die 
Nahrungsmittelproduktion pro Arbeitskraft von 
8,8 t auf 30,6 t Getreideeinheiten. Diese Leistung, 
die alle Redensarten über die rückständige Land-
wirtschaft Lügen straft, ist um so beachtlicher, weil 
sie trotz historischer „Hypotheken" vollbracht 
wurde. Ich denke dabei an die sehr ungünstige 
Agrarstruktur und die Lasten einer Agrarpolitik, 
die aus der historischen Entwicklung in Deutschland 
resultieren. 

Zur Einkommenssituation haben die Grünen Be-
richte folgende Entwicklungstendenzen sichtbar ge-
macht: 

Die Entlohnung der Produktionsfaktoren Boden, 
Arbeit und Kapital, die in der Wertschöpfung zu-

sammengefaßt ist, stieg in der Landwirtschaft eben-
falls. Von 1950 an hat sich die Wertschöpfung der 
Landwirtschaft je Arbeitskraft annähernd vervier-
facht. 

Betrachtet man die Einkommensentwicklung der 
Landwirtschaft und der übrigen Wirtschaftsbereiche 
an Hand der Ergebnisse der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung, so zeigt sich bei einer Gegenüber-
stellung der Wertschöpfung je Erwerbstätigen, daß 
im Zeitablauf der letzten 16 Jahre der Einkommens-
abstand nicht eingeengt werden konnte. Das gilt im 
gleichen Maße auch für andere Wirtschafszweige, 
die nicht zu den ausgesprochenen Wachstumsindu-
strien und zu expandierenden Dienstleistungszwei-
gen gehören. 

Allen denjenigen, die ein statisches Gleichge-
wichtsmodell in die Wirtschaftswirklichkeit proji-
zieren wollen, möchte ich in aller Deutlichkeit fol-
gendes sagen: Technische Fortschritte in der ge-
samten Volkswirtschaft, Änderungen der Bedürf-
nisse der Haushalte nach Art und Rang sowie andere 
Datenänderungen auf der einen Seite und die time-
lags im Anpassungsprozeß auf der anderen Seite 
haben zur Folge, daß eine wesentliche Annäherung 
an ein theoretisch denkbares dynamisches Gleich-
gewicht, bei dem die Entlohnung der Produktions-
faktoren in allen Wirtschaftsbereichen gleich ist, 
nicht erreicht werden kann. 

Die Vergleichsrechnung, die nach § 4 des Land-
wirtschaftsgesetzes vorzunehmen ist, ergibt folgen-
des: Wenn man für alle Betriebsgruppen mit stark 
abweichenden Produktionsbedingungen und sehr 
unterschiedlichen Kapitalbesatz das durchschnittliche 
Betriebseinkommen ermittelt und entsprechend dem 
Landwirtschaftsgesetz um die kalkulatorischen Posi-
tionen wie Zinsanspruch und Betriebsleiterzuschlag 
vermindert, dann ist der relative Abstand dieser so 
ermittelten Einkommensgröße der Landwirtschaft 
vom durchschnittlichen gewerblichen „Vergleichs-
lohn" im Wirtschaftsjahr 1966/67 gegenüber dem 
Vorjahr annähernd gleichgeblieben, absolut jedoch 
größer geworden. 

Hinter einem statistischen Durchschnittswert für 
den Einkommensabstand verbingt sich — ganz ab-
gesehen von der großen Problematik der Vergleichs-
rechnung, auf die auch in früheren Grünen Berichten 
regelmäßig hingewiesen worden ist — die ganz er-
hebliche Streubreite in der Einkommenslage von Be-
trieben, die unter unterschiedlichen Bedingungen 
wirtschaften. Deshalb wird der Abstand zwischen 
dem gewerblichen Vergleichslohn und dem „erziel-
ten Lohn" der Landwirtschaft, differenziert nach 
Nordwest- und Süddeutschland, nach Betriebsgrößen-
klassen und Bodennutzungssystemgruppen ausge-
wiesen. Die Ergebnisse dieser verbesserten Ver-
gleichsrechnung weisen allgemein für die kleineren 
Betriebe, aber auch für die größeren Futterbaube-
triebe überdurchschnittlich große Einkommensrück-
stände aus. Viele sollten sich dabei an unsere Vor-
schläge bei den 100 Millionen DM — im Rahmen des 
Getreidepreisausgleichs — erinnern. Diese Differen-
zierung ermöglicht eine wesentlich bessere Einsicht 
in die Zusammenhänge zwischen den natürlichen und 
wirtschaftlichen Produktionsvoraussetzungen und 
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der erzielten Einkommenshöhe, da sich die Durch-
schnittszahlen dieser Teilgruppe auf einen statistisch 
viel enger abgegrenzten Bereich beziehen. 

Weil die vom Landwirtschaftsgesetz geforderte 
Vergleichsrechnung sehr problematisch ist — wie ich 
schon in meinem Bericht zur Lage der Landwirtschaft 
im vorigen Jahr Ihnen ausführlich dargelegt habe —, 
wurde in dem jetzt vorliegenden Grünen Bericht 
erstmals der in den landwirtschaftlichen Betrieben 
erzielte Gewinn für das Wirtschaftsjahr 1966/67 ver-
suchsweise ermittelt. Der Gewinn enthält in einer 
Summe neben dem Arbeitsentgelt für den Betriebs-
leiter und seine mitarbeitenden Familienangehöri-
gen die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals 
und eventuell einen Unternehmergewinn, vermeidet 
also die problematische Aufteilung des Gesamtein-
kommens in Kapital- und Arbeitseinkommen. Im 
Bundesdurchschnitt erzielte die Landwirtschaft 1966/ 
67 je Betrieb ab 5 ha einen Gewinn von 12 634 DM. 
In diesem Zusammenhang muß aber hervorgehoben 
werden, daß bei dieser Art der Gewinnermittlung 
der Lohnanspruch der familieneigenen Arbeitskräfte 
mit im Gewinn enthalten ist. Im übrigen müßte 
allerdings die Gewinn- und Verlustrechnung auch 
noch durch eine Vermögensbilanz ergänzt werden, 
um die sich mein Haus seit längerer Zeit bemüht. 

Nachdem ich Ihnen im wesentlichen auf der Basis 
des Materials des Wirtschaftsjahres 1966/67 die Lage 
der Landwirtschaft umrissen habe, möchte ich nun 
einige grundsätzliche Bemerkungen zur Dynamik 
und den Besonderheiten des landwirtschaftlichen 
Anpassungsprozesses machen. Der Landwirtschaft 
fällt wie anderen Bereichen des primären Sektors, 
z. B. der Kohle, eine weniger aktive Rolle in der 
volkswirtschaftlichen Entwicklung zu. Sie ist — 
um  mit Fourastié zu sprechen — „gezwungen, sich 
auf Grund ökonomischer Interdependenzen an die 
veränderten, ökonomisch relevanten Daten anzu-
passen". Die Gründe dafür sind Ihnen sicher weit-
gehend bekannt. Ich darf sie hier trotzdem noch 
einmal kurz rekapitulieren, weil sie der Schlüssel 
zum Verständnis der zukünftigen Agrarpolitik sind. 

Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln steigt in 
entwickelten Volkswirtschaften nach einer schon 
sehr früh erkannten Gesetzmäßigkeit zunehmend 
langsamer als das verfügbare Einkommen der Be-
völkerung. Der Anteil der Nahrungsmittelausgaben 
am gesamten privaten Verbrauch beläuft sich z. Z. 
nur noch auf etwa 30 %. Die Kaufkraft des Indu-
striearbeiterstundenlohns für Nahrungsmittel ist in 
den letzten Jahren außerordentlich gestiegen. Wäh-
rend im Jahre 1950 beispielsweise für den Brutto-
verdienst einer Stunde 6 Eier gekauft werden konn-
ten, waren es im Jahre 1966 bereits 20 Eier. 

Die Nachfrage nach gewerblichen Gütern und 
Dienstleistungen nimmt dagegen insgesamt gesehen 
erheblich schneller zu. Durch neue oder verbesserte 
Güter und Dienstleistungen im außerlandwirtschaft-
lichen Bereich werden vor allem auch durch gezielte 
Werbung neue Bedürfnisse geweckt und damit die 
Voraussetzung für eine ständige Steigerung der in-
dustriellen Produktion und des Umfangs der Dienst-
leistungen geschaffen. Da sich überdies durch tech-
nische und organisatorische Fortschritte größere 

Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung ergeben, 
sind vor allem die Wachstumsbranchen in der Lage, 
ihre Gewinne fortgesetzt zu erhöhen und ihren 
Arbeitnehmern Lohnerhöhungen zu gewähren, die 
die schwächeren Bereiche nicht erwirtschaften kön-
nen. Die Gewinne wurden allerdings von den 
Wachstumsbranchen in erheblichem Umfange zur 
Selbstfinanzierung von Erweiterungsinvestitionen 
verwendet und nicht durch Preissenkungen weiter-
gegeben.  

(Abg. Bauknecht: Richtig!) 

Der Landwirtschaft sind dagegen hinsichtlich der 
Steigerung der Absatzmengen ziemlich enge Gren-
zen gezogen. Auch dem technischen Fortschritt ist 
sie nicht im gleichen Maße zugänglich. Außerdem 
wirkt die Anwendung des technischen Fortschritts 
in der Landwirtschaft vielfach angebotssteigernd 
und damit — wegen der verhältnismäßig unelasti-
schen Nachfrage — preissenkend. Dennoch orien-
tieren sich aber die Einkommenserwartungen der in 
der Landwirtschaft Beschäftigten — vollkommen zu 
Recht — an der Einkommensentwicklung im außer-
landwirtschaftlichen Bereich. 

Im Gegensatz zum industriell-gewerblichen Be-
reich kann die Agrarproduktion wegen langsam zu-
nehmender Nachfrage nicht in dem Maße gestei-
gert werden, wie es notwendig wäre, um bei un-
verändertem Arbeitskräftebestand zu einer befrie-
digenden Erhöhung der Arbeitsproduktivität zu ge-
langen. Diese Produktivitätssteigerungen sind aber 
— genauso wie in der übrigen Wirtschaft — die 
Voraussetzung für die Befriedigung der steigenden 
Einkommenserwartungen der in der Landwirtschaft 
Beschäftigten. Um diese Erwartungen erfüllen zu 
können, ist es notwendig, daß sich die Zahl der 
Beschäftigten ständig vermindert. 

Diese wenigen Sätze mögen genügen, um Ihnen 
die notwendigerweise sehr schwierige Rolle der 
Landwirtschaft im volkswirtschaftlichen Wachstums-
prozeß noch einmal vor Augen zu führen. Hier lie-
gen die wirklichen Ursachen dafür, daß die Land-
wirtschaft einem ständigen, unausbleiblichen An-
passungsprozeß unterworfen ist, der sichtbaren Aus-
druck in einer ständigen Verminderung ihres 
Arbeitskräftebestandes oder, anders ausgedrückt, in 
einer immer besseren und umfangreicheren Ausstat-
tung der verbleibenden Arbeitskräfte mit den Pro-
duktionsfaktoren Kapital und Boden findet. Je 
schneller sich die übrige Wirtschaft entwickelt, aber 
auch je weniger die dort erzielten Rationalisierungs-
gewinne durch Preissenkungen bei den angebotenen 
Gütern und Dienstleistungen an die Verbraucher 
weitergegeben werden, um so stärker gerät die 
Landwirtschaft ohne eigenes Verschulden unter 
einen Zwang zur Anpassung. 

Für den einzelnen Betrieb nun, soweit er entwick-
lungsfähig ist, ergibt sich aus diesem Sachverhalt 
die Notwendigkeit zur fortwährenden Neukombina-
tion der Produktionsfaktoren. Gerade dabei treten 
jedoch wie in anderen entwickelten Volkswirt-
schaften — auch in der Bundesrepublik immer wie-
der Anpassungsschwierigkeiten auf, die gerade in 
letzter Zeit zu einer zunehmenden Unruhe unter der 
landwirtschaftlichen Bevölkerung geführt haben. 
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Ursache dieser Anpassungsschwierigkeiten sind 

die unzureichende Mobilität der in der Landwirt-
schaft eingesetzten Produktionsfaktoren, insbeson-
dere der Arbeit und des Bodens, sowie das man-
gelnde Kapitalbildungsvermögen. Die Bundesregie-
rung hat Verständnis für diese Schwierigkeiten und 
erwartet auch von der Öffentlichkeit Verständnis 
dafür, daß sie hier verstärkt helfend und fördernd 
eingreifen muß. 

(Abg. ErtL: Mildtätig, hilfreich und gut!) 

Zum Problem der Mobilität des Produktionsfak-
tors Arbeit muß in diesem Zusammenhang folgen-
des — auch kritisch -- angemerkt werden: In der 
Zeit der Hochkonjunktur der vergangenen Jahre 
wurde es leider versäumt, den in der Landwirtschaft 
Beschäftigten im ausreichenden Maße Umschulungs-
möglichkeiten zu bieten. 

(Sehr richtig! bei der CDU/ CSU.) 

Wäre dies geschehen, dann hätten zahlreiche 
Arbeitsplätze nicht mit Gastarbeitern besetzt wer-
den müssen. Es wäre sinnvoller gewesen, in stärke-
rem Umfang Kapital in den Heimatländern der Gast-
arbeiter zu investieren. In Zukunft muß bei der 
Arbeitsmarktpolitik sichergestellt sein, daß denjeni-
gen, die aus der Landwirtschaft ausscheiden wollen 
oder die Zu- oder Haupterwerb brauchen, bei ent-
sprechender Ausbildung und Umschulung gut be-
zahlte Arbeitsplätze in erreichbarer, zumutbarer 
Nähe angeboten werden. 

(Beifall bei der CDU . CSU.) 

Ich möchte dieses Kapitel nicht abschließen, ohne 
ausdrücklich folgendes hervorzuheben: Der seit Be-
ginn der fünfziger Jahre bis zum heutigen Tag in 
der deutschen Landwirtschaft bereits vollzogene 
Umstellungsprozeß kann ohne jede Einschränkung 
als revolutionierend angesehen werden. Dabei ist 
der Landwirtschaft ein die Grenzen des sozial Trag-
baren vielfach bereits überschreitendes Maß an An-
passung abgefordert und von ihr auch geleistet wor-
den. Mit diesem Urteil befinde ich mich in voller 
Übereinstimmung mit Auffassungen führender Wis-
senschaftler der Agrarökonomie. 

Insbesondere von Vertretern des landwirtschaft-
lichen Berufsstandes, aber auch von anderer Seite 
wird immer wieder darauf hingewiesen, daß es 
außer der Steigerung der Arbeits- und Kapitalpro-
duktivität noch andere Möglichkeiten gäbe, insbe-
sondere durch eine aktive Preispolitik die  land-
wirtschaftlichen Einkommen zu verbessern, und daß 
diese Möglichkeiten von der Bundesregierung nicht 
oder nicht in ausreichendem Maße genutzt würden. 
Das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf, zu dem 
ich jetzt in aller Offenheit Stellung nehmen möchte. 

Natürlich gibt es neben der Steigerung der 
Arbeits- und Kapitalproduktivität noch andere 
Wege, die zu einer Verbesserung der landwirtschaft-
lichen Einkommen führen können, und zwar eine 
Anhebung der realen Agrarpreise, die Vergröße-
rung der Absatzmöglichkeiten durch Verstärkung 
des Einfuhrschutzes und durch Gewährung von Ex-
portsubventionen sowie Erhöhung des nationalen 

Anteils am innergemeinschaftlichen Verbrauch von 
Agrarerzeugnissen und direkte Einkommensüber-
tragungen an die Landwirtschaft aus dem Staats-
haushalt. 

Wie sieht es jedoch in der Praxis mit diesen Din-
gen aus? 

Zunächst folgendes: Die  Preispolitik ist keines-
wegs so sehr vernachlässigt worden, wie das viel-
fach angenommen wird. Preisanhebungen, auch wenn 
sie agrarpolitisch notwendig und für den Verbrau-
cher zumutbar sind, können, wie Sie alle wissen, 
seit Beginn der EWG, erst recht seit dem Eintritt in 
die  Endphase des Gemeinsamen Marktes, von der 
Bundesregierung nicht mehr autonom beschlossen 
werden. 

(Zuruf: Leider!) 

Sie müssen vielmehr im Agrarministerrat in Brüssel 
durchgesetzt werden, d, h. oft gegen die vielfach 
ganz anders gelagerten Interessen und Absichten 
anderer Mitgliedstaaten. Wenn Sie einmal die Aus-
gangsposition der übrigen Mitgliedstaaten vor den 
entscheidenden Preisverhandlungen der letzten bei-
den Jahre an Hand der Pressemeldungen mit den tat-
sächlich erzielten Ergebnissen vergleichen, dann wer-
den Sie erkennen, daß der Bundesernährungsmini-
ster und sein Staatssekretär nicht ohne sichtbaren 
Erfolg gekämpft haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich kann Ihnen versichern, daß wir auch in Zukunft 
in Brüssel keine Möglichkeit ungenutzt lassen wer-
den, die Anpassung von Agrarpreisen an die allge-
meine wirtschaftliche Entwicklung zu erreichen, wenn 
das die Entwicklung der Nachfrage bei einzelnen 
Produkten erlaubt und die Kostensituation es ver-
langt. Unseren Bestrebungen in dieser Richtung sind 
jedoch Grenzen gesetzt, auf die ich Sie an dieser 
Stelle mit aller Deutlichkeit aufmerksam machen 
muß, obwohl dies für den Landwirtschaftsminister 
keineswegs ein besonderes Vergnügen ist. 

Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang noch 
einige allgemeine Bemerkungen zum Ü berschull-
problem,  von dem in der letzten Zeit in der Öffent-
lichkeit sehr viel gesprochen wird. Zunächst einmal 
darf ich feststellen, daß wir in der Bundesrepublik 
gegenwärtig keine wesentlichen Überschüsse haben, 
wenn man einmal von Butter absieht. Die in der Ge-
meinschaft vorhandenen Überschüsse stammen zum 
weitaus überwiegenden Teil aus der Erzeugung der 
übrigen Mitgliedstaaten. Dennoch können und wol-
len wir unsere Mitarbeit an der politischen Lösung 
dieser Frage des Überschusses nicht verweigern. Im 
Gegenteil, wir haben sogar ein besonderes Interesse 
daran, daß die gegenwärtigen Überschüsse möglichst 
schnell beseitigt und zukünftige Überschüsse vermie-
den  werden, weil andernfalls der Spielraum für 
nationale agrarpolitische Maßnahmen immer stärker 
eingeengt wird. Je höher der deutsche Beitrag zum 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds in 
den kommenden Jahren ansteigt   und mit einem 
derartigen Anstieg muß besonders bei einer Zunah-
me der Überschüsse gerechnet werden ----, desto mehr 
besteht die Gefahr, daß die vorhandenen Mittel für 
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die nationalen agrarpolitischen Maßnahmen nicht in 
ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, weil die 
Höhe der Gesamtausgaben des Bundes für die Land-
wirtschaft durch die mittelfristige Finanzplanung für 
die nächsten Jahre im wesentlichen vorgegeben ist. 

So viel zu den Möglichkeiten und Grenzen der 
Preispolitik. 

Wenden wir uns nun der Frage zu, welche realen 
Möglichkeiten zur Verbesserung des landwirtschaft-
lichen Einkommens durch Manipulierung des Ab-
satzes bestehen. Der Selbstversorgungsgrad der Eu-
ropäischen Gemeinschaft bei Agrarprodukten beträgt 
gegenwärtig insgesamt gesehen knapp 90 %. Unter 
diesen Umständen kann praktisch kaum damit ge-
rechnet werden, daß der innergemeinschaftlichen Er-
zeugung durch eine Verstärkung des Einfuhrschutzes 
größere Absatzmöglichkeiten auf dem Binnenmarkt 
eröffnet werden können. Die Europäische Gemein-
schaft kann sich als zweitgrößte Wirtschaftsmacht 
der Welt sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus 
politischen Gründen einer engen Zusammenarbeit 
und einer wirtschaftlichen Verflechtung mit Dritt-
ländern nicht entziehen. 

Ebenso begrenzt sind die Möglichkeiten zur Ver-
größerung des Absatzes der innergemeinschaftlichen 
Erzeugung durch erhöhte Ausfuhrbeihilfen. Bereits 
heute entfällt ein recht beträchtlicher Teil der Aus-
gaben des Europäischen Ausrichtungs- und Garantie-
fonds auf Exporterstattungen. Auch die Erstattungs-
politik der Gemeinschaft wird in zunehmendem 
Maße von Drittländern kritisiert, die allerdings in 
der staatlichen Förderung ihres eigenen Exports 
auch nicht kleinlich verfahren, 

(Zustimmung bei der CDU/CSU — 
Hört! Hört! rechts) 

um nicht zu sprechen von den aktuellen protektio-
nistischen Neigungen, die in den jüngsten Tagen 
sichtbar geworden sind. Auch die Ausfuhr von 
Agrarprodukten in die Entwicklungsländer unter 
Verzicht auf Bezahlung ist nur in begrenztem Um-
fang in Verbindung mit technischer Hilfe angebracht 
und möglich. Sie kann praktisch nur dorthin erfol-
gen, wo akute Versorgungsnotstände vorliegen. An 
der Notwendigkeit zur karitativen Opferbereitschaft 
darf auch heute kein Zweifel bestehen. 

Gewisse Möglichkeiten der Einkommensverbesse-
rung für die deutschen Agrarproduzenten bestehen 
jedoch in einer Ausweitung des deutschen Marktan-
teils am innergemeinschaftlichen Verbrauch, wenn 
die deutschen Produkte auf den Märkten der übri-
gen Mitgliedstaaten hinsichtlich Preis und Qualität 
konkurrenzfähig sind. Die sehr erfolgreiche Entwick-
hing im Agrarexport, für die ich in diesem Hohen 
Haus um eine noch stärkere Förderung bitten 
möchte, läßt den Schluß und die Erwartung zu, daß 
dies der Fall ist und daß hier reelle Chancen vor-
liegen. 

Die letzte Möglichkeit zur Verbesserung der 
landwirtschaftlichen Einkommen schließlich, zu der 
ich noch einiges sagen möchte, sind direkte Ein-
kommensübertragungen. Es handelt sich hierbei um 
die Übertragung von Steuermitteln an die landwirt-

schaftlichen Produzenten. Solche direkten Einkom-
mensübertragungen sind auf die Dauer gesehen 
jedoch kein geeignetes Instrument zur Verbesserung 
der Agrareinkommen. Sie können lediglich zeitlich 
begrenzt in Betracht gezogen werden. Ich darf hier 
auf die Ausgleichszahlungen verweisen, die als 
Ausgleich für die Auswirkungen der Getreidepreis-
senkung des vorigen Jahres gewährt werden. Be-
fristete Einkommensübertragungen als Kompensa-
tion für die Einkommens- und Vermögensverluste, 
die den Betrieben dadurch entstehen, daß von staat-
licher Seite Eingriffe in die exogenen Daten, näm-
lich Preise und Außenschutz, der Betriebe vorgenom-
men werden, haben den Charakter von Schadens-
ausgleichs- und Anpassungshilfen. Es entspricht dem 
Prinzip der sozialen Gerechtigkeit, wenn infolge 
staatlicher Eingriffe verursachte Minderungen des 
Besitzstandes eines einzelnen oder einer Gruppe 
durch staatliche Hilfe zumindest befristet wieder 
ausgeglichen werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Hier und in diesem Zusammenhang ist der für 
Zwecke der politischen üblen Nachrede so sehr stra-
pazierte Begriff der Subventionen keineswegs an-
gebracht. 

(Erneuter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich habe Ihnen in meinen bisherigen Ausführun-
gen die Lage der Landwirtschaft skizziert und bin 
dann auf die Dynamik und die Besonderheiten des 
landwirtschaftlichen Anpassungsprozesses sowie auf 
die Möglichkeiten und Grenzen zur Verbesserung 
der Einkommensentwicklung in der Landwirtschaft 
eingegangen. 

Lassen Sie mich nun etwas zur künftigen Gestal-
tung der Agrarpolitik sagen. Von der Öffentlichkeit 
wird mit steigendem Nachdruck eine agrarpolitische 
Gesamtkonzeption, ein Plan, gefordert. Ich will mich 
dieser Forderung keineswegs entziehen und ganz 
klar dazu Stellung nehmen. Die intellektuelle und 
politische Redlichkeit verlangen aber, daß man sich 
illusionslos Rechenschaft ablegt über die Grenzen 
unserer Möglichkeiten und den zeitlichen Bedarf 
für alle strukturellen Maßnahmen, die für die Un-
geduld unserer Gegenwart vielleicht sogar das 
schwerste Hindernis darstellen. Ich befinde mich hier 
in voller Übereinstimmung mit meinem Kollegen 
Strauß, der am 24. Oktober 1967 in diesem Hohen 
Hause in seiner Etatrede folgendes ausgeführt hat: 

Ein anderer Bereich, in dem eine Überprüfung 
der bisherigen Konzeptionen unausweichlich 
ist, ist der Bereich der Landwirtschaft. Der deut-
schen Landwirtschaft sollen — das möchte ich 
hier unmißverständlich und ohne alle Vorbe-
halte erklären — auch weiterhin Hilfen zuteil 
werden, um sie für die Aufgaben und für die 
Wettbewerbsverhältnisse der Zukunft zu rüsten. 
Auch im Interesse der Landwirtschaft selbst ist 
es allerdings erforderlich, gewisse Schwerpunkt-
verschiebungen bei der Förderung vorzuneh-
men. Eine langfristige Landwirtschaftspolitik 
muß in erster Linie zum Ziel haben, auf Dauer 
wettbewerbsfähige Betriebsstrukturen zu schaf-
fen. Dazu hat sich die Bundesregierung in der 
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Finanzplanung ausdrücklich und wörtlich be-
kannt. 
Hier reicht der Betrachtungshorizont von der 
Festlegung der langfristigen Ziele zur Verbes-
serung der Agrarstruktur und der technischen 
Modernisierung der auf Dauer lebensfähigen 
Betriebe über Fragen des Pachtrechts bis hin 
zur landwirtschaftlichen Sozialpolitik. Es han-
delt sich also um Probleme, die teilweise ab-
seits der tagespolitischen Diskussion über 
direkte Einkommenshilfen liegen, Probleme aber 
auch, die vielfach andere Aufgabenbereiche be-
rühren und insoweit einer umfassenden und 
sorgfältigen Abstimmung bedürfen. 

Ich darf dieses Zitat, dem ich vollinhaltlich zustimme, 
dahin ergänzen, daß dieser Forderung als finanz-
politisches Korrelat eine langfristige oder länger-
fristige Finanzplanung entsprechen muß, wie wir 
sie entwickelt haben. Um nun wirkliche Planung 
auch nach Schwerpunkten innerhalb einer solchen 
mittelfristigen Finanzordnung durchzuführen, wäre 
eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der wichtigsten 
Positionen des Haushalts, des Einzelplans 10, unver-
meidlich. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

In erster Linie wird man sich darüber klarwer-
den müssen, welche Kompetenzen heute noch bei 
uns liegen. In  voller Kenntnis der Folgen und Ver-
pflichtungen haben wir entscheidende Kompetenzen 
in die EWG eingebracht. Im Gegensatz zu anderen 
Bereichen hat die Landwirtschaftspolitik, wiederum 
in freier Entscheidung, sich in Stresa entschlossen, 
bei der Agrarpolitik nicht die leichteren Formeln 
der europäischen Zusammenarbeit, wie Koordina-
tion nationaler Marktordnungen oder gemeinsame 
Wettbewerbsregeln, sondern trotz aller sichtbaren 
Schwierigkeiten aus strukturellen, standortbeding-
ten, soziologischen und siedlungspolitischen Diffe-
renzierungen eine gemeinschaftliche Agrarpolitik 
über gemeinsame Preise und gemeinsamen Außen-
schutz und Marktordnungen zu wagen. 

Mit Recht blicken unsere Landwirte besorgt in die 
Zukunft. Denn die Integration der sechs Landwirt-
schaften in der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft verschärft noch die Anpassungsprozesse, die 
sich aus dem sozial-ökonomischen Sachzwang schon 
in der Vergangenheit national vollzogen haben. 

Gerade die Landwirtschaft ist aber zum Schritt-
macher der europäischen Wirtschaftsintegration ge-
worden. Sie ist der Integration einer Reihe von 
Bereichen vorausgeeilt, wie der Verkehrs-, Steuer- 
und Sozialpolitik, die für die Kostengestaltung der 
Landwirtschaft ihrerseits jedoch von großer Bedeu-
tung sind. 

Die anderen Mitgliedstaaten, insbesondere Frank-
reich, haben aber gerade die Fortschritte auf dem 
Agrarsektor immer wieder zum Prüfstein für das 
europäische Einigungswerk gemacht. Aus über-
geordneten politischen Gesichtspunkten ist die Bun-
desregierung dieser Linie gefolgt. Wir dürfen das 
nicht vergessen, wenn wir über die finanziellen 
Aspekte der Agrarpolitik sprechen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Dabei soll keineswegs verschwiegen werden, daß 
die EWG der deutschen Landwirtschaft vor allem 
im Außenschutz auch Vorteile gebracht hat, und die 
entscheidenden Chancen erwarten wir in der 
wachsenden Massenkaufkraft eines großen Mark-
tes, der heute schon 184 Millionen Menschen zählt. 

Die gewerbliche Wirtschaft der Bundesrepublik 
hat bereits jetzt und wird in der Zukunft großen 
Nutzen aus dem Zollabbau und den anderen Inte-
grationserfolgen ziehen können, die sie zum Teil 
allein und ausschließlich den Fortschritten der EWG- 
Agrarpolitik verdankt. 

Die Agrar- und Wirtschaftspolitik der Bundes-
regierung in den kommenden Jahren orientiert sich 
an den Entwicklungslinien der Landwirtschaften 
anderer Länder mit moderner Agrarpolitik und den 
Reaktionen der fortschrittlichen Landwirte in unse-
rem eigenen Lande auf die veränderte Daten-
konstellation, wie sind in überzeugender Weise in 
den 13 Grünen Berichten zum Ausdruck kommt. In 
erster Linie ist die Agrar- und Wirtschaftspolitik auf 
folgende Ziele ausgerichtet: 

Entwicklung einer rationellen Landwirtschaft, die 
eine angemessene Entlohnung der Produktions-
faktoren Arbeit, Boden und Kapital ermöglicht, wo-
bei gegebenenfalls das Entgelt für außerlandwirt-
schaftliche Teilbeschäftigung zu einem angemesse-
nen Arbeitseinkommen beitragen kann; 

Vermeidung von strukturellen Überschüssen auf 
dem Agrarsektor in der EWG, die zu dauernden 
und sehr hohen finanziellen Belastungen der öffent-
lichen Hand führen müßten. 

Zur Verwirklichung dieser Ziele kommen — wenn 
man von den preispolitischen Maßnahmen absieht, 
auf deren Problematik ich bereits eingegangen bin; 
die positive Einstellung der Bundesregierung dazu 
habe ich nachdrücklich hervorgehoben — im natio-
nalen Bereich vor allem Maßnahmen der Bildungs-
politik, der Strukturpolitik und der Sozialpolitik in 
Betracht. In diesen drei Bereichen kommt es darauf 
an, eine Reihe von sinnvollen Einzelmaßnahmen 
weiterzuführen und zu verstärken, die schon in den 
zurückliegenden Jahren angewendet wurden. Dar-
über hinaus jedoch müssen einige neue Maßnahmen 
eingeführt werden, wenn die oben umrissene Ziel-
setzung realisiert werden soll. 

Zunächst einige Worte zur Intensivierung von 
Ausbildung und Beratung. Im Rahmen der Bildungs-
politik wird die fachliche Schulung und Beratung 
intensiviert werden. Die Erwachsenenfortbildung 
und die Schulung von Betriebsleitern und Beratern 
in Seminaren sind in diesem Zusammenhang zu 
nennen. Die Buchführung als Kontrolle des Betriebs-
erfolgs und die Optimumskalkulation für die Be-
triebsplanung müssen mehr als bisher in der Praxis 
Eingang finden. Mit zentralen Rechen- und Aus-
wertungsstellen in den Ländern, an denen sich der 
Bund beteiligt, wird bereits jetzt erfolgreich ver-
sucht, diese Hilfsmittel der modernen Unterneh-
mensführung in der Landwirtschaft verstärkt zur 
Anwendung zu bringen. Versuche mit elektronischen 
Datenverarbeitungsanlagen sind in einigen Ländern 
mit Unterstützung des Bundes bereits angelaufen. 
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Außerdem habe ich mich darum bemüht, die land-
wirtschaftliche Buchführung in der Bundesrepublik 
so zu vereinheitlichen, daß sie besonders für die 
Auswertung mit Computern bereits geeignet ist. 

Auch die Aufklärung der potentiellen Hoferben 
über die zukünftigen Einkommenschancen in der 
Landwirtschaft. auf der einen Seite und die Ein-
kommensmöglichkeiten, insbesondere bei Verpach-
tung oder Verkauf des Betriebes und Anlage des 

 Vermögens außerhalb der Landwirtschaft anderer-
seits wird stärker bedacht werden müssen. Um die 
Möglichkeiten der Berufswahl der heranwachsenden 
Generation insbesondere in den Problemgebieten zu 
erweitern, muß verstärkt auf die  Verbesserung der 
Bildungsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten hin-
gewirkt werden. Hier sind die Herren Kultusmini-
ster der Länder angesprochen. Hilfen für begabte 
Kinder aus einkommensschwachen Familien, Gewäh-
rung von Fahrkostenhilfen für den Besuch von Bil-
dungseinrichtungen sowie die Verbesserung der 
Verkehrsbedingungen können in dieser Richtung 
wirken. 

Es soll an dieser Stelle auch gesagt werden, daß 
die junge Generation heute fortschrittlicher denkt 
und daß es nicht als eine Deklassierung angesehen 
werden sollte, wenn sie die Bildungs- und Umschu-
lungsmöglichkeiten nutzt, um dadurch in die Lage 
versetzt zu werden, vergleichsweise höhere Einkom-
men in außerlandwirtschaftlichen Berufen im Zu

-

oder Haupterwerb zu erzielen. Der jungen Genera-
tion bedeutet heute das Verfügen über ein ange-
messenes Einkommen mehr als begrenzt einkom-
menswirksamer Besitz an Grund und Boden. 

In Anbetracht der Tatsache, daß die Bundesrepu-
blik einerseits noch beträchtliche „historische Hypo-
theken" auf dem Struktursektor abzutragen hat, 
andererseits aber die staatlichen Mittel im Rahmen 
der mittelfristigen Finanzplanung begrenzt sind, 
wird  die  staatliche Hilfe vorrangig auf Projekte kon-
zentriert, die eine besondere Effizienz versprechen. 
Dabei muß darauf geachtet werden, daß die Projekte 
so ausgeführt werden, daß sie nicht schon nach kur-
zer Zeit durch die wirtschaftspolitische Entwicklung 
überholt sind, wie das in der Vergangenheit leider 
so häufig geschehen ist. 

Um die Mobilität von Arbeit und Boden zu er-
höhen, habe ich meinen Mitarbeitern Weisung er-
teilt, zusammen mit den anderen zuständigen Res-
sorts im Rahmen der regionalen Wirtschaftspolitik 
regionale Schwerpunktprogramme zu entwickeln. 
Hiernach wird in ländlichen Räumen, die über ein 
ausreichendes Potential an geeigneten Arbeitskräf-
ten verfügen, die Ansiedlung solcher nichtlandwirt-
schaftlicher Unternehmungen gefördert, die sich 
durch eine geringe Konjunkturempfindlichkeit aus-
zeichnen. 

Ich stehe in aussichtsreichen Verhandlungen mit. 
einem Bundesland, um noch in diesem Jahr ein 
solches Projekt als Modell zu verwirklichen. Ver-
handlungen, an denen zwei andere Länder gleich-
zeitig an einem Projekt beteiligt sind, haben be-
gonnen. 

Voraussetzung für ein ausreichendes Angebot 
qualifizierter Arbeitskräfte, die aus der Landwirt-
schaft stammen, ist eine sorgfältige Umschulung. In 
klarer Erkenntnis dieser Sachlage hat die Bundesan-
stalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver-
sicherung in Nürnberg im vergangenen Jahr die 
Voraussetzungen dafür geschaffen, Landwirte und 
mitarbeitende Familienangehörige, die sich umschu-
len wollen, in ihre Förderungsmaßnahmen voll und 
ganz einzubeziehen. 

Weitere Maßnahmen, die die Strukturpolitik effi-
zienter machen, sind die Förderung der Kapitalisie-
rung der Pachten und die Modernisierung des Pacht-
rechts. 

Ein besonders heißes Eisen in der Agrarstruktur-
politik ist das Betriebsgrößenproblem. In diesem Zu-
sammenhang wird von vielen Kritikern oft der Fak-
tor Zeit übersehen, der gerade in diesen Struktur-
prozessen eine besondere Rolle spielt. Der Politik 
bleibt die unangenehme Aufgabe, den Vorwurf der 
Rückständigkeit in Kauf zu nehmen und in ihren Be-
mühungen behutsame Übergangslösungen zu finden, 
wie sie bereits der Deutsche Bauernverband in sei-
nen Freiburger Beschlüssen im Jahre 1963 definiert 
hat. Vor allem dürfen wir in diesem Zusammenhang 
nicht in den Fehler verfallen, Verhältnisse aus den 
Vereinigten Staaten, Kanada oder Schweden mit 
ihren weiten Räumen auf die Bundesrepublik über-
tragen zu wollen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Besondere Sorge bereiten der Agrarstrukturpolitik 
allerdings die Submarginalbetriebe. Diese Betriebe 
bilden für die Inhaber zur Zeit noch die einzige oder 
überwiegende Einkommensquelle. Die Einkommens-
kapazität dieser Betriebe, gemessen an der Qualität 
und Quantität der Produktionsfaktoren, ist jedoch so 
klein, daß sich aus diesen Betrieben kein angemes-
senes, modernes Einkommen erwirtschaften läßt. 
Auch ein bereits aufgenommener Zuerwerb reicht 
nicht aus, ein angemessenes Einkommen zu erzielen. 
Aufgabe der regionalen Wirtschaftspolitik ist es des-
halb, denjenigen, die aus diesen Betrieben ausschei-
den wollen, den Übergang in außerlandwirtschaft-
liche Bereiche zu erleichtern. Aufgabe der Agrar-
politik ist es, denjenigen, die in diesem Bereich ihre 
Betriebe zu Vollerwerbsbetrieben aufstocken wollen, 
Hilfestellung zu geben. 

Die Verfolgung dieser Zielsetzung bekommt ins-
besondere dadurch Gewicht, daß sich zukünftig bei 
steigenden Einkommenserwartungen, auf die unsere 
Wirtschaftspolitik angelegt ist, die Zahl der Submar-
ginalbetriebe vergrößert wird. Bei einem. weiteren 
wirtschaftlichen Wachstum und damit steigenden 
Einkommenserwartungen wird die Mindestgröße der 
Vollerwerbsbetriebe zunehmen, was zur Folge hat, 
daß die Gesamtzahl der Vollerwerbsbetriebe zukünf-
tig absinkt. Wirtschaftseinheiten, die derzeit noch 
die Erwirtschaftung eines angemessenen Einkom-
mens ermöglichen, können zu Submarginalbetrieben 

werden, wenn es nicht gelingt, durch Flächenaufstok-
kung die Einkommenskapazität des Betriebes zu er-
weitern oder durch Aufnahme einer zusätzlichen 
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Tätigkeit außerhalb der Landwirtschaft die Entloh-
nung der Arbeitskraft zu verbessern. 

Modellrechnungen, die sich mit dem Problem der 
Verminderung der Zahl von Submarginalbetrieben 
befassen, lassen aber erkennen, wie aufwendig und 
tiefgreifend die Realisierung einer derartigen Ziel-
setzung ist. Weiterhin wird deutlich, daß die finan-
zielle Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft nicht 
ausreicht, einen Strukturwandel in dieser Form aus 
eigener Kraft zu finanzieren. Notwendigerweise muß 
der Staat auch zukünftig durch Hilfsmaßnahmen in 
Form von Zuschüssen für Flurbereinigung, Wege-
bau, Aussiedlung, Aufstockung, Althofsanierung und 
Investitionen diesen Strukturwandlungsprozeß för-
dern. Es ist aber dringend nowendig und geschieht 
laufend, daß diese Maßnahmen den sich ständig 
ändernden Verhältnissen angepaßt und fortgeschrie-
ben werden. Staatliche Hilfsmaßnahmen zur Ver-
besserung der Betriebsstruktur sind, weil der Markt-
mechanismus hier offensichtlich versagt oder zu 
langsam arbeitet, durchaus begründet und berech-
tigt. Öffentliche Zuschüsse sind als volkswirtschaft-
lich produktive Investitionen gerechtfertigt, um durch 
eine möglichst dauerhafte optimale Nutzung des 
landwirtschaftlichen Produktionspotentials im Rah-
men der gesamten Volkswirtschaft beizutragen. 

Gerade die Vollerwerbsbetriebe müssen durch In-
vestitionshilfen und Zinsverbilligungsmaßnahmen 
auch weiterhin gefördert werden, weil hier bei rich-
tiger Betriebsorganisation — Vereinfachung, Spezia-
lisierung, überbetriebliche Zusammenarbeit — an-
nähernd ein optimaler Einsatz der Produktionsfakto-
ren erreicht werden kann. Deshalb haben diese bei-
den Maßnahmen allgemein ein sehr positives Echo 
gefunden. 

In Gegenden nun mit sehr geringer natürlicher 
Ertragsfähigkeit, in denen eine Betriebsaufstockung 
der Submarginalbetriebe nicht zu einer nachhaltigen 
Verbesserung der Einkommenssituation führt, könn-
te theoretisch der dort ansässigen landwirtschaft

-

lichen  Bevölkerung nur durch erhebliche direkte Ein-
kommensübertragungen geholfen werden. Stehen 
diese Mittel nicht zur Verfügung, verbleibt nur das 
Ausscheiden der Betroffenen aus der Landwirtschaft 
und die Förderung nichtlandwirtschaftlicher Erwerbs-
möglichkeiten in diesen Regionen. 

Gestatten Sie mir nun einige Worte zur Sozial-
politik. Viele landwirtschaftliche Betriebe sind nicht 
in der Lage, die Risiken hinsichtlich Krankheit, Un-
fall und Alter für alle Familienangehörigen zu tra-
gen. Mit zunehmender sozialer Sicherung für alle 
Bevölkerungsteile wächst auch bei der landwirt-
schaftlichen Bevölkerung das Verlangen nach zusätz-
licher sozialer Sicherung. 

Bei der Altershilfe hat sich nämlich ein Funktions-
wandel vollzogen. Während bei ihrer Einführung 
primär daran gedacht war, den Übergang der Be-
triebsleitung auf die nachfolgende Generation zu 
erleichtern, steht jetzt der Gedanke einer gleichwer-
tigen sozialen Sicherung im Vordergrund. Dieses 
Problem ist in anderen vergleichbaren Selbständi-
gen-Bereichen seit längerer Zeit gelöst. In der Land-

wirtschaft vollzieht sich der gleiche Vorgang, vor 
allem, wenn die Forderung nach besserer Ausbil-
dung  zu einer abgeschlossenen Lehre und Gehilfen-
prüfung führt. Die soziale Sicherung in der Land-
wirtschaft führt finanziell zu ähnlichen Problemen, 
wie wir sie etwa im Bergbau und in anderen Berei-
chen kennengelernt haben, wo die Beitragslast von 
einer sich ständig vermindernden Zahl von Erwerbs-
tätigen getragen werden muß. 

Nachdem ich lhnen nun einige Leitlinien der zu-
künftigen Agrarpolitik aufgezeigt habe, möchte ich 
mich noch ganz kurz einigen aktuellen agrarpoliti-
schen Problemen zuwenden, die uns in den nächsten 
Wochen und Monaten intensiv beschäftigen. 

Zunächst zur Milchpolitik. Sie wissen, daß mein 
Haus sehr intensiv die Möglichkeiten für die An-
passung der Milcherzeugung an die Bedarfsentwick-
lung untersucht hat. Die Ergebnisse dieser Bemü-
hungen, die in einer Studie zusammengefaßt und 
veröffentlicht wurden, sind in der Öffentlichkeit 
eingehend diskutiert worden. Auch der Berufsstand 
ist meiner in dieser Studie ausgesprochenen Bitte, 
zu den anstehenden Problemen konstruktiv Ste llung 

 zu nehmen, mit einem sehr interessanten Vorschlag 
nachgekommen. Ich habe eine Fülle von Anregungen 
erhalten. Auch der Wissenschaftliche Beirat meines 
Hauses hat sich gutachtlich geäußert. 

Alle diese Anregungen sind wertvolle Entschei-
dungshilfen für den Politiker. Die immer mehr zu-
nehmende Einlagerung von Überschüssen, die mit 
Recht beanstandet worden ist,  wird nicht fortgesetzt 
werden dürfen. 

Wir entwickeln zur Zeit in meinem Hause ein 
dynamisches Verhandlungskonzept für Brüssel. Sie 
werden verstehen, daß ich Einzelheiten noch nicht 
bekanntgeben kann. Ich kann aber schon so viel 
sagen: 

1. Die Anpassung der Erzeugung an den Verbrauch 
ist allein über den Preis nicht möglich. 

2. Es geht nicht an, daß weiterhin hochwertige 
Butter durch lange Lagerung bei hohen Kosten im 
Wert vermindert wird. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Endlich!) 

3. Bei der Beseitigung der Überschüsse müssen. 
humanitäre Gesichtspunkte berücksichtigt werden, 
d. h. einkommensschwachen Bevölkerungsschichten 
in der EWG und Bedürftigen in den Entwicklungs-
ländern müssen Überschüsse verbilligt oder kosten-
los zur Verfügung gestellt werden. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sehr richtig!) 

Die Kosten dieser Aktion müßten sowohl die Produ-
zenten als auch die Allgemeinheit gemeinschaftlich 
übernehmen. 

4. Bei der Formulierung der EWG-Milchmarkt-
ordnung muß nach Wegen gesucht werden, die es 
erlauben, den auf die Milchviehhaltung angewiese-
nen Betrieben, die keine Alternative haben, ein aus-
reichendes Einkommen zu sichern. 

Ein weiteres aktuelles Problem ist die Verbesse-
rung der Marktstruktur. Nicht nur die Landwirtschaft 
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unterliegt einem revolutionären Anpassungsprozeß, 
sondern auch die Strukturen und Absatzformen auf 
den Agrarmärkten im weiteren Sinne. Diese Entwick-
lung wird durch den steigenden Wettbewerb im in-
tegrierten europäischen Agrarmarkt verschärft und 
beschleunigt. Um diesen Prozeß zu fördern und zu 
erleichtern, laufen seit Jahren wissenschaftliche Un-
tersuchungen, nicht zuletzt im Rahmen der von die-
sen Hohen Hause vorgeschlagenen sogenannten 
„Struktur- und Preisenquete über die wichtigsten 
Agrarmärkte", deren erstes Ergebnis Ihnen im April 
des vergangenen Jahres vorgelegt wurde; aber au-
ßerdem gehört die Schaffung verwaltungsmäßiger 
Voraussetzungen dazu. 

tim nur ein Beispiel herauszugreifen: den Vieh- 
und Fleischmarkt, wo der Trend von der Lebend- zur 
Tetvermarktung, also zur Fleischvermarktung, geht. 
Zur Objektivierung der Marktvorgänge und der 
Preisfindung gehört die Schaffung anerkannter Han-
delsklassen für Fleisch. Die Verordnung über die 
Klassifizierung von Schweinehälften ist bereits vor-
handen, die entsprechende für Rindfleisch ist nahezu 
entscheidungsreif. Außerdem wird mit Nachdruck 
an einem Vieh- und Fleischgesetz gearbeitet, in dem 
Fleischnotierungen für Versandschlachtereien und 
auf den Fleischmärkten geregelt werden sollen und 
die amtliche Klassifizierung von Fleisch vorgesehen 
wird. In diesem Zusammenhang sollte mit den betei-
ligten Wirtschaftskreisen versucht werden, die sehr 
traditionellen Methoden der Notierung und Preisfin-
dung zu modernisieren und damit zu objektivieren, 
wobei Erfahrungen in Übersee mit Fernschreiber 
und Telex genutzt werden sollten. 

Weitere Einzelheiten über neue Richtlinien und 
gesetzliche Vorhaben zur Verwirklichung dieser pro-
grammatischen Überlegungen gehen Ihnen Zug um 
Zug zu. Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine Mappe der 
bereits bestehenden Förderungsmaßnahmen mit 
einer Übersicht zu überreichen, weil ich den Eindruck 
habe, daß diese Maßnahmen bei weitem nicht in dem 
Umfange und in dem Maße draußen bekannt sind, 
wie das wünschenswert wäre. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
komme zum Schluß meiner Ausführungen. Lassen 
Sie mich zusammenfassen: 

1. Die Wertschöpfung der Landwirtschaft, in der 
alle Arbeits- und Kapitaleinkommen zusammenge-
faßt sind, hat sich - bezogen auf die Arbeitskraft — 
seit 1950 vervierfacht. Trotzdem besteht nach wie 
vor ein großer Abstand zwischen der Wertschöp-
fung der Erwerbstätigkeit in der Landwirtschaft und 
der anderer Wirtschaftszweige. 

2. Die Bundesregierung hat ihre Hilfen selbst im 
Krisenjahr 1967 im Rahmen der Agrar-, Ernährungs-, 
Forst- und Fischereipolitik fortgesetzt und sogar 
noch verstärkt. Der Haushaltsansatz 1967 ein-
schließlich Eventualhaushalt umfaßte einen Betrag 
von 4,8 Milliarden DM gegenüber 4,7 Milliarden 
DM im vorausgehenden Haushaltsjahr. Zu diesen 
Mitteln kommen noch weitere erhebliche Aufwen-
dungen der Länder. Um Mißverständnissen vorzu-
beugen, muß insbesondere bei den Strukturmitteln 
hervorgehoben werden, daß diese Mittel nicht un-

mittelbar für die Landwirtschaft einkommenswirk-
sam sind. Sie wirken zum Teil erst langfristig. 
Außerdem dienen die Strukturmittel teilweise lan-
deskulturellen Aufgaben, die nicht allein der Land-
wirtschaft angerechnet werden dürfen, sondern Ge-
meinschaftsaufgaben klassischer Art sind. In der 
mittelfristigen Finanzplanung, d. h. für die Jahre 
1968 bis 1971, sind im Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten 20 Milliarden DM vorgesehen, also erheblich 
mehr als in den vorausgegangenen Jahren. 

3. Der seit Beginn der fünfziger Jahre bis zum 
heutigen Tag in der deutschen Landwirtschaft be-
reits vollzogene Umstellungsprozeß kann ohne jede 
Einschränkung als revolutionierend angesehen wer-
den. Dabei ist der Landwirtschaft ein die Grenzen 
des sozial Tragbaren vielfach bereits überschreiten-
des Maß an Anpassung abgefordert und von ihr 
geleistet worden. 

4. Der in der Vergangenheit zu beobachtende An-
passungsprozeß wird sich dennoch aus dem sozial-
ökonomischen Sachzwang fortsetzen. Hinter ,  diesen 
Anpassungsprozessen stehen harte menschliche 
Schicksale. Aufgabe des Staates ist es, diese Härten 
zu mildern. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

5. Die Landwirtschaft der EWG produziert bei 
einzelnen Erzeugnissen mehr als auf dem Inlands-
markt nachgefragt wird. Die auf diese Weise ent-
stehenden Überschüsse sind meist auf dem Welt

-

markt nur mit großen Exportsubventionen absetzbar. 

6. Die Agrarintegration ist — unter großen Opfern 
der Landwirtschaft der Bundesrepublik — aus poli-
tischen Gründen zum Schrittmacher der Wirtschafts-
integration in der EWG geworden. Nutznießer die-
ser Entwicklung ist in erster Linie die gewerbliche 
Wirtschaft. Das sollte bei den Etatverhandlungen 
nicht vergessen werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Die Mittel des Agraretats werden kaum ausreichen, 
um die schwierigen Aufgaben, vor denen die Land-
wirtschaft gerade in den nächsten Jahren stehen 
wird, zu bewältigen. Ich werde mich mit meinen 
Mitarbeitern aber bemühen, dem Hohen Haus Vor-
schläge zu unterbreiten, wie dieses knappe Geld im 
einzelnen mit der höchsten Effizienz für die deutsche 
Landwirtschaft und damit auch für die gesamte 
Volkswirtschaft eingesetzt werden kann. Dabei dür-
fen wir unsere langfristigen Ziele, die ich Ihnen 
erläutert habe, jedoch nicht um kleiner tagespoliti-
scher Interessen willen aus dem Auge verlieren. 

Die Landwirtschaft hat in der Vergangenheit un-
ter den schwierigsten Umständen bewiesen, daß sie 
zu hervorragenden Leistungen befähigt ist. Die 
Kundgebung der deutschen Landjugend anläßlich 
der Grünen Woche 1968 in Berlin hat mich in der 
Gewißheit bestärkt, daß unsere Landwirtschaft auch 
in Zukunft die großen und sehr schweren Aufgaben, 
vor die sie gestellt wird, meistern kann. Die staat-
liche Agrarpolitik muß ihren Teil dazu beitragen, 
daß die hierzu notwendigen Anstrengungen nicht 
vergeblich sein werden. 
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Ich darf das Hohe Haus bitten, der deutschen 

Landwirtschaft und ihrem gerechten Anliegen das 
bisherige Wohlwollen zu erhalten. Es handelt sich 
hier nicht nur um ökonomische Prozesse. Andere 
Effekte werden künftig wohl noch größere Bedeu-
tung haben. Für die Zukunft werden vielleicht die 
Wirkungen einer Agrarpolitik für die Ordnung des 
Raumes sowie die soziologische und siedlungspoliti-
sche Funktionsfähigkeit unseres Landes, auch inner-
halb einer Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
noch bedeutsamer sein. 

Meine Damen und Herren, hier in diesem Saale 
wurde vor wenigen Tagen im Rahmen einer wirt-
schaftspolitischen Debatte über die Konjunkturlage 
zum Ausdruck gebracht, daß aus konjunkturpoli-
tischen Gründen angestrebt wird, das Massenein-
kommen in einer angemessenen, tragbaren Form zu 
verbessern. Es ist völlig klar, daß bei einer der-
artigen Maßnahme, die in ihrer Zielsetzung berech-
tigt ist und anerkannt wird, entsprechende Rück-
sicht auch auf die Interessen der Landwirtschaft ge-
nommen werden muß. Auch die Landwirtschaft ver-
langt in allererster Linie und nicht mehr als andere 
Gerechtigkeit für sich. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, Sie haben den Grünen Bericht gehört. 
Nach einer interfraktionellen Vereinbarung soll die 
Aussprache in der Woche vom 11. März stattfinden. 
Ich unterstelle, daß das haus damit einverstanden 
ist und rufe Punkt 11 unserer Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Ä nderung des Gesetzes über 
die Ausübung der Berufe des Masseurs, des 
Masseurs und medizinischen Bademeisters 
und des Krankengymnasten 
— Drucksache V/1600 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ge-
sundheitswesen (11. Ausschuß) 

— Druckache V/2557 —
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Jungmann 

(Erste Beratung 103. Sitzung) 

Ich frage den Berichterstatter, ob er das Wort 
wünscht. - Der Berichterstatter verzichtet. 

Ich rufe in zweiter Lesung die Art. 1, 2, 3 sowie 
Einleitung und Überschrift auf. — Wird das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Wer den aufgerufenen Artikeln sowie der Ein-
leitung und der Überschrift zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 

Enthaltungen? - In zweiter Lesung einstimmig 
angenommen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Keine 
Wortmeldungen. Ich schließe die Aussprache. 

Wer dem Gesetz in dritter Lesung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Meine Herren, was ist 
denn das? Jeden, der steht, ob er geht oder nicht, 
muß ich als dagegen stimmend zählen. Das entspricht 
doch nicht der Absicht der Betreffenden. — Das 
Gesetz ist auch in dritter Lesung einstimmig ange-
nommen. 

Punkt 12 ist erledigt. 

Punkt 13: 

Beratung des Antrags der Fraktion der SPD 

betr. Vorlage eines Betriebsrätegesetzes — — 

(Heiterkeit.) 

— Meine Damen und Herren, da sehen Sie, wie 
eine einzige Karnevalssitzung auf einen Süddeut-
schen wirkt. 

(Abg. Rösing: Aber eine gute!) 

Das war — das muß ich zu Ihnen sagen — ein ganz 
unbeabsichtigter Fehler in meinem Zungenschlag. 
Ich rufe also auf: 

Beratung des Antrags der Fraktion der SPD 
betr. Vorlage eines Betriebsärztegesetzes 
— Drucksache V/2500 — 

Wird das Wort zur Einbringung bzw. Begründung 
gewünscht? — Das Wort hat der Herr Abgeordnete 
Horst Schmidt. 

Dr. Schmidt (Offenbach) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der An-
trag der Fraktion der SPD, der die Bundesregie-
rung auffordert, den Entwurf eines Betriebsärztege-
setzes vorzulegen, hat in der Öffentlichkeit ein leb-
haftes Echo gefunden. Wir begrüßen das, auch wenn 
nicht alle Stellungnahmen im positiven Sinne aus-
gefallen sind. 

Es ist durchaus verständlich, wenn beispielsweise 
im „Arbeitgeber" vom 5. Februar 1968 erklärt wird, 
daß dieses Gesetz, das beabsichtigt sei, ein „uner-
wünschter gesetzgeberischer Eingriff", ein „unmög-
liches Gesetzesvorhaben" sei und daß „der Zwang 
das schlechteste Mittel" sei. Wenn in dieser Zeit-
schrift aber gleichzeitig erklärt wird, daß es sich 
hier um ein „obrigkeitliches Hineinregieren in die 
privatwirtschaftliche Sphäre" handelt, so müssen 
wir eine derartige Stellungnahme mit Entschieden-
heit zurückweisen. Denn bei unserem Antrag geht 
es nicht um ein Hineinregieren in die privatwirt-
schaftliche Sphäre, sondern um die Gesunderhal-
tung der Arbeitnehmer in den Betrieben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Daß diese unsere Überlegung gar nicht so ab-
wegig ist, beweist eine sehr sachliche Feststellung 
in den Berichten des Deutschen Industrieinstituts, 
Nr. 14 aus dem Jahre 1967, wo es heißt — ich 
darf mit Genehmigung des Herrn Präsidenten zi-
tieren -: 

Immer mehr setzt sich die Auffassung durch, 
daß die Erhaltung der Gesundheit des Men

-

schen nicht nur eine ethisch-humanitäre Ver- 
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pflichtung, sondern ebensosehr ein ökonomi-
sches und sozialpolitisches Postulat ist! 

In diesen Berichten ist weiterhin davon die Rede, 
es sei notwendig, gesundheitsschädigende Belastun-
gen in den Betrieben zu verringern und zu ver-
meiden. Es wird auf die Abnutzungsschäden, auf die 
Frühinvalidität und die Fehlzeiten, die dadurch ent-
stehen, hingewiesen. Es heißt dann weiter: 

Diese Tatsachen zwingen alle Beteiligten im 
Betrieb, den arbeitenden Menschen und den 
Staat, wirksame Gegenmaßnahmen zu ergrei-
fen, urn die Gesundheit der Menschen zu ga-
rantieren. 

Schließlich heißt es: 

Per saldo wiegen aber die zu erzielenden wirt-
schaftlichen, gesundheits- und sozialpolitischen 
Effekte die Aufwendungen mehrfach auf. 

Inzwischen liegen Berechnungen vor, die deut-
lich machen, daß ein gut funktionierender betriebs-
ärztlicher Dienst eine Kostenersparnis im Ver-
hältnis von 1 : 2 erbringt. Genau das, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, war auch Ausgangs-
punkt unserer Überlegungen zum vorliegenden An-
trag. 

Es gibt aber auch noch andere Gründe. Es ist. be-
kannt, daß die Bundesrepublik in  der  Betreuung 
der Arbeitnehmer in den Betrieben hinter anderen 
Ländern herhinkt. Seit Jahren sind neue Vor-
schläge in der Diskussion, und zwar nicht nur auf 
internationaler Ebene. Ich möchte hier auf die Emp-
fehlungen des Internationalen Arbeitsamts von 1959, 
auf die Empfehlungen der EWG-Kommission von 1962 
und auf einen Bericht des EWG-Parlaments vom 
Jahre 1966 hinweisen, in dem einstimmig, also auch 
mit den Stimmen der Vertreter der Bundesrepublik, 
Kritik an den deutschen Verhältnissen geübt wird 
und aus dem hervorgeht, daß in der Bundesrepu-
blik nur 19,8 % aller Arbeitnehmer in den Betrieben 
betriebsärztlich betreut werden. 

Auch bei uns in der Bundesrepublik gibt es 
zahlreiche Stimmen, die nach einer gesetzlichen 
Regelung rufen, um bessere Verhältnisse zu bekom-
men. Wir Sozialdemokraten haben bereits 1964 auf 
unserem Karlsruher Parteitag diese Forderung erho-
ben. Aber nicht nur wir, auch die Gewerkschaften, 
auch die Fachleute in der Bundesrepublik rufen 
nach einer gesetzlichen Regelung. Selbst der Ver-
band der Werksärzte hat anläßlich des Hearings des 
Sozialpolitischen Ausschusses in Berlin 1966 fest-
gestellt: 

Sollten alle Bemühungen der Beteiligten, die 
werksärztliche Betreuung der Arbeitstätigen 
durch freiwillige Regelungen zu intensivieren, 
zu keinem Erfolg führen, so sieht auch der 
Verband der Werksärzte trotz Bedenken eines 
Teils seiner Mitglieder als Fernziel keine an-
dere Möglichkeit, als ein Rahmengesetz in 
Erwägung zu ziehen. 

Auch das ist ein entscheidender Grund für unsere 
Überlegungen. 

Warum fordern wir diese gesetzliche Regelung? 
Weil sich herausgestellt hat, daß wir auf andere 
Weise nicht weitergekommen sind. Wir haben 
beispielsweise bereits in der Debatte um den ersten 
Unfallbericht hier in diesem Hohen Hause am 
26. Januar 1966 eine gesetzliche Regelung gefordert. 
Der Herr Bundesarbeitsminister hat damals darauf 
hingewiesen, daß er beabsichtige, Richtlinien zu er-
lassen, damit man auf freiwilliger Basis in dieser 
Frage weiterkomme. Diese Richtlinien sind am 
10. Juni 1966 erlassen worden. Wir haben nach dem 
Erlaß dieser Richtlinien zunächst abgewartet. 

Im Herbst 1967 haben wir dann im Rahmen 
der Fragestunde nach neuen Zahlenergebnissen 
gefragt. Die Ergebnisse sind niederschmetternd. Vor 
Erlaß der Richtlinien hatten wir in der Bundes-
republik insgesamt 1320 haupt- und nebenberuflich 
tätige Werksärzte. Ende 1967, also eineinhalb Jahre 
nach Erlaß der Richtlinien, waren es nur noch 1282, 
also 38 Betriebsärzte weniger als vor Erlaß der 
Richtlinien. Das ist ein Rückschritt. Er ist insbeson-
dere deshalb bedauerlich, weil wir feststellen muß-
ten, daß Betriebe bei ungünstiger Konjunkturlage 
ausgerechnet beim betriebsärztlichen Dienst an-
fingen zu sparen. Daneben gibt es noch andere Zah-
len, die das deutlich machen. Wir wissen beispiels-
weise, daß selbst im Jahre 1963 die Zahl der Be-
triebsärzte noch geringfügig höher war als heute. 

Diese Situation kann und darf nicht so bleiben. 
Wir haben unseren Antrag eingereicht, um eine 
bessere arbeitsmedizinische Betreuung der Arbeit-
nehmer in den Betrieben zu erreichen. Wir sind uns 
selbstverständlich bewußt, daß das nicht von heute 
auf morgen geht. Aber wir meinen, daß wir auf 
jeden Fall einen ersten Schritt tun müssen. 

Deshalb fordern wir die Vorlage eines Rahmen-
gesetzes mit einem entsprechenden Stufenplan. Wir 
wollen, daß Betriebe mit über 2500 Beschäftigten 
oder mit besonderer Gesundheitsgefährdung sofort 
verpflichtet werden, einen hauptberuflichen Betriebs-
arzt einzustellen. Das dürfte kein schwieriges Pro-
blem sein. Denn heute schon sind alle Betriebe mit 
über 5000 Beschäftigten betriebsärztlich besetzt. Es 
liegen Zahlen vor, nach denen zwei Drittel der 
Betriebe zwischen 2- und 5000 Beschäftigten be-
triebsärztliche Dienste haben. 

Zum zweiten wollen wir, daß stufenweise in zeit-
lichen Abständen dann auch Betriebe mit Beschäf-
tigten zwischen 2500 und 500 verpflichtet werden, 
betriebsärztliche Dienste einzurichten, wobei wir uns 
auch bewußt sind, daß hier eine Parallelität mit dem 
Ausbau von Lehrstühlen und Instituten an den deut-
schen Universitäten und Hochschulen vorhanden 
sein muß. Ich kann in diesem Zusammenhang sagen, 
daß an den Universitäten in den letzten Jahren eine 
verbesserte Situation erkennbar geworden ist. 

Wir wollen schließlich auch für kleinere Betriebe 
die Möglichkeit eröffnen, sich zu betriebsärztlichen 
Arbeitsgemeinschaften, sei es auf Branchenebene 
oder ortsnah, zusammenzuschließen, damit auch die 
Arbeitnehmer in diesen Betrieben die Chance er-
halten, betriebsärztlich betreut zu werden. 
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Über den Aufgabenbereich, der dem Betriebsarzt 
als Rahmen zur Verfügung stehen soll, bestehen 
heute keine besonderen Differenzen mehr. Es geht 
aber darum, daß die Rechtsstellung der Betriebs-
ärzte im Rahmen einer gesetzlichen Regelung ent-
sprechend verankert werden muß, insbesondere daß 
die ärztliche Schweigepflicht gewahrt wird und daß 
die Betriebsärzte ihre arbeitsmedizinische Tätigkeit 
unabhängig vom Arbeitgeber ausüben können. Ein-
zelheiten, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
werden wir selbstverständlich gern in den Ausschüs-
sen besprechen. 

Wir haben die Bitte, daß dieser Antrag im Hin-
blick auf unsere Situation zügig beraten wird. Wir 
meinen, daß derjenige, dem es mit einer besseren 
gesundheitlichen Betreuung der Arbeitnehmer ernst 
ist und der an einer Verbesserung der ungünstigen 
deutschen Situation interessiert ist, unserem Antrag 
zustimmen muß, damit wir für unsere Arbeitneh-
mer in den Betrieben einen besseren Schutz ihrer 
Gesundheit erreichen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, Sie haben die Begründung dieses An-
trages gehört. Ich eröffne die Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Keine Wortmeldungen. Es ist 
Überweisung an den Ausschuß für Arbeit — feder-
führend — und an die Ausschüsse für Gesundheits-
wesen und Sozialpolitik — mitberatend — vorge-
schlagen — Kein Widerspruch. Es ist so beschlos-
sen. 

Punkt 14 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über technische Arbeitsmittel 
- Drucksache V/834 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Arbeit (19. Ausschuß) 
— Drucksache V/2516 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Stephan 
(Erste Beratung 66. Sitzung) 

Ich frage den Berichterstatter, ob er das Wort 
wünscht. — Das Wort hat der Herr Berichterstatter. 

Stephan (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Drucksache V/2516 enthält den 
Schriftlichen Bericht des Ausschusses für Arbeit zu 
dem Gesetzentwurf über technische Arbeitsmittel in 
der Drucksache V/834. Lassen Sie mich diesem Be-
richt noch einige wenige Bemerkungen für alle die-
jenigen anfügen, die sich mit der Materie noch nicht 
ausreichend vertraut gemacht haben oder, aus wel-
chen Gründen auch immer, nicht vertraut machen 
konnten. 

Das Ziel dieses Gesetzes ist, einen wirksameren 
Schutz als bisher gegen Gefahren für Leben oder 
Gesundheit bei der Verwendung technischer Arbeits-
mittel sowie auch von Haushaltsgeräten und Spiel-
zeug zu erreichen. Vielleicht darf ich als bekannt  

voraussetzen, daß bisher allein der Verwender bzw. 
der Arbeitgeber für die Unfallsicherheit der von 
ihnen verwendeten technischen Arbeitsmittel ver-
antwortlich gemacht worden ist. Es ist aber seit 
langem bekannt, daß vor allem kleinere Unterneh-
mer gar nicht mehr in der Lage sind, die von ihnen 
eingesetzten technischen Arbeitsmittel auf Unfall-
sicherheit kritisch zu beurteilen, ganz zu schweigen 
von den Haushaltsgeräten und gefährlichem Spiel-
zeug. Die Ursache so zahlreicher Unfälle auf diesem 
Gebiet: In diesem Bereich gab es bisher kein den 
Gefahrenschutz regelndes Vorschriftensystem. Das 
vorliegende Gesetz soll also die noch bestehende 
Lücke schließen und nun schon dort einsetzen, wo 
technische Arbeitsmittel hergestellt oder auf den 
Markt gebracht werden. 

Befürchtungen, daß bei der Durchführung dieses 
Gesetzes etwaige Handelshemmnisse entstehen 
könnten, werden vom Ausschuß nicht geteilt. Der 
Ausschuß ist im Gegenteil der Auffassung, es dürfe 
sogar erwartet werden, daß für deutsche technische 
Arbeitsmittel nach Inkrafttreten dieses Gesetzes und 
bei vernünftiger Anwendung des Gesetzes eine 
Werbewirkung eintreten wird. 

Bedenken, der Gesetzentwurf stehe den Harmo-
nisierungsbestrebungen der EWG auf dem Gebiet 
sicherheitstechnischer Vorschriften entgegen, dürf-
ten unseres Erachtens ebenfalls nicht bestehen. Ich 
verweise in diesem Zusammenhang auf den neu ein-
gefügten § 3 a, auf den ich gleich noch zu sprechen 
komme. Überdies hat die EWG-Kommission gegen 
den Gesetzentwurf, der ihr am 16. Mai 1966 von 
der Bundesregierung vorgelegt wurde, keine Ein-
wendungen erhoben. 

Der Ausschuß für Arbeit hat bei seinen Beratun-
gen einige Vorschriften neu gefaßt, ohne jedoch die 
Konzeption des Gesetzes verändert zu haben. Las-
sen Sie mich auf einige dieser Änderungen hin-
weisen. 

Es werden nunmehr in § 3 Abs. 1 bei den zu 
beachtenden Vorschriften neben den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik auch die Arbeits-
schutz- und Unfallvorschriften genannt. 

Darüber hinaus wurde von der Fraktion der SPD 
beantragt, im Abs. 1 des § 3 hinter den Worten 
„Gefahren für Leben und Gesundheit" die Worte 
„einschließlich der Gefahren durch Lärm, Staubein-
wirkung, Hitze, Erschütterungen und Überbean-
spruchung hinzuzufügen. Durch diesen ergänzen-
den Text sollten Hersteller und Einführer besonders 
auf die zusätzlichen Gefahren hingewiesen werden, 
die sich bei ungenügender Beachtung bei der Her-
stellung oder Einführung technischer Arbeitsmittel 
auf diesem Gebiet für Benutzer oder Dritte daraus 
ergeben können. 

In der Diskussion wurde besonderes Gewicht der 
Konstruktion solcher technischer Arbeitsmittel bei-
gemessen, an denen weibliches Personal beschäf-
tigt wird oder unvorhergesehen beschäftigt werden 
muß. Technische Arbeitsmittel, so wurde hervor-
gehoben, die die körperliche Leistungsfähigkeit des 
Menschen überbeanspruchen, werden für die Dauer 
zur Ursache schwerer gesundheitlicher Schäden. 
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Von der Mehrheit des Ausschusses wurde dem 
Antrag mit der Begründung widersprochen, man 
könne auf diese Einfügung verzichten, da ja der 
Begriff „Gefahren für Leben oder Gesundheit" diese 
Gefahrenmomente selbstverständlich einschließe. 
Eine Verständigung im Ausschuß erfolgte schließ

-lich  dadurch, daß zur Klarstellung des Begriffes hin-
ter dem Wort „Gefahren" die Worte „aller Art" 
eingefügt wurden. 

Neu aufgenommen wurde der § 3 a. Durch diesen 
§ 3 a soll der Bundesminister für Arbeit im Einver-
nehmen mit dem Bundeswirtschaftsminister und mit 
Zustimmung des Bundesrates ermächtigt werden, 
die demnächst zu erwartenden EWG-Richtlinien, 
die technische Arbeitsmittel im Sinne dieses Ge-
setzes betreffen, in innerstaatliches Recht umzuset-
zen. 

Im Abs. 2 des gleichen Paragraphen wird der 
Bundesminister ermächtigt, dort, wo für bestimmte 
technische Arbeitsmittel allgemein anerkannte Re-
geln der Technik noch nicht erstellt sind oder Ar-
beitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften noch 
nicht bestehen, auf dem Wege der Verordnung die 
an technische Arbeitsmittel zu stellenden sicherheits-
technischen Anforderungen festzusetzen. 

Von der Fraktion der SPD wurde im Laufe der 
Beratungen ein Antrag eingebracht, zusätzlich einen 
§ 3 b ins Gesetz aufzunehmen, der den Bundesmini-
ster für Arbeit ermächtigen sollte, durch Rechtsver-
ordnung zu bestimmen, daß technische Arbeitsmittel, 
die für Benutzer oder Dritte besondere Gefahren für 
Leben und Gesundheit mit sich bringen, nur in Ver-
kehr gebracht oder aufgestellt werden dürfen, wenn 
sie nach einer Bauartprüfung durch die zuständige 
Behörde oder eine von ihr beauftragte Stelle zu-
gelassen sind oder sie bei der zuständigen Behörde 
oder einer von ihr beauftragten Stelle zur Registrie-
rung angezeigt und mit der zugeteilten Registrier-
nummer versehen wurden. Dieser Antrag sah vor, 
den Bundesminister zu ermächtigen, entsprechende 
Vorschriften zu erlassen, wenn sich zwingende 
Notwendigkeiten dazu ergeben sollten. Der Antrag 
wurde von der Mehrheit des Ausschusses abge-
lehnt. Statt dessen war die Mehrheit des Aus-
schusses der Auffassung, der Bundesminister solle 
in angemessener Frist dem Bundestag berichten, ob 
nach erfolgter Prüfung zusätzliche gesetzliche Maß-
nahmen zur Intensivierung des Gefahrenschutzes 
notwendig seien. Einer entsprechenden Entschlie-
ßung wurde einstimmig zugestimmt. 

Die §§ 9 bis 11 des Entwurfs, die die Bußgeldvor-
schriften des Gesetzes enthalten, wurden gestri-
chen. Diese Streichung ist gerechtfertigt, da mit 
dem Inkrafttreten des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten entsprechende Vorschriften allgemein 
in Kraft treten. 

Durch einen neuen § 13 a soll schließlich auch im 
Bereich der Energiewirtschaft klargestellt werden, 
daß für das Inverkehrbringen oder Ausstellen von 
technischen Arbeitsmitteln nur das Gesetz über 
technische Arbeitsmittel maßgebend sein soll. Der 
§ 24 Abs. 3 Satz 2 der Gewerbeordnung wurde 
gestrichen. Lassen Sie mich zu § 13 a noch einige 

Bemerkungen machen. Nach Abschluß der Beratun-
gen im federführenden Ausschuß ist es zu Mei-
nungsverschiedenheiten über die Geltung des Ge-
setzes im Bereich der Energiewirtschaft gekommen. 
Diese Meinungsverschiedenheiten sind aber durch 
interfraktionelle Verständigung über die Änderung 
des § 13 a inzwischen ausgeräumt worden. Ein dies-
bezüglicher Antrag liegt, soweit ich feststellen 
konnte, dem Hohen Hause bereits vor. 

Nun zum Antrag des Ausschusses! Der Ausschuß 
für Arbeit bittet das Hohe Haus um folgenden Be-
schluß. 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. den Gesetzentwurf -- Drucksache V/834 — 
in  der aus der nachstehenden Zusammen-
stellung ersichtlichen Fassung anzunehmen, 

2. die Bundesregierung zu bitten, in angemes-
sener Frist nach Inkrafttreten dieses Geset-
zes zu prüfen und dem Bundestag zu berich-
ten, ob verstärkte Maßnahmen des vorbeu-
genden Arbeitsschutzes für besonders ge-
fährliche Maschinen in Betracht gezogen 
werden sollen, 

3. die zu dem Gesetzentwurf eingegangenen 
Petitionen für erledigt zu erklären. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter. 

Ich rufe in zweiter Lesung die §§ 1, — 2, — 3, —
3 a — auf ; so weit liegen keine Änderungsanträge 
vor. Wird das Wort gewünscht? — Keine Wort-
meldungen. Wer den aufgerufenen Paragraphen 
zuzustimmen wünscht, gebe bitte ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Die Bestim-
mungen sind angenommen. 

Nun der Änderungsantrag Umdruck 363 ') der 
Fraktion der SPD bezüglich Einfügung eines § 3 b. — 
Das Wort zur Begründung hat der Herr Abgeordnete 
Zebisch. 

Zebisch (SPD) : Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen . und Herren! Die 
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands bittet um Ihre Zustimmung, das Gesetz über 
technische Arbeitsmittel um den § 3 b, der Ihnen in 
unserem Antrag vorliegt, zu erweitern. Der Vor-
schlag wurde im Ausschuß deshalb abgelehnt -- — 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen-
blick, Herr Abgeordneter! — Sprechen Sie frei? 

Zebisch (SPD) : Teilweise, Herr Präsident. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Sie müssen 
um Genehmigung nachsuchen. 

Zebisch (SPD) : Dann bitte ich um Genehmigung. 

*) Siehe Anlage 2 
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Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Geneh-
migung ist erteilt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Zebisch (SPD): Herr Präsident, das ist für mich 
etwas erstaunlich. Vorhin haben wir von Herrn 
Minister Höcherl einen 31seitigen Bericht vorgele-
sen bekommen. 

(Abg. van Delden: Das ist ganz was ande

-

res! — Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter, einen Augenblick! 

Zebisch (SPD) : Herr Präsident, ich bitte um die 
Genehmigung — — 

(Weitere Zurufe von der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Se-
kunde, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
auch etwas sagen. Das ist eben der große Unter-
schied: Die Regierung hat in diesem Hause natür-
lich gewisse Sonderrechte. Die sind ihr von der Ver-
fassung verbürgt. Deshalb kann das Haus dagegen 
nichts machen. Außerdem finde ich, daß die Einbrin-
gung eines Gesetzes es auch erlaubt, sich einer 
schriftlichen Vorlage zu bedienen. Das ist genau 
das gleiche wie z. B. vorhin bei dem Berichterstat-
ter, der zu dieser Vorlage gesprochen hat. Auch der 
darf wörtlich ablesen. Nur wenn die Aussprache im 
Haus eröffnet ist, muß ich allerdings auf der Über-

einkunft des Hauses bestehen, daß nämlich möglichst 
frei gesprochen wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei 
Abgeordneten der FDP.) 

So, und jetzt fahren Sie bitte fort! 

Zebisch (SPD) : Herr Präsident, recht herzlichen 
Dank! Ich bitte also einen Teil meiner Ausführun-
gen verlesen zu dürfen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ja, bitte sehr! 

Zebisch (SPD) : Recht herzlichen Dank! 

Ich muß zuerst darauf hinweisen, daß auch der 
Bundesrat eine Anregung im Sinne unseres Antrags 
gegeben hat. Deshalb könnten diejenigen, die auf 
eine Verabschiedung ohne diesen § 3 b drängen, 
eventuell das Gegenteil erreichen, weil es nicht völ-
lig ausgeschlossen ist, daß der Bundesrat den Ver-
mittlungsausschuß anrufen wird, wenn unser § 3 b 
diesem Gesetz nicht eingefügt wird. 

Meine Damen und Herren, dem Gesetz fehlt eine 
Handhabe für ein wirksames Eingreifen der zu-
ständigen Behörden in besonders schweren Fällen, 
die wir bei der Teilregistrierung und Zulassung im 
Auge haben. Um hier von vornherein Mißverständ-
nisse auszuschalten, möchte ich feststellen, daß wir 
mit unserem Antrag keine generelle Zulassungs-  
und Registrierpflicht wollen, sondern nur eine Kann

-

Vorschrift, die es dem Bundesminister für Arbeit  

erlaubt, mit Zustimmung des Bundesrates in beson-
ders schweren Fällen eine Bauartprüfung oder eine 
Registrierung vorzuschreiben. 

Der Bundesminister für Arbeit hat bereits nach 
§ 3 a der jetzigen Fassung des Entwurfs die Möglich-
keit, Bauartprüfungen und Zulassungen vorzuschrei-
ben und den Herstellern und Lieferern durch Rechts-
verordnung Auflagen zu geben, sofern zwischen-
staatliche Vereinbarungen das erfordern. Es ist nicht 
einzusehen, warum das, was im zwischenstaatlichen 
Bereich möglich ist, im innerstaatlichen Bereich ver-
boten sein soll. Ich bin außerdem der Meinung, daß 
unser Vorschlag gut in das Konzept des Bundes-
arbeitsministers paßt. Ich erinnere an seine Rede 
am 16. November 1967 in Düsseldorf, wo er von den 
Ordnungsprinzipien gesprochen hat. Er hat damals 
drei Gruppen aufgestellt: einmal die überwachungs-
bedürftigen Anlagen, die in § 24 Abs. 3 der Ge-
werbeordnung aufgezählt sind und die als besonders 
gefährliche Anlagen bezeichnet werden. Die zweite 
Gruppe von Maßnahmen betrifft nach seinen Anga-
ben die weniger gefährlichen Anlagen, die durch 
§ 120 e der Gewerbeordnung erfaßt werden. Die 
dritte Gruppe mit niederem Gefahrengrad soll nach 
seinen Angaben im Maschinenschutzgesetz erfaßt 
werden. 

Der Minister erkannte selber die Schwierigkeit 
dieses Verfahrens und betonte, daß es in Zukunft 
darauf ankomme, den Gefahrengrad der Anlagen 
und Arbeitsmittel richtig zu erkennen und einzu-
ordnungen. Gerade darin aber wollen wir ihn mit 
unserem Antrag unterstützen. Durch die Gewerbe-
ordnung sind nämlich keineswegs alle besonders 
gefährlichen Anlagen, speziell nicht technische Ar-
beitsmittel im Sinne dieses Gesetzes, erfaßt, son-
dern nur einzelne Anlagen und Bestimmungen zum 
Teil wörtlich aufgezählt. Es gibt aber — und ich 
werde gleich Beispiele nennen — noch eine Reihe 
von technischen Arbeitsmitteln, die besonders ge-
fährlich sind, für die es aber keine Möglichkeit zum 
präventiven Eingriff gibt. Lassen Sie mich einige 
Beispiele aufzählen. 

Die Berufsgenossenschaft Feinmechanik und Elek-
trotechnik hat in ihrem technischen Jahresbericht 
für 1965 303 Unfälle an Exzenterpressen eingehend 
untersucht. Dabei stellte sich heraus, daß 246 davon 
auf das Fehlen von Unfallverhütungseinrichtungen 
wie Mangel an vernünftig angebrachten Schutzgit-
tern, falsch angebrachten Nachschlagsicherungen 
usw. zurückzuführen waren. Im selben Bericht be-
merkte die Berufsgenossenschaft, daß die englischen 
gesetzlichen Vorschriften auf diesem Gebiet wesent-
lich strenger sind und dadurch auch weniger Unfälle 
vorkommen. Ebenso ist es beispielsweise mit den 
Bolzenwerkzeugen, von denen nach dem Bericht der 
Bauberufsgenossenschaften besondere Unfallgefah-
ren ausgehen. Hier werden bereits auf freiwilliger 
Basis Bauartprüfungen und Registrierungen vorge-
nommen und auch Zeugnisse darüber ausgestellt. 
Der Arbeitsminister kann aber nicht von sich aus 
derartige Vorschriften geben! 

Was ist schließlich der Hauptgrund für unseren 
Antrag? 
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Alarmierend ist die Entwicklung der Unfälle und 

der Unfallkosten. Wir hatten 1964 2,6 Millionen 
Unfälle, von denen 75 700 so schwer waren, daß 
eine Rente gezahlt werden mußte. Aber es geht 
hier nicht nur um Geld, sondern hier wurden Tau-
sende von Menschen durch Unfälle betroffen. 4900 
Unfälle waren tödlich. Das sind 13 Unfalltote pro 
Tag! 

Sehen wir uns die Kosten dieser Unfälle an. Die 
Ausgaben der Unfallversicherung betrugen 1964 
2,9 Milliarden DM. Außerdem sind im selben Jahr 
wegen Unfällen 385 Millionen Arbeitsstunden aus-
gefallen. Das entspricht wiederum dem Wert von 
ca. 2,8 Milliarden DM. 

Nach dem Bericht des Deutschen Industrieinstituts 
beliefen sich die Ausgaben der gesetzlichen Unfall-
versicherung im Jahre 1965 auf 3,3 Milliarden DM, 
von denen 2,9 Milliarden DM an Versicherte und 
Hinterbliebene gezahlt werden mußten. Das Insti-
tut schreibt in seinem Bericht weiter, daß damit frei-
lich nur ein Teil der Kosten erfaßt ist, die durch 
Arbeitsunfälle verursacht werden; darüber hinaus 
entstehen aber noch erhebliche andere Kosten. 

Nach den Schätzungen des Instituts sollen z. B. 
im Jahre 1965 die deutschen Unternehmen 1,7 Mil-
liarden DM aufgebracht haben, um ihre Beschäftig-
ten vor Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu 
schützen. Doch damit nicht genug! Den Arbeitge-
bern entstehen darüber hinaus direkte und indirekte 
Kosten, die zwar oftmals schwer erfaßbar sind, aber 
dennoch nicht übersehen werden dürfen. Denken 
wir an die Verluste an Umsatz, an Ertrag, ferner 
die Kosten für Verringerung und Verhinderung von 
Leistungsausfall sowie die Kosten der Unfallsach-
bearbeitung, der betrieblichen Unfallstatistik und 
des Arbeitsschutzes; um nur einige der wichtigsten 
Kostenfaktoren aufzuzählen. 

In den Jahren 1966 und 1967 sind diese Unfall-
zahlen, die nicht zuletzt auf schlechte Maschinen 
zurückzuführen waren, noch gestiegen. 

In diesem Zusammenhang wollen wir auch den 
wirtschaftspolitischen Aspekt mit berücksichtigen. 
Einer sicherheitstechnischen Beurteilung komplizier-
ter Arbeitsmittel steht, wie es bereits der Bericht-
erstatter angesprochen hat, entgegen, daß nicht je-
der kleine Handwerksbetrieb einen Sicherheits-
ingenieur führt. 

Darf ich ganz kurz den außenwirtschaftlichen 
Bereich noch ansprechen. Es ist bei uns z. B. be-
kannt, daß Brasilien nur Maschinen importiert und 
exportiert, die den Sicherheits- und Schutzvorschrif-
ten des Internationalen Arbeitsamtes entsprechen. 
Der Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten stellt 
solche Zeugnisse aus, sofern der Hersteller glaub-
haft machen kann, daß seine Erzeugnisse sicher-
heitstechnisch einwandfrei sind. Wir haben eben-
falls erfahren, daß deutsche Firmen durch Klauseln 
in Exportverträgen oftmals gezwungen werden, die 
Schutzgütebestimmungen der Arbeitsschutzverord-
nung der Sowjetzone vom 20. Juli 1966 zu berück-
sichtigen. 

Lassen Sie mich zur Registrierung und Zulassung 
besonders gefährlicher Arbeitsmittel noch einige 

Sätze sagen. In der Berufsgenossenschaft werden 
bereits auf freiwilliger Basis Registrierungen durch-
geführt. Bei den Beratungen zu diesem Gesetz, nicht 
zuletzt bei der Sachverständigenanhörung, wurde 
immer wieder betont, daß man nicht die Mehrzahl 
von Unternehmen treffen will, die ohnehin schon 
seit langem freiwillig unter finanziellen Opfern 
sicherheitsbewußt konstruieren, produzieren und 
liefern, sondern Außenseiter, die aus irgendwelchen 
Gründen schnell ins Geschäft kommen wollen. 

Ich darf zusammenfassen. Nochmals: Die von uns 
beantragte zusätzliche Vorschrift des § 3 b im Ge-
setz über technische Arbeitsmittel soll keine gene-
relle Registrierungs- und Zulassungspflicht begrün-
den, sondern ist eine Kann-Vorschrift. Der Minister 
kann von dieser Vorschrift Gebrauch machen. Sinn 
dieses Gesetzes über technische Arbeitsmittel kann 
nur sein, festzulegen, daß dem Willen nach höherem 
Umsatz und Gewinn die Forderung nach bestmög-
licher Sicherheit vorangestellt werden muß. 

In diesem Sinne bitte ich um die Zustimmung zu 
dem von meiner Fraktion beantragten § 3 b. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich mache 
darauf aufmerksam, daß wir bei der Behandlung 
des Umdrucks 363 sind. 

Das Wort dazu hat der Herr Abgeordnete Fran-
zen. 

Franzen (CDU/CSU) : Herr Präsident, um es kurz 
zu machen, habe ich ein Manuskript ausgearbeitet. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Was? Ein 
ausgearbeitetes Manuskript? Herr Kollege! 

Franzen (CDU/CSU) : Um es kurz zu machen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Aber, Herr 
Kollege Franzen, Sie sind doch ein altangesehenes 
Mitglied dieses Hauses. Wozu brauchen Sie über-
haupt ein Manuskript? 

(Beifall.) 

Franzen (CDU/CSU) : Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, zunächst zu der Bemerkung des 
Kollegen Zebisch, der Bundesrat lege Wert darauf, 
daß ein § 3 b in dieses Gesetz eingefügt wird, der 
die Typenprüfung und die Registrierungspflicht vor-
schreibt. Das ist uns nicht bekannt. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Dem Bundesrat 
auch nicht! — Hört! Hört!) 

Ich möchte dazu mit Erlaubnis des Herrn Präsiden-
ten aus dem Protokoll der Sitzung vom 18. Januar 
folgendes vorlesen: 

MinDirig. Dr. Boisserée (NW) weist -- unter-
stützt von MinDirig. Dr. Dantscher (Bayern) 
darauf hin, daß der Bundesrat nicht formell zu 
diesem Problem Stellung genommen habe. 
Grundsätzlich würde er zwar eine Registrie-
rungspflicht begrüßen, halte es aber auf jeden 
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Full für unerwünscht, diese Aufgabe der tech-
nischen Gewerbeaufsicht zu übertragen. Der 
SPD-Antrag unterscheide zwischen einer Typen-
zulassung und der Registrierungspflicht; erste-
res würde auf jeden Fall in den Verantwor-
tungsbereich der Gewerbeaufsicht fallen, die 
personell auf Jahre hinaus nicht in der Lage 
sei, die Verantwortung hierfür zu tragen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im 
Namen meiner Fraktion, der CDU/CSU-Fraktion, 
bitte ich Sie, den Antrag der SPD-Fraktion auf Um-
druck 363 abzulehnen. Die SPD-Fraktion will eine 
besondere Registrierungspflicht für gefährliche Ma-
schinen einführen. Die Registrierpflicht könnte doch 
nur den Sinn haben, daß die Herkunft eines fehler-
haften Gerätes ermittelt werden kann. Genau das 
wird mit der im Maschinenschutzgesetz vorgesehe-
nen Auskunftspflicht der Händler gegenüber den Ge-
werbeaufsichtsbeamten vorgesehen. Wenn der Ge-
werbeaufsichtsbeamte ein fehlerhaftes Gerät fest-
stellt, kann er beim Händler unschwer den Herstel-
ler des Geräts erfragen. Das kann vielleicht etwas 
länger dauern, als wenn er die Registrierstelle er-
mitteln oder anschreiben würde. Einen kostspieli-
gen Verwaltungsapparat einzusetzen, nur um diesen 
Zeitverlust zu vermeiden, halten wir von der CDU/ 
CSU nicht für vertretbar, Denn über eines müssen 
wir uns klar sein: Die Einführung einer Registrier-
pflicht setzt die Schaffung eines besonderen Verwal-
tungsapparats voraus, der die Unzahl der auf den 
Markt gebrachten Geräte — es sind etwa 180 000 im 
Jahr registrieren und verwalten kann. Ich glaube, 
wir können davon ausgehen, daß schon heute auf 
sehr vielen Geräten ein Herstellerzeichen angebracht 
ist, das den Hersteller erkennen läßt. Wir können 
auch davon ausgehen, daß die weit überwiegende 
Zahl der insgesamt 180 000 Geräte, die jährlich neu 
auf den Markt gebracht werden, sicherheitstechnisch 
in Ordnung ist. Es kann sich also nur um eine ver-
hältnismäßig kleine Zahl von Geräten handeln, bei 
denen ein Bedürfnis besteht, den Hersteller zu er-
mitteln. Wenn das aber mit einfachen Mitteln er-
reicht werden kann, sollte man dazu keinen großen 
Verwaltungsapparat ins Leben rufen. 

Wir sind aber auch aus einem weiteren Grunde 
gegen die Registrierpflicht, auch wenn sie sich nach 
dem Vorschlag der SPD-Fraktion nur auf besonders 
gefährliche Geräte, die in einer Verordnung des Bun-
desarbeitsministers als solche bezeichnet werden, 
bezöge. Wenn es zu einer solchen Registrierung 
käme, müßte auf dem Gerät ein Stempel oder eine 
Plakette angebracht sein, auf der die Registriernum-
mer und natürlich auch die amtliche Stelle, die die 
Registrierung vorgenommen hat, vermerkt sein 
müssen. Es liegt auf der Hand, daß eine solche amt-
liche Registriernummer bei den Kunden den Ein-
druck erwecken müßte, als sei mit der Angabe die-
ser Registriernummer auch eine amtliche Prüfung 
und die Billigung der sicherheitstechnischen Vor-
kehrungen verbunden. Der Verbraucher würde also 
dazu verführt, sich auf eine amtliche Bestätigung der 
Sicherheit des Gerätes zu verlassen, die in Wirklich-
keit gar nicht gegeben ist und auch gar nicht gege-

ben  sein kann. Es kann sich meines Erachtens keine 
Fraktion dieses Hauses erlauben, sich dafür einzu-
setzen, daß ein so großer Apparat aufgezogen wird, 
wie er für die Prüfung all dieser Geräte notwendig 
wäre. 

Die SPD-Fraktion schlägt weiter vor, eine Bauart-
zulassng für besonders gefährliche Geräte auf 
Grund einer Verordnung des Bundesarbeitsministers 
einzuführen. Ich bedauere feststellen zu müssen, daß 
auch dieser Vorschlag nicht unsere Zustimmung fin-
den kann, weil er nicht nur nicht in das Konzept des 
Maschinenschutzgesetzes paßt, sondern weil er uns 
auch einfach nicht praktikabel erscheint. 

Ich will gerne begründen, warum mir dieser 
Typenzulassungszwang nicht in das Konzept des 
Maschinenschutzgesetzes zu passen scheint. Das Ge-
setz überträgt die Verantwortung für die Sicherheit 
der Maschinen auf den Hersteller oder Importeur. 
Wir sind der Meinung, daß das nicht nur scheinbar 
so sein, sondern daß der Hersteller oder Importeur 
wirklich die Verantwortung tragen sollte. Wir soll-
ten ihm diese Verantwortung auch nicht durch eine 
vorweggenommene Typenprüfung von Staats wegen 
abnehmen. Wenn wir schon so viel von Eigenver-
antwortung der Wirtschaft sprechen und dies für 
einen guten Grundsatz halten, dann bitte aber auch 
mit allen Konsequenzen, auch mit der Konsequenz, 
daß der Hersteller riskiert, eine angelaufene Serien-
produktion unter Umständen abstoppen zu müssen, 
wenn er bei dieser Produktion nicht die erforderliche 
Sorgfalt hat walten lassen! Wir glauben aber auch, 
daß die Bauart- oder Typenprüfung nicht praktikabel 
ist. Sie würde bedeuten, daß der Hersteller einer sol-
chen Maschine, die — bei allem guten Willen des 
Bundesarbeitsministers — mehr oder weniger zufäl-
lig in der Verordnung als „gefährliche Maschine" 
deklariert worden ist, mit erheblichem Nachteil rech-
nen müßte. Je nach dem Anfall solcher gefährlichen 
Maschinen nähme die Typenprüfung so viel Zeit in 
Anspruch, daß mit erheblichen Produktionsverzöge-
rungen zu rechnen wäre. Ich meine, daß wir uns das 
auch aus Gründen des internationalen Wettbewerbs 
einfach nicht leisten können. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Wäre für diese gefährlichen Maschinen und Geräte 
eine Bauartprüfung notwendig, dann sollte dies 
außerhalb des Maschinenschutzgesetzes geregelt wer-
den, wie das z. B. bei den überwachungsbedüftigen 
Anlagen geschehen ist. 

(Unruhe.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen-
blick, Herr Kollege. Ich habe den  Eindruck, daß wir 
hier einen Fachmann hören. Aber ich wäre doch 
dankbar, meine Herren, wenn wir uns in diesen 
zweiten Lesungen etwas kürzer fassen könnten und 
wenn möglichst frei gesprochen würde. 

(Zustimmung und Beifall.) 

Bitte, fahren Sie fort! 

Franzen (CDU/CSU) : Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Das Maschinenschutzgesetz, das 
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ohne Einschränkung den gewaltigen Bereich aller 
 technischen Arbeitsmittel vom einfachen Spielzeug 

über die Haushaltsgeräte bis zu komplizierten Kran-
anlagen umfaßt, sollte eine Differenzierung dieser 
Art nicht enthalten. Außerdem ist wohl jedem von 
uns klar, daß zur Durchführung einer solchen Rechts-
verordnung eine erhebliche Verstärkung der beste-
henden Prüfinstitutionen notwendig wäre. Ich kann 
nur fragen: Wer soll das bezahlen? Aber selbst 
wenn wir es bezahlen könnten, wäre immer noch die 
Frage offen, ob wir dafür die notwendige Zahl von 
geeigneten Prüfingenieuren zur Verfügung hätten. 

Daher bitte ich Sie, den Antrag der SPD abzuleh-
nen, weil er sachlich nicht gerechtfertigt ist, weil er 
Behörden und Verwaltung ungebührlich belasten 
würde; ferner aus wirtschaftlichen Gründen, weil 
eine Registrierpflicht und eine Typenprüfung 
zwangsläufig Kosten und Gebühren verursachen 
würden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
Herr Abgeordnete Schmidt (Kempten). 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich bitte zunächst, frei sprechen 
zu dürfen. 

(Heiterkeit. — Beifall bei der FDP.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen-
blick, Herr Kollege Schmidt. Wir wollen es auch 
nicht übertreiben. Frei sprechen sollen Sie. Da brau-
chen Sie gar keine Genehmigung. 

(Heiterkeit und Beifall.) 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Ich möchte für die 
Freien Demokraten nur einige Bemerkungen anfü-
gen, vor allem zu dem, was Herr Kollege Zebisch 
sagte. Herr Kollege Zebisch, wenn bei Annahme 
Ihres Antrages, wie Sie darstellen, Milliardenkosten, 
die durch Betriebsunfälle entstehen, nicht mehr ent-
stünden, würde dieses Hohe Haus diesem Antrag 
sofort zustimmen. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU/CSU.) 

Aber, Kollege Zebisch, so ist es doch nicht. So kann 
man die Dinge doch nicht darstellen. Es käme ledig-
lich zu einer Perfektionierung von Kann-Vorschriften 
und allem möglichen mit Registrierpflicht, mit Ko-
sten. Herr Kollege Franzen hat all die Dinge bereits 
angeschnitten. Deshalb war die Mehrheit des Aus-
schusses der Meinung, daß wir diesem Antrag der 
SPD nicht zustimmen sollten. Mit unserem Entschlie-
ßungsantrag geben wir der Bundesregierung den 
Auftrag, nach einiger Zeit über die Erfahrungen mit 
diesem Gesetz zu berichten und daraus eventuell 
Schlüsse zu ziehen, was noch zu machen ist. 

Noch eins, Herr Kollege Zebisch. Uns schreckt 
auch nicht der Einspruch des Bundesrats. Das Hohe 
Haus hat in dieser Woche eindeutig bewiesen, daß 
es bereit ist, über Einsprüche des Bundesrats hin-
wegzugehen. Wir sind der Meinung, daß wir das 
auch diesmal tun sollten. 

Wir lehnen den Antrag der SPD ab. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Folger. 

Folger (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
und Herren! Herr Kollege Franzen hat vorhin aus 
dem Ausschußprotokoll Ausführungen von Ministe-
rialdirigent Dr. Boisserée von Nordrhein-Westfalen 
zitiert. Gegen die Wiedergabe hat Herr Dr. Bois-
serée Einspruch beim Ausschuß eingelegt, weil sie 
nicht richtig ist. Er hat nicht in diesem Sinne gespro-
chen. Die Mitglieder der SPD-Fraktion des Aus-
schusses haben deshalb auch eine Berichtigung des 
Protokolls verlangt. Ich finde es unverständlich vom 
Herrn Kollegen Franzen, daß er solche bestrittenen 
Ausführungen hier als richtig unterstellt. Herr Dr. 
Boisserée hat dem Sinne nach gesagt, daß sich die 
Belastung der Gewerbeaufsichtsämter nicht absehen 
läßt, weil der SPD-Antrag ja keine zwingende Zu-
lassungs- und Registrierungspflicht vorsieht, son-
dern nur eine Kann-Vorschrift, und weil, solange 
man nicht weiß, in welchem Ausmaß der Herr Bun-
desarbeitsminister von der Kann-Vorschrift Ge-
brauch macht, man auch nicht absehen kann, wie die 
Gewerbeaufsichtsämter in Zukunft belastet werden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Müller (Remscheid) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Frage 
des Protokolls hat hier in dieser Debatte eine Rolle 
gespielt. Ich darf dazu folgendes sagen. 

Das, was Herr Abgeordneter Franzen hier aus 
dem Protokoll verlesen hat, ist das ursprüngliche 
Protokoll des Ausschusses für Arbeit. Dann hat 
Herr Ministerialdirigent Dr. Boisserée von Nord-
rhein-Westfalen an den Ausschußsekretär einen Brief 
geschrieben, in dem er seine Ausführungen vervoll-
ständigt hat. Wir haben im Ausschuß auf Antrag 
des Kollegen Zebisch von der SPD-Fraktion darüber 
gesprochen. Der Ausschuß hat beschlossen, den Brief 
des Herrn Boisserée zu den Anlagen des nächsten 
Protokolls zu nehmen, es im übrigen aber bei dem 
ursprünglichen Protokoll zu belassen. 

Ich habe den Eindruck, daß es hier lediglich um 
die Frage ging, daß Herr Kollege Zebisch gesagt 
hat, der Bundesrat würde Einspruch einlegen. Ich 
muß hierbei feststellen, daß der Bundesrat im ersten 
Durchgang zu dem von der Bundesregierung einge-
brachten Gesetzentwurf zu diesem Problem nicht 
Stellung genommen hat. Wenn es also jetzt auch 
nicht in dieses Gesetz aufgenommen wird, dann be-
steht nach meiner Auffassung für den Bundesrat 
auch keine Möglichkeit, zu einem ursprünglich nicht 
im Gesetz stehenden, von ihm im ersten Durchgang 
nicht behandelten Punkt Einspruch einzulegen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, ich lasse abstimmen über den Ände-
rungsantrag der Fraktion der SPD, Umdruck 363. 
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Präsident D. Dr. Gerstenmaier 
Wer zuzustimmen wünscht, gebe bitte ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Also einstweilen noch 
keine Einigung im Vorstand. Ich muß bitten, aufzu-
stehen. Wer dem Antrag zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich, sich vom Platz zu erheben.  Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Keine Enthaltungen. Der Ände-
rungsantrag der Fraktion der SPD, Umdruck 363, 
ist abgelehnt. 

Ich rufe auf die §§ 4, — 5, — 6, — 7, — 8, 	 12 
— - und 13. — Soweit liegen Änderungsanträge nicht 
vor. Wird dazu das Wort gewünscht? — Das Wort 
wird nicht gewünscht. Wer zuzustimmen wünscht, 
gebe bitte ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? Diese Paragraphen sind angenommen. 

Die Damen und Herren, die jetzt den Saal verlas-
sen, mache ich darauf aufmerksam, daß die Präsenz-
liste erst eine halbe Stunde nach Beendigung des 
Plenums aufgelegt wird. 

(Heiterkeit und Beifall.) 

Dabei war ich heute eigentlich ganz stolz darauf, 
wie das Haus am Freitag um 12.25 Uhr besetzt ist. 

Jetzt geht es weiter. Es kommt der Änderungs-
antrag zu dem § 13 a; das ist ein interfraktioneller 
Antrag. Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er 
dazu das Wort wünscht. 

(Abg. Dr. Burgbacher: Ja!) 

Der Änderungsantrag sieht nur einen Absatz vor. 
Soll der Abs. 2 des § 13 a bestehenbleiben? 

(Abg. Müller [Remscheid] : Nein, soll weg

-

fallen!) 

— Der ganze § 13 a in der Vorlage soll also durch 
die Fassung des Änderungsantrags Umdruck 362 *) 
ersetzt werden. Wird der Änderungsantrag be-
gründet? — Bitte, Herr Burgbacher! 

Dr. Burgbacher (CDU/CSU) : Nur einen Satz 
dazu, damit alle wissen, was gemeint ist. Dieser 
interfraktionelle Antrag sieht vor, daß die Energie-
versorgungsunternehmen vom Maschinenschutzge-
setz befreit werden. Die Energieverbrauchsgeräte 
bleiben im Maschinenschutzgesetz drin. Der Grund 
ist der, daß die Energieversorgungsunternehmen 
unter einem eigenen Bundesgesetz, nämlich dem 
Energiewirtschaftsgesetz, stehen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu 
das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Wer 
dem Änderungsantrag Umdruck 362 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Der Antrag ist ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe die §§ 14 und 15 sowie Einleitung und 
Überschrift auf. — Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

*) Siehe Anlage 3  

Wir kommen zur 

dritten Lesung. 

Das Wort in der allgemeinen Aussprache hat der 
Herr Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung. 

Katzer, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Herr Präsident! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich möchte den Reformern des 
Bundestages eine Chance geben und auf eine münd-
liche Erklärung verzichten. Ich darf die Erklärung 
zu Protokoll geben. *) 

In dieser Stunde möchte ich dem Ausschuß ein 
sehr herzliches Wort des Dankes für die zügige Be-
ratung dieses Gesetzentwurfs und dafür sagen, daß 
der Entwurf, worauf der Berichterstatter schon hin-
gewiesen hat, in wesentlichen Punkten verbessert 
worden ist, aber seine Konzeption erhalten geblie-
ben ist. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Im übrigen haben wir bei der ersten Lesung und 
auch jetzt die Grundsätze dieses Gesetzentwurfs so 
klar und deutlich ausgedrückt, daß ich darauf ver-
zichten möchte, hier etwas zu wiederholen, was 
schon gesagt worden ist. Ich möchte es dabei bewen-
den lassen, mich bei Ihnen sehr herzlich für die 
Beratung dieses Gesetzentwurfs zu bedanken. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Freiwald. 

Dr. Freiwald (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Im Namen der Fraktion der 
CDU/CSU darf ich die Zustimmung dieser Frak-
tion zu dem Gesetz über technische Arbeitsmittel 
mit einer kurzen Erklärung verbinden. 

Meine Fraktion begrüßt diesen Gesetzentwurf. 
Sie erwartet von ihm eine weitere Verbesserung des 
Schutzes unserer Mitbürger vor den Gefahren der 
modernen Technik. Wir wissen aus den Unfallver-
hütungsberichten, daß auf diesem Gebiet viel gelei-
stet wird. Aber wir sind uns ebenso klar darüber, 
daß noch mehr zu leisten ist. Wir erwarten, daß mit 
diesem Gesetz eine erkennbare Lücke geschlossen 
wird, die bisher im Unfallschutz bestanden hat. 

Wir halten es für notwendig, daß die Verantwor-
tung für die Produktion von unfallsicheren Ma-
schinen dem Hersteller, gegebenenfalls dem Impor-
teur auferlegt wird. Wenn diese Verantwortung nach 
den bisherigen Rechtsverhältnissen ausschließlich 
bei dem Verwender, d. h. praktisch beim Arbeitgeber 
lag, der die entsprechenden Schutzeinrichtungen 
herzustellen hat, so erscheint uns das zu einseitig 
und zu begrenzt. Der Produzent der technischen 
Arbeitsmittel ist wesentlich leichter in der Lage, 
schon bei der Konstruktion der Maschine die ent-
sprechenden Sicherheitsplanungen vorzunehmen. 
Ihm muß daher auch die Verantwortung für die 
Sicherheit übertragen werden. 

*) Siehe Anlage 4 
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Für unsere Handwerksbetriebe und für die klei-

neren mittelständischen Unternehmen, die sich kei-
nen eigenen Sicherheitsingenieur leisten können, 
bedeutet das eine wesentliche Erleichterung. 

Die gleiche Verantwortung muß aber auch den 
Hersteller und den Einführer von Haushaltsgerä-
ten, Bastelwerkzeugen, Spielwaren und Sportge-
räten treffen. Diese Gegenstände sind bekanntlich 
bisher durch keine Schutzvorschriften abgesichert. 
Wir wissen aber gerade aus den Schätzungen der 
Aktion „Das sichere Haus", daß im letzten Jahr 
allein über 9000 Unfälle in Haushaltungen passiert 
sind. Dieser Tatbestand ist bereits Begründung ge-
nug für dieses Gesetz. 

Was die gesetzgeberische Lösung des Problems 
betrifft, so glauben wir, daß der eingeschlagene 
Weg richtig ist. Der Gesetzgeber steht hier zweifel-
los vor einer gewissen Konfliktsituation. Er könnte 
mit der Gesetzgebung sehr stark in das Wirtschafts-
leben eingreifen aus der Erkenntnis heraus, daß 
nun einmal jede Maschine und überhaupt jede 
technische Einrichtung Gefahren mit sich bringt. 
Wenn er aber jegliche Gefahr dieser Art restlos 
ausschalten würde, müßte er auf der anderen Seite 
von vornherein auf den Fortschritt und auf neue 
technische Errungenschaften verzichten, die doch ge-
rade ihrerseits das Leben in unserer Arbeitswelt 
und auch in unserer Freizeit so entscheidend erleich-
tern. Ein solches Verfahren kann sich zweifellos 
keine Nation, insbesondere keine Industrienation, 
leisten, die im harten internationalen Wettbewerb 
steht. 

Wir halten es daher durchaus für richtig, daß der 
Gesetzentwurf die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik zur Richtschnur macht und auch die 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften 
ausdrücklich einbezieht. Der Gesetzgeber läßt aber 
gleichzeitig Abweichungsmöglichkeiten zu — und 
das ist ein wichtiger und für die Praxis entschei-
dender Punkt —, wenn der Konstrukteur bessere 
Lösungen anzubieten hat und dabei die gleiche 
Sicherheit gewährleistet wie die herkömmlichen 
Verfahren. Gerade diese Vorschrift halten wir für 
notwendig, zweckmäßig, modern und fortschrittlich. 

Wir halten sie allein schon deshalb für notwen-
dig, weil die technischen Normenwerke und die Un-
fallverhütungsvorschriften mit der schnellen techni-
schen Entwicklung nicht voll Schritt halten können, 
obgleich sich unzählige ehren- und hauptamtliche 
Mitarbeiter in den verschiedenen Selbstverwal-
tungsorganen um diesen Gleichschritt und diesen 
Anpassungsprozeß bemühen. Wir haben all diesen 
Mitarbeitern für ihre Arbeit zu danken und sie 
aufzurufen, diese wichtige Aufgabe auch in Zu-
kunft mit ganzer Kraft und mit der gleichen Hin-
gabe zu erfüllen. Manche dieser Aufgaben werden 
allerdings zweifellos jetzt verstärkt auf die höhere 
Ebene, auf die EWG, übertragen, eine Entwicklung, 
der in § 3 a des Gesetzes bereits Rechnung getra-
gen ist. 

Wir sind der Meinung, daß mit dieser Konzep-
tion ein Optimum an Gefahrenschutz erreicht wird, 
ohne daß es einschneidender Maßnahmen bedarf,  

die unser wirtschaftliches Leben allzusehr einengen 
könnten. Wir haben uns bereits über einen allge-
meinen Typenzulassungszwang unterhalten und 
festgestellt, daß er bei der Vielzahl der auf den 
Markt gebrachten Erzeugnisse praktisch nicht zu 
realisieren wäre. 

Wir erwarten auch nichts von der wiederholt ge-
forderten allgemeinen Registrierpflicht all dieser 
Erzeugnisse. Sie kann nicht mehr erreichen, als daß 
der Hersteller eines Geräts schnell ermittelt wird. 
Aber auch dies ist über die Auskunftspflicht im 
Maschinenschutzgesetz jetzt gesichert. Wir würden 
also lediglich einen ungeheuren Verwaltungsauf-
wand benötigen und bezahlen müssen, der sich für 
diesen geringen Vorteil nicht lohnt. 

Vor allem aber müssen wir fürchten, daß eine 
Registrierpflicht erhebliche Verzögerungen in der 
Produktion unserer Betriebe auslöst, die für uns im 
internationalen Wettbewerb einfach nicht tragbar 
wären. Sie könnte auch zu dem ungewollten, aber 
um so gefährlicheren Ergebnis führen, daß die regi-
strierte Maschine in den Augen des Käufers mit 
einem Schein der amtlichen Billigung versehen 
wäre, obgleich in Wirklichkeit durch eine bloße Re-
gistrierung eine solche Sicherheitbestätigung nicht 
gegeben ist. 

Ich darf zusammenfassen. Wir sind der Meinung, 
daß das Gesetz in gut durchdachter Form die Erfor-
dernisse der Sicherheit des einzelnen mit der Not-
wendigkeit der Freiheit der Technik und mit der 
Notwendigkeit der Freiheit zum Fortschritt, der 
wiederum der Allgemeinheit zugute kommt, verbin-
det. 

Selbstverständlich wird auch dieses Maschinen-
schutzgesetz nicht alle technisch bedingten Unfälle 
in Betrieben oder Haushalten beseitigen können. 
Auch die Möglichkeit des menschlichen Versagens 
läßt sich selbst durch das perfektionierteste Gesetz 
nicht ausschalten. Das Gesetz wird aber dazu beitra-
gen, daß die Unfallgefahr, soweit sie auf technische 
Mängel zurückzuführen ist, weiter eingedämmt wird. 
Damit wird eine größere Sicherheit für unsere Mit-
bürger im Arbeitsleben, im Haushalt, aber auch in 
der Freizeit gewährleistet. 

Deswegen stimmt die Fraktion der CDU/CSU dem 
Gesetz zu. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, ich bin in einer schwierigen Lage. Ich 
wollte eigentlich dem Herrn Kollegen Dr. Freiwald 
zur Jungfernrede gratulieren. So kann ich ihm nur 
zur „Jungfernerklärung" gratulieren. Daß sie ihrer 
Natur nach ein bißchen genauer formuliert wird, 
verstehe ich. Aber, Herr Kollege Freiwald, beim 
nächstenmal: frische freie Jungfernrede, unabhängig, 
ohne Papier. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Stephan. 

Stephan (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Meine Fraktion hat im 
Oktober 1966 die Vorlage des Gesetzentwurfs über 
technische Arbeitsmittel dankbar begrüßt. Damit 
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wurde eine alte Forderung derjenigen erfüllt, die das 
Fehlen eines solchen Gesetzes jahrzehntelang be-
klagt und bedauert haben. Wir haben aber auch 
damals niemand im unklaren darüber gelassen, daß 
wir nur an einem Gesetz interessiert sein können, 
das den Erwartungen entspricht, die in ein solches 
Gesetz gesetzt werden. Ferner waren wir der Auf-
fassung, daß dem Arbeitsschutz- und Sicherheitsge-
danken kein guter Dienst erwiesen würde, wenn 
dieses Gesetz nur etwa zur Anreicherung der Geset-
zessammlung dienen würde, ohne daß es sich in der 
Praxis bewährt. Bewähren kann sich das Gesetz aber 
nur, wenn es so gestaltet ist, daß eine Umgehung 
weitestgehend ausgeschlossen ist. 

Es ist uns sehr wohl bekannt, daß ein großer Teil 
der Industrie, die technische Arbeitsmittel herstellt, 
bereit und bemüht ist, dem vorbereitenden Gefah-
renschutz bei der Herstellung technischer Arbeitsmit-
tel Rechnung zu tragen. Für diesen Kreis hätte es 
wahrscheinlich einer gesetzlichen Nachhilfe nicht 
mehr bedurft. Wir wissen aber auch, daß es immer 
noch Hersteller und Einführer gibt, die sich dieser 
Notwendigkeit zu entziehen versuchen. Weil wir das 
wissen, haben wir in der ersten Lesung des Gesetz-
entwurfs auf die noch bestehenden Mängel hinge-
wiesen und uns während der Ausschußberatungen 
bemüht, die vorhandenen Lücken zu schließen. 

Es soll anerkannt werden, daß der Ausschuß für 
Arbeit in einer Anzahl von Punkten wesentliche 
Verbesserungen beschlossen hat. So werden bei-
spielsweise — um nur einiges zu nennen   vom 
§ 1 nicht nur, wie im Entwurf vorgesehen, die in 
Serien hergestellten technischen Arbeitsmittel er-
faßt, sondern es werden auch die bisher im Entwurf 
ausgenommenen Einzelstücke in den Geltungsbe-
reich des Gesetzes einbezogen. Damit ist unseres Er-
achtens eine nicht unwesentliche Lücke dieses Ge-
setzes geschlossen worden. 

Eine weitere sehr beachtliche Verbesserung scheint 
uns in der Aufnahme der Arbeitsschutz- und Unfall-
verhütungsvorschriften --- neben den nach unseren 
Vorstellungen noch unzulänglichen allgemein aner-
kannten Regeln der Technik — im § 3 zu liegen. 
Einem Anliegen meiner Fraktion im Ausschuß, den 
§ 3 weiter dadurch zu verbessern und zu ergänzen, 
daß die Tatbestandsmerkmale wie Lärm, Staubein-
wirkung, Hitze, Erschütterungen und Überbeanspru-
chung in den Gesetzestext eingefügt werden, hat die 
Mehrheit des Ausschusses leider widersprochen. Ob 
der dafür gefundene Kompromiß, hinter dem Wort 
„Gefahren" die Worte „aller Art" einzufügen, der 
großen Bedeutung unseres Anliegens gerecht werden 
wird, werden nun die Erfahrungen, die wir mit die-
sem Gesetz machen werden, beweisen müssen. 

Wir sind ferner im Zweifel, ob ohne besondere 
Hinweise im Gesetz die Hersteller oder Einführer 
bei der Konstruktion oder Einführung technischer Ar-
beitsmittel gebührende Rücksicht auf die unter-
schiedliche körperliche Beschaffenheit von Mann 
und Frau zu nehmen bereit sein werden. Meine 
Fraktion hat daher starke Zweifel, ob die ange-
strebte und erhoffte Wirksamkeit des Gesetzes bei 
seiner jetzigen Fassung eintritt. 

Wir waren und sind daher der Meinung, daß ohne 
die Einführung eines Registrierverfahrens, wenn man 
von einem generellen Zulassungsverfahren einmal 
ganz absieht, die gewünschte Wirkung nicht erreicht 
werden wird. Trotzdem haben wir auf eine solche 
generelle Einfügung der Registrierpflicht im Gesetz 
verzichtet und haben dem immer wieder vorgebrach-
ten Einwand, eine generelle Registrierpflicht würde 
einen kaum zu schaffenden Verwaltungsapparat not-
wendig machen, Rechnung getragen. Statt dessen 
haben wir durch einen entsprechenden Antrag im 
Ausschuß den Herrn Bundesminister für Arbeit er-
mächtigen wollen, in besonderen Fällen durch Rechts-
verordnung Zulassung oder Registrierpflicht anzu-
ordnen, wenn sich zwingende Notwendigkeiten da-
für ergeben sollten. Die Mehrheit des Ausschusses 
hat diesen Antrag abgelehnt. Dieser Antrag ist heute 
hier noch einmal gestellt und begründet worden. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir be-
dauern, daß auch dieser Antrag wieder abgelehnt 
worden ist. Ob damit den Bemühungen, aus dem 
vorliegenden Gesetz ein wirksames Instrument zur 
Bekämpfung von Unfällen zu machen, ein guter 
Dienst erwiesen wurde, wird die Zukunft zu bewei-
sen haben. 

Meine Damen und Herren! Der Sprecher der sozial-
demokratischen Bundestagsfraktion hat während der 
ersten Lesung des Gesetzentwurfs in seinen Schluß-
bemerkungen folgendes erklärt: 

Meine Fraktion wird daher bemüht sein, nach 
besten Kräften an dem Zustandekommen eines 
wirklich guten Gesetzes mitzuwirken und mit-
zuarbeiten. 

Ich stelle heute fest, an Bemühungen dazu hat es 
nicht gefehlt. Der Erfolg befriedigt uns nicht. Obwohl 
wir mit dem Ergebnis unserer Bemühungen nicht zu-
frieden sein können, werden wir dem Gesetz unsere 
Zustimmung nicht versagen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter Schmidt (Kempten) ! 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Aller guten 
Dinge sind drei. Bei einem einstimmig verabschie-
deten Gesetz müssen drei Erklärungen abgegeben 
werden. Ich erkläre namens der FDP-Fraktion, daß 
wir dem Gesetzentwurf ebenfalls zustimmen. Daß 
wir unsere Zustimmung nicht noch einmal zu begrün-
den brauchen, brauche ich nicht zu unterstreichen. 
Der Herr Kollege Freiwald hat alle Positiva, die wir 
ebenfalls unterstützen, herausgestellt. Herr Kollege 
Stephan hat einige Bedenken geäußert. Wir werden 
in Zukunft wieder über diese Dinge reden müssen, 
wenn der Bericht der Bundesregierung vorliegt. 

Wir stimmen dem Gesetzentwurf besonders des-
halb gern zu — vielleicht hat das auch zu der ein-
stimmigen Verabschiedung in zweiter und dann wohl 
auch in dritter Lesung beigetragen —, weil dieser 
Gesetzentwurf noch in der Koalition, die bis zum 
Herbst 1966 bestand, geboren wurde. Allmählich 
bekommt man den Eindruck, daß die Gesetzentwürfe, 
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die damals geboren wurden, am ehesten die Einstim-
migkeit dieses Hauses erreichen. 

(Beifall bei der FDP. — Heiterkeit.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren! Keine weiteren Wortmeldungen. Die 
allgemeine Aussprache ist damit geschlossen. Wer 
dem Gesetzentwurf in der in der zweiten Lesung 
beschlossenen Fassung zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Ja, Herr Abgeordneter Schmidt 
(Kempten), so kann ich überhaupt nicht abstimmen. 
Ich habe gerade von Ihnen gehört, daß Sie zustim-
men wollen. Aber jetzt bei der Abstimmung, beim 
Dagegenstimmen, stehen Sie. Das ist doch nicht in 
Ihrem Sinn. Ich bitte sich einstweilen zu setzen.   
Keine Enthaltungen. Der Gesetzentwurf ist in drit-
ter Lesung einstimmig angenommen worden. 

Wer den Anträgen des Ausschusses zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Angenommen. 

Punkt 15 der Tagesordnung: 

Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Wieninger, Burgemeister, Schlager, Stücklen 
und Genossen 
betr. Förderung mittelständischer Gewerbe-
treibender 
— Drucksache V/2489 — 

Ich frage, ob zur Begründung dieses Antrages 
das Wort gewünscht wird. — Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Schlager. 

Schlager (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich weiß, daß angesichts der 
fortgeschrittenen Stunde in der Kürze sicherlich die 
Würze liegt. Ich darf daher den Antrag mit einigen 
wenigen Worten begründen. Wir haben zwei Ziele, 
die wir mit diesem Antrag verfolgen. Vor allem 
streben wir in Anlehnung an ausländische Vorbil-
der an, daß künftig eine Goodwill-Klausel in die 
Lieferungs- und Leistungsverträge von Großauf-
trägen aufgenommen wird, um damit auch den 
Marktanteil der mittelständischen Wirtschaft an 
diesen Großaufträgen — vor allem des Verteidi-
gungsministeriums — zu gewährleisten. Wir .  wis-
sen, daß gerade diese Großaufträge des Verteidi-
gungsministeriums in der Regel die Leistungskraft, 
die Wettbewerbskraft eines mittelständischen Be-
triebs bei weitem übersteigen. Solange also die mit-
telständische Wirtschaft nicht auch hier mehr als 
bisher zur Kooperation kommt, bleibt uns politisch 
nichts anderes übrig, als gewisse Sicherungen ein-
zubauen, die den Marktanteil der mittelständischen 
Wirtschaft bei der Vergabe von Großaufträgen 
sichern. Wir wissen ja, daß das mittelständische 
Gewerbe immer wieder berechtigte und auch unbe-
rechtigte Klagen erhebt, daß es im Zuge der Kon-
zentration zu kurz kommt. Wir sehen es deshalb als 
unsere bleibende Aufgabe an, immer wieder nach 
neuen Wegen zu suchen, um den wirtschaftlichen 
Lebensraum dieses Mittelstandes zu sichern. Wir 
glauben, daß diese Goodwill-Klausel doch ein  

brauchbares Instrument werden könnte, um bei eini-
germaßen gutem Willen aller Beteiligten der mit-
telständischen Wirtschaft einen angemessenen An-
teil an den Vergaben, vor allem der Großaufträge, 
zu sichern. Wir sind der Auffassung, daß, was in 
den USA mit Erfolg praktiziert wird, auch bei uns 
möglich sein sollte. 

Außerdem wünschen wir die Vorlage des uns ja 
eigentlich schon im Juni 1966 zugesagten Berichts 
darüber, wie sich nun zwischenzeitlich die Mittel-
standsregelung des Bundesverteidigungsministe-
riums bewährt hat. Ich darf daran erinnern, daß wir 
diese Mittelstandsregelung ja schon seit dem Jahre 
1955 haben. Sie ist damals vor allem unter der 
Federführung unseres Kollegen Wieninger ins 
Leben gerufen worden. Wir sind auch dankbar da-
für. Wir wissen, daß sie sich in der Zwischenzeit 
gut bewährt hat. Die Bedeutung dieser Mittelstands-
regelung kann man kurz damit skizzieren, daß alle 
Betriebe des Handwerks und der Kleinindustrie mit 
bis zu 50 Mitarbeitern, darüber hinaus alle Betriebe 
des Einzelhandels bis zu einem Umsatz von 1 Mil-
lion DM und weiter auch alle Großhandelsunterneh-
men mit einem Jahresumsatz bis 5 Millionen DM 
von dieser Mittelstandsregelung erfaßt werden. Das 
ist sicherlich keine abschließende Umschreibung des 
Begriffs Mittelstand, aber immerhin werden nahezu 
98 % aller Handwerksbetriebe, 75 % aller Industrie-
betriebe, 99 % des Einzelhandels und 97 %des 
Großhandels von dieser Regelung erfaßt, wenn 
natürlich auch nicht immer beteiligt. 

Ich habe schon gesagt: Die Regelung war segens-
reich. In der 4. Periode, das wissen wir aus den Be-
richten, sind immerhin 46 % aller für die Klein- und 
Mittelbetriebe geeigneten Aufträge des Beschaf-
fungsamtes in Koblenz an die mittelständische 
Wirtschaft geflossen, und erfreulicherweise besagen 
die Informationen, daß auch andere Ressorts zwi-
schenzeitlich im Sinne dieser Mittelstandsregelung 
tätig sind: Bundesgrenzschutz, Bundespost, Bundes-
bahn, Bundesstraßenbau und Bundeswasserstraßen

-

bau. Genaue Zahlen kennen wir noch nicht. Wir 
wären dankbar, wenn wir im Rahmen des Berich-
tes diese Zahlen bekommen würden. Wir brauchen 
den Bericht, damit wir uns darüber klarwerden, 
welche Maßnahmen noch in diesem Bereich für die 
Zukunft zu treffen sind, und wir brauchen den 
Bericht auch deshalb, meine Damen und Herren, 
damit wir endlich einmal dem Gerede, das immer 
wieder in der Öffentlichkeit umgeht, die mittelstän-
dische Wirtschaft würde bei der Auftragsvergabe 
nicht berücksichtigt, mit neuen exakten Zahlen ent-
gegentreten können. 

Sofern es dabei möglich ist, sollte in dem Bericht 
auch enthalten sein, erstens in welchem Maße 
frei schaffenden Betriebe — Ingenieure, Architekten 
und Künstler — mit Aufträgen bedacht worden sind, 
zweitens in welchem Ausmaße auf eine gebotene 
regionale Streuung der Aufträge Bedacht genommen 
werden muß, vielleicht auch im Hinblick auf gewisse 
sektorale Krisen. Ich bitte, auch das Zonenrand-
gebiet mit entsprechenden Maßnahmen zu berück-
sichtigen. Das alles wünschen wir uns in dem Be-
richt. 
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Es wäre vielleicht ganz interessant — das darf ich 

zum Schluß sagen —, auch einmal zu hören, wie 
eigentlich die Länder bei der Vergabe ihrer Auf-
träge im Sinne der Bundesmittelstandsregelung 
tätig werden. Ich glaube, da können wir sehr inter-
essante Zahlen bekommen. 

Ich beantrage Überweisung der Vorlage an den 
Ausschuß für Wirtschaft und Mittelstandsfragen 
federführend — und zur Mitberatung an den Ver-
kehrsausschuß. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Kollege 
Schlager, war das nun eine Rede in freiem Vortrag, 
bei der Sie Aufzeichnungen benutzt haben? 

(Abg. Schlager: Die war fast frei! 
Heiterkeit.) 

— Bei der Sie Aufzeichnungen benutzt haben, — 
einigen wir uns so, dann bleiben Sie im Rahmen 
des § 37 der Geschäftsordnung. 

Meine Damen und Herren, ich komme mir all-
mählich so vor — wogegen ich ganz und gar bin —, 
daß der Bundestagspräsident Schulmeister wird, der 
aufpassen soll, ob jeder auch sein Sprüchlein frei 
vorträgt. Aber solange wir diese Übereinkunft 
haben, muß ich sie durchhalten. Da hilft nun alles 
nichts. 

(Zustimmung bei allen Fraktionen.) 

Wir können uns doch jetzt nicht den Scherz leisten, 
daß wir wieder so langsam zum alten Brauch zu-
rückkehren. — Ich habe schon ein paar besorgte 
Briefe bekommen, es würde wieder alles nach der 
alten Tour laufen. 

(Abg. Fellermaier: Dann muß man es kon

-

sequent machen!) 

Ich bitte also, mir dieses sehr unsympathische Auf-
passen nachzusehen. 

Nun geht es weiter. Das Wort hat der Herr Kol-
lege Unertl, — er kommt ohne Papier. 

(Abg. Unertl entfaltet eine Aufzeichnung. 
— Heiterkeit.) 

— Ja, was denn? Zeigen Sie es mir bitte mal! 

(Große Heiterkeit.) 

— Ja, das sind Stichworte, das sind nur „Aufzeich-
nungen". 

Unertl (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Mit dem Blick auf die Uhr so 
kurz, wie es geht, und mit dem Blick auf den Herrn 
Präsidenten so frei wie möglich 

(Beifall und Heiterkeit) 

und mit dem Blick auf Sie, meine Damen und Herren 
im Bundestag, mit der Absicht, Gesagtes nicht mehr 
zu wiederholen. 

Wenn der Antrag, der soeben von meinem Kol-
legen Schlager begründet wurde, nicht von Abge-
ordneten der CSU und der CDU eingebracht worden 
wäre, hätte er mindestens heute kommen müssen. 
Wir überlegen uns doch, wie es am vergangenen 

Mittwoch hier in der Fragestunde geschehen ist, wie 
man der großen Arbeitslosigkeit im ostbayerischen 
Grenzland begegnen kann. Wir mußten stets darauf 
hinweisen, daß neben der saisonalen und witte-
rungsbedingten Arbeitslosigkeit auf jeden Fall die 
Frage der Aufträge eine wesentliche Rolle spielt. 

Das Vergabewesen ist bei uns seit Jahren ge-
regelt. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, daß 
sich Behörden auf Bundes- wie auf Landesebene 
nicht immer an die Richtlinien halten. Es ist bei-
nahe unmöglich, daß ein lohnintensiver Gewerbe-
betrieb mit den rationalisierten Betriebsformen grö-
ßerer Ordnung, die wir kennen, heute Schritt halten 
kann und beim Vergeben von öffentlichen Auf-
trägen zum Zuge kommt. Wir haben Erfahrungen, 
daß selbst das Eintrittsrecht, daß Firmen im Zonen-
grenzgebiet, in den Ausbaugebieten zugestanden ist, 
nicht zugestanden wird und daß man sich in vielen 
Bereichen über die bestehenden gesetzlichen Rege-
lungen einfach hinwegsetzt. 

In diesem Zusammenhang darf man sagen, daß 
gerade das Handwerk und die kleine und mittel-
ständische Industrie beinahe bereit sind zu resignie-
ren, — wenn nicht mit diesem Antrag erreicht wird, 
daß das, was der Gesetzgeber, was die Abgeord-
neten bei der langjährigen Beratung dieser Fragen 
beschlossen haben, endlich durchgeführt wird. Es 
ist einem ländlichen Unternehmer aus der Bauwirt-
schaft nicht möglich, um ein Beispiel zu sagen, bei 
sogenannten Olympiabauten jetzt in München zum 
Zuge zu kommen. Ich bin neugierig, wie die Dinge 
von der Bundesseite und auch von der obersten 
Baubehörde in Bayern gehandhabt werden, wenn 
endlich der Bau einer Autobahn nach Passau in An-
griff genommen wird, und zwar von Passau aus auf-
wärts. 

Wenn wir erleben, daß z. B. Betriebe oder Groß-
unternehmen — ich denke hier an die Deutsche 
Lufthansa —, die zu 90 % dem Bund gehören, Auf-
träge, wie zuletzt geschehen, zur Hälfte ins Aus-
land und zur anderen Hälfte nach Berlin geben, ist 
dem nichts entgegenzuhalten. Ich möchte aber doch 
erwarten und die Hoffnung zum Ausdruck bringen, 
daß wir uns wenigstens hier einig sind und daß der 
Gesetzgeber nicht wollte, daß man in Zeiten großer 
Arbeitslosigkeit und angesichts der Tatsache, daß es 
in den von mir genannten Bereichen keine Auf-
träge gibt, obwohl sie benötigt würden, zunächst 
das Ausland zum Zuge kommen läßt, wie das Bei-
spiel Lufthansa beweist. 

Wir haben internationale Verpflichtungen auf 
vielen Gebieten und sind solche eingegangen; ich 
habe nichts dagegen. Aber hier ist uns das Hemd 
näher als der Rock, und ich möchte hoffen und er-
warte, daß in Zukunft und nachdem dieser Antrag 
im Wirtschafts- und Verkehrsausschuß beraten wor-
den ist, auf dem Gebiet, das bereits in der Frage-
stunde am letzten Mittwoch angesprochen wurde, 
wenn diese Dinge im Detail behandelt worden sind, 
doch eine Verbesserung der Verhältnisse eintritt. 

Es ist nämlich jetzt so, daß diejenigen Betriebe 
der Bauwirtschaft, die in den Ballungsräumen liegen, 
und zwar gerade im württembergischen Bereich, 
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jetzt, wie neulich unser Kollege Weigl mit Recht 
feststellte, die Arbeiter abwerben. Und auch die 
Arbeitsämter vermitteln weitgehend Fachkräfte 
dorthin. Wenn dann die Witterungsverhältnisse das 
Bauen bei uns wieder zulassen, fehlt es sogar oft 
an Fachkräften im eigenen Lande. Ich sage es noch 
einmal: unsere Vergaberrichtlinien müssen so ge-
staltet werden, daß auch der kleine und mittel-
ständische Gewerbebetrieb, der kleine und mittel-
ständische Industriebetrieb in die Lage versetzt wer-
den, bei öffentlichen Ausschreibungen zum Zuge zu 
kommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich stelle mir vor, daß es z. B. möglich ist, daß sich 
kleine Unternehmen in Losen zusammentun und 
dann auch in der Lage sind, einen größeren Auftrag 
zu erhalten. Das, was bisher in vielen Bereichen bei 
der Vergabe von öffentlichen Aufträgen geschehen 
ist, ist nicht immer mittelstandsfreundlich, sondern 
ist — ich sage es rundweg — mittelstandsfeindlich. 
Hoffen wir, daß in der Zukunft eine Besserung ein-
tritt und daß diejenigen Dinge, die mit Recht hier 
angesprochen worden sind, eine angenehmere und 
bessere Regelung erfahren und durch die Behörden 
dann auch so, wie es der Gesetzgeber will, gehand-
habt werden. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU und der 
FDP.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Schmidt (Braunschweig). 

Schmidt (Braunschweig) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die Fraktion der SPD 
stimmt dem Antrag auf Drucksache V/2489 betreffend 
Förderung mittelständischer Gewerbetreibender zu. 
Wir sind der Meinung, daß die Fortschreibung der 
Berichte über die Lage der kleineren und mittleren 
Betriebe weiter durchgeführt werden sollte. Wir 
haben auf diese Notwendigkeit schon bei früheren 
Gelegenheiten des öfteren hingewiesen. 

Ich darf noch kurz folgendes bemerken. Im letzten 
Jahr sind hier im Hause Fragen der großen Wirt-
schaft behandelt worden, z. B. das Gesetz zur Stabi-
lisierung der Wirtschaft, das Bergbauproblem, die 
Eventualhaushalte usw. Das Anliegen der kleinen 
und mittleren Betriebe ist leider etwas in den Hinter-
grund getreten. Das sollte, meine ich, analog der 
Lage dieses Wirtschaftszweigs kein Dauerzustand 
sein. 

Wir empfehlen die Überweisung des vorliegenden 
Antrags an den Ausschuß für Wirtschaft und Mittel-
standsfragen sowie an den Verkehrsausschuß, damit 
dort nochmals überprüft werden kann, in welcher 
Richtung im Interesse einer gerechten Wettbewerbs-
und Vergabepolitik eine Ergänzung des gewünschten 
Berichts noch erforderlich sein könnte. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Graaff. 

Graaff (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Wir begrüßen den Antrag der Kollegen aus 
der CDU/CSU. Wir wundern uns, Herr Kollege 
Schlager, daß Sie den Antrag erweitern und es nicht 
gleich in den Antrag hineinschreiben, daß Sie die 
Zonengrenzgebiete und die Vergaben der Länder 
besonders berücksichtigt wissen möchten. Wir unter-
stützen das. Was wir aber vermissen, meine Kolle-
gen von der CDU/CSU, ist die Frage an die Regie-
rung, warum sie die Berichte zum 1. Februar 1967 
und zum 1. Februar 1968, die sie auf Grund unserer 
gemeinsamen Kleinen Anfrage am 30. Juli 1966 be-
reits zugesagt hatte, nicht vorgelegt hat. Herr Kol-
lege Unertl, wenn Sie jetzt von „mittelstandsfeind-
lich" sprechen, kann ich nur annehmen, daß die neue 
Große Koalition es unterlassen hat, die Berichte vor-
zulegen, um damit eine Mittelstandsfeindlichkeit zu 
dokumentieren. Ich möchte Ihnen das persönlich 
nicht unterstellen — damit Sie mich nicht mißver-
stehen. 

(Zuruf von der Mitte.) 

— Ja, wir haben oft genug dafür gesorgt. Die Be-
richte sind uns nicht zugegangen. Das betrifft aber 
Ihre neue Regierung, nicht die, an der wir mitge-
wirkt haben. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage? 

Graaff (FDP) : Aber bitte, selbstverständlich gern! 

Schlager (CDU/CSU) : Sind Sie bereit, noch ein-
mal die Antwort der Bundesregierung nachzulesen? 
Dann werden Sie erkennen, daß die Bundesregierung 
auf unsere Frage geantwortet hat, sie sei bereit, in 
den zuständigen Ausschüssen jeweils -- natürlich 
ist damit gemeint: auch auf Frage — die entspre-
chenden Antworten zu geben. 

Graaff (FDP) : Herr Kollege, ich habe auch in 
den Ausschüssen nicht festgestellt, daß die Berichte 
vorgelegt worden sind. 

(Zuruf: Haben Sie danach gefragt?) 

Sie hat zugesagt, sie vorzulegen. 

(Abg. Schlager: Nein: sie ist bereit, die 
Antwort zugeben! Das ist eine andere Ant

-

wort, als Sie sie der Bundesregierung unter

-

stellen!) 

Herr Kollege Schlager, ich darf Ihnen — mit Ge-
nehmigung des Herrn Präsidenten — wörtlich vor-
lesen: „Die Bundesregierung ist bereit, alljährlich 
dem Bundestag in den zuständigen Ausschüssen die 
Ergebnisse der Förderungsregelung zu berichten." 
Da steht „auf Anfrage" nicht mehr darin. 

Nun, meine Damen und Herren, ein paar letzte 
Bemerkungen. 

Wir würden es begrüßen, wenn in dem Bericht, 
den vorzulegen die Bundesregierung jetzt aufgefor-
dert worden ist, auch zu der Frage Stellung genom-
men würde, wie sich die Einführung der Mehrwert-
steuer für den Mittelstand ausgewirkt hat. Wir be- 
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fürchten, daß die vorhergesagte Entlastung des Mit-
telstandes im Rahmen der Mehrwertsteuer nicht in 
dem Umfang eintritt, wie es ursprünglich angenom-
men worden ist. 

Wir möchten auch gern wissen, wie sich die Kon-
junkturprogramme dieser Regierung auf den Mittel-
stand ausgewirkt haben. Im Jahreswirtschaftsbericht 
hat der Herr Bundeswirtschaftsminister nachdrücklich 
darauf hingewiesen, daß insbesondere die Gemein-
den nicht in der Lage gewesen seien, die Mittel zur 
Verfügung zu stellen, um das Konjunkturprogramm 
in vollem Umfange durchzuführen. Ausgerechnet 
sind die Gemeinden häufig die größten Auftraggeber 
der kleineren mittelständischen Betriebe, und wir 
befürchten, daß auch hier wieder Nachteile einge-
treten sind. 

Wir würden ein Letztes von der Regierung erbit-
ten: einmal sicherzustellen, daß bei den Ausschrei-
bungen der obersten Bundesdienststellen die mittel-
ständischen Betriebe nicht dadurch benachteiligt wer-
den, daß die Bundesregierung oder ihre Dienststellen 
nicht in der Lage sind, ordnungsgemäße Ausschrei-
bungsunterlagen, insbesondere im technischen Be-
reich, vorzulegen. Sie ist einfach nicht in der Lage, 
Zeichnungen mitzuliefern, auf Grund deren ein mit-
telständischer Betrieb vernünftig kalkulieren könnte. 
Im Gegenteil, sie verlangt nachher nach der Liefe-
rung noch die Erstellung von Zeichnungssätzen, die 
diesen Betrieben teilweise gar nicht zugemutet wer-
den kann. 

Wir stimmen, meine Damen und Herren, dem An-
trag zu, wären aber dankbar, wenn die Bundesregie-
rung uns diese Auskünfte auch noch geben könnte. 

(Beifall bei der FDP.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine wei-
teren Wortmeldungen. Vorgeschlagen ist die Über-
weisung an den Ausschuß für Wirtschaft und Mittel-
standsfragen — federführend — und den Verkehrs-
ausschuß mitberatend —. Kein Widerspruch? — 
Es  ist so beschlossen. 

Punkt 16 der Tagesordnung: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Post-
ausschusses (21. Ausschuß) über den Bericht 
der Bundesregierung über die Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der 
EWG für Postgebühren 
— Drucksachen V/2439, V/2538 --

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Miessner 

Das Wort hat der Herr Berichterstatter. 

Dr. Miessner (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Auf Wunsch des Bundestages 
hat die Bundesregierung über den Stand der Harmo-
nisierung der Gebühren im Post- und Fernmelde-
wesen eingehend berichtet. Aus dem Bericht vom 
28. Dezember 1967, der uns vorliegt, ist allerdings 
leider zu entnehmen, daß es eines äußerst behut-
samen Vorgehens bedarf, wie es gegen Schluß die-
ses Berichtes heißt. Es wird also nur langsam voran-
gehen. 

In Anbetracht dieser Lage hielt es der Postaus-
schuß nicht für richtig, der Bundesregierung für 
einen neuen Bericht einen bestimmten Termin zu 
setzen, sondern ihr anheimzugeben, erst dann wie-
der zu berichten, wenn sich neue Gesichtspunkte 
in den internationalen Verhandlungen ergeben. 

Ich bitte Sie namens des Postausschusses, dem 
Bericht zuzustimmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter. Wird das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? --
Einstimmig gebilligt. 

Punkt 17 der Tagesordnung: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des In-
nenausschusses (6. Auschuß) über den An-
trag der Fraktion der FDP zur Großen An-
frage der Fraktion der FDP betr. Sportpolitik 
— Umdruck 308, Drucksache V/2546 — 
Berichterstatter: Abgeordnete Frau Renger 

Ich frage, ob die Frau Berichterstatterin das Wort 
wünscht. — Verzichtet. 

Ich eröffne die Aussprache. Wird das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wer dem Antrag des Ausschusses zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig an-
genommen. 

Punkt 18 der Tagesordnung : 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Post-
ausschusses (21. Ausschuß) über den Bericht 
der Bundesregierung 

betr. Eintragung der niedergelassenen Ärzte 
in den amtlichen Fernsprechbüchern 
— Drucksachen V/845, V/2547 — 
Berichterstatter: Abgeordnete Frau Enseling 

Ich frage, ob die Frau Berichterstatterin das Wort 
wünscht. — Verzichtet. 

Ich eröffne die Aussprache. Wird das Wort ge

-

wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wer dem Antrag des Ausschusses zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen?   Einstimmig an-
genommen. 

Punkt 19 der Tagesordnung: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Innen-
ausschusses (6. Ausschuß) über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion der FDP zur drit-
ten Beratung des Entwurfs des Haushaltsge-
setzes 1967; hier: Einzelplan 06 — Geschäfts-
bereich des Bundesministers des Innern 
— Drucksachen V/1000 Anlage, V/1756, V/2548, 
Umdruck 242 
Berichterstatter: Abgeordneter Hübner 



8132 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 157. Sitzung. Bonn, Freitag, den 16. Februar 1968 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier 

Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er das 
Wort wünscht. — Der Berichterstatter verzichtet. 

Ich eröffne die Aussprache. Wird das Wort ge-
wünscht? — Herr Abgeordneter Dorn! 

Dorn (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Wir begrüßen es, daß sich 
das Parlament und auch der Ausschuß noch einmal 
mit unserem Antrag befassen werden, auch wenn er 
heute in der Sache für diesen Punkt als erledigt zu 
betrachten sein wird, weil nämlich der Präsident 
des Bundesrechnungshofs in seiner Eigenschaft als 
Beauftragter für die Wirtschaftlichkeit in der Ver-
waltung sich noch einmal nach seinem Bericht hier-
zu äußern wird. 

Wir haben festzustellen, daß zwischen zwei Bun-
desbehörden ein heftiger Streit über die Frage aus-
gebrochen ist, wer in Zukunft die Paßkontrolle an 
den Grenzübergängen durchführen soll. Wer den 
Artikel, der vor wenigen Tagen im Bonner  Gene-
ral-Anzeiger erschienen ist, liest, „Strauß kontra 
Lücke", der kann sich ungefähr ein Bild davon 
machen, mit welchen Methoden hier wohl auch hin-
ter den Kulissen gearbeitet worden ist. Wir bedau-
ern es außerordentlich, daß das in diesem Fall so in 
die Öffentlichkeit geraten ist, zumal die Sache, um 
die es geht 

(Zuruf von der SPD: Sie sind doch froh dar-
über! Das bedauern Sie doch gar nicht!) 

— nein, natürlich bedauern wir das —, im End-
ergebnis eine sachlichere Auseinandersetzung als 
eine Polemik um die Dinge verdiente. 

(Zuruf von der SPD: Eben!) 

Denn die Probleme, um die es geht — — 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Das ist ja 
einfach! Dann warten wir, bis der Bericht 
vorliegt! Dann werden wir weiter darüber 
reden! Da brauchen wir heute gar nicht in 

der Sache zu diskutieren!) 

— Herr Kollege Schmitt-Vockenhausen, wir haben 
uns im Innenausschuß auch über die Sache unter-
halten. Warum sollten wir uns hier nicht über die 
Sache unterhalten können? Ich bin der Meinung, das 
ist dringend erforderlich. Denn die Zahlen, die uns 
aus dem Innenministerium vorgelegt worden sind, 
sind natürlich in der Beurteilung, auch in der politi-
schen Beurteilung, die uns im Innenausschuß gege-
ben worden ist, nicht so zu akzeptieren. Deswegen 
wollen wir uns hier zur Sache äußern. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Sie sind 
auch in der Sache noch gar nicht akzeptiert!) 

-- Sie haben nachher Gelegenheit, sich selbst hier 
dazu zu äußern, Herr Kollege Schmitt-Vockenhau-
sen. Mein Redebeitrag war an und für sich als sehr 
kurz vorgesehen. Es wird wohl länger, wenn Sie 
dauernd Zwischenrufe dazu machen. 

Wir wehren uns dagegen, daß entgegen unserem 
sachlichen Anliegen die Dinge jetzt aus dem Innen-
ministerium in der Form hochgespielt werden: durch 
die Zollverwaltung seien nur in 1,7 %  der Fälle  

aktive Eingriffe erfolgt, während in 74,6 % der 
Fälle Eingriffe durch den Bundesgrenzschutzeinzel-
dienst erfolgt seien. Man könnte die Bedenken, 
die gegen eine Übertragung der Befugnisse auf die 
Zollverwaltung bestehen, doch eigentlich nur dann 
akzeptieren — und das ist das, was ich auch im 
Innenausschuß vorgetragen habe —, wenn durch 
die Eingriffe und Maßnahmen, die an den Grenzen 
zu erfolgen haben, die Sicherheit unseres Staates 
gefährdet wäre. Tatsächlich aber können von den 
22 447 Einzelfällen im Endergebnis maximal nur 
180 Fälle als gegen die Sicherheit unseres Staates 
verstoßend angesehen werden. Wir wissen bis heute 
nicht einmal, was aus diesen 180 Einzelfällen ge-
worden ist, bei denen die Eingriffe ungefähr je zur 
Hälfte auf den Bundesgrenzschutz und auf die Län-
derpolizeien entfielen. Ob es überhaupt zur An-
klage gekommen ist, steht bis zum heutigen Zeit-
punkt nicht fest. Zumindest ist uns darüber kein 
Zahlenmaterial zugegangen. Wir haben im Innen-
ausschuß gefragt, ob es überhaupt zu Verurteilun-
gen gekommen ist. Auch darüber liegt uns bis heute 
kein Zahlenmaterial vor. 

Nachdem die Dinge in der Öffentlichkeit in die-
ser Form dargestellt worden sind, wollte ich an die-
ser Stelle nur sagen, daß das Kriterium für uns bei 
der Beurteilung der Sachfrage nicht sein kann, in 
wieviel Prozent der Fälle die Einzelmaßnahmen 
durch den Zoll oder durch den Grenzschutzeinzel-
dienst vorgenommen worden sind. Das einzige Kri-
terium, das wir zu akzeptieren bereit sind, wäre 
der Gesichtspunkt, daß berechtigte Einwände gegen 
die Übertragung der Befugnisse auf die Zollverwal-
tung bestünden, die mit der Sicherheit unseres 
Staates zu tun hätten. Darüber ist uns aber bis 
heute nichts gesagt worden, so daß für uns das 
vorliegende Zahlenmaterial bisher ohne Bedeutung 
ist. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Hübner. 

Hübner (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Herr Kollege Dorn hat soeben beklagt, 
daß kein Material vorliege, das zur Entscheidung 
schlüssig sei. Eben das ist der Grund dafür gewesen, 
daß der Innenausschuß heute nur einen zugegebe-
nermaßen sehr kurzen Schriftlichen Bericht abge-
geben hat. Er wollte eben jenes Gutachten des Bun-
desrechnungshofs abwarten, um dann auf der Basis 
sachlicher Unterlagen Ihnen das endgültig zur Ent-
scheidung vorzulegen, was er nach tiefgründiger 
Beratung verantwortlich vorlegen zu können glaubt. 

Ich darf sagen, daß das Zahlenspiel, das nun auf-
genommen worden ist, in dieser Art nicht fortge-
setzt werden sollte. Darum eben ein Bericht, der 
von einer — wenn das gelten kann — doch neu-
tralen Stelle gegeben wird und nicht zu einem Hin 
und Her, zu einem Tauziehen zwischen zwei Res-
sorts führen sollte. 

Sie werden aber wahrscheinlich noch auf einen 
weiteren Gesichtspunkt aufmerksam gemacht wer-
den müssen, wenn die Entscheidung an Sie heran-
tritt, nämlich auf die Frage, wie man bei einer sach- 
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Hübner 
lichen Entscheidung die zukünftige Form der Paß-
kontrolle in unser größeres Anliegen einer allge-
meinen vorbeugenden Verbrechensbekämpfung ein-
gliedern kann. Wir haben hier -- und ich habe im 
Plenum Zustimmung dafür gefunden -- festgestellt, 
daß die Grenzen der deutschen Länder unterein-
ander ohnehin schon zu einem Netz geworden 
sind, durch das die Verbrecher hindurchschlüpfen, 
während die Polizeibeamten in ihm hängenbleiben. 
Das gleiche muß in noch viel stärkerem Maße für 
die Grenzen gelten, die die Bundesrepublik insge-
samt umschließen. Das ist ein Gesichtspunkt, der in 
dieser Tiefe im Ausschuß noch nicht erörtert wor-
den ist. Er wird aber mit zu beachten sein. 

Aus diesen Gründen haben wir uns entschlossen, 
Ihnen heute nur schriftlich zu berichten. Wir bitten 
Sie, abzuwarten, bis wir auf der Grundlage des 
Gutachtens des Rechnungshofes abschließend vor 
Sie hintreten können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter. — Das Wort hat der 
Herr Staatssekretär des Bundesministeriums des 
Innern. 

Benda, Parlamentarischer Staatssekretär des 
Bundesministers des Innern: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Herr Berichterstatter hat 
mit Recht gesagt — ich meine, daß der Innenaus-
schuß mit Recht so entschieden hat —, daß die ver-
schiedenen Sachfragen, die etwa in den Ausführun-
gen des Herrn Kollegen Dorn angeklungen sind, 
sinnvollerweise erst dann diskutiert werden sollten, 
wenn das mehrfach erwähnte Gutachten des Bun-
desrechnungshofes vorliegt. Ich halte diese Auffas-
sung für richtig und verzichte von mir aus auf Aus-
führungen zu der Problematik der Sache. 

Ich habe mich nur gemeldet, Herr Kollege Hüb-
ner, um zu einem Punkt noch etwas zu bemerken. 
Ich akzeptiere nicht ganz Ihren Satz, daß noch kein 
schlüssiges Zahlenmaterial vorliege. So haben Sie 
sich wohl ausgedrückt. 

(Abg. Hübner: Ich darf mich berichtigen: 
Es genügt!) 

Ich würde vorziehen zu sagen 	und ich schlage 
dies vor, so zu sagen , daß aus dem vorliegenden 
Zahlenmaterial zur Zeit vielleicht noch keine end-
gültigen Schlußfolgerungen gezogen werden kön-
nen. Dazu gehört in der Tat eine Reihe von Unter-
suchungen und Erörterungen, die wir zweckmäßiger-
weise dann anstellen, wenn das Gutachten des 
Bundesrechnungshofes vorliegt. Das Zahlenmaterial 
ist allerdings da. Ich will das aber nicht noch ein-
mal in die Debatte einführen. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Es muß nur 
noch verfeinert werden!) 

Noch eine Randbemerkung zur Sache! Herr Kol-
lege Dorn hat eine Zahl — 180 — genannt, von der 
ich den Eindruck habe, daß sie sich auf die Aufgriffe 
wegen Hoch- und Landesverrats bezieht. In Ihrer 
Argumentation werden wohl die Belange der Sicher

-

heit des Staates im engeren Sinne mit den Belangen 
der öffentlichen Sicherheit im weiteren Sinne gleich

-

gesetzt. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Richtig!) 

Dies klang in den Ausführungen des Herrn Kol-
legen Hübner an. Ich meine, daß wir gerade über 
den von Ihnen zuletzt erwähnten Punkt zu gege-
bener Zeit im einzelnen noch werden zu reden 
haben. Beides, Herr Kollege Dorn, muß man be-
grifflich auseinanderhalten. Sonst entsteht wahr-
scheinlich in der Sachdiskussion keine Klärung, son-
dern eher Verwirrung. Auf diesen Punkt wollte 
ich aufmerksam gemacht haben, ohne mich hier zur 
Sache äußern zu wollen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine wei-
teren Wortmeldungen. Die Aussprache ist geschlos-
sen. Wer dem Antrag zuzustimmen wünscht, gebe 
bitte ein Handzeichen. — Gegenprobe! Enthal-
tungen? — Der Antrag des Ausschusses ist ange-
nommen. 

Meine Damen und Herren, ich unterstelle das 
Einverständnis des Hauses, daß ich die Tagesord-
nungspunkte 20 bis 23 jetzt zusammen aufrufe. Es 
handelt sich um Berichte des Ausschusses für Wirt-
schaft und Mittelstandsfragen betr. Änderungen 
des Deutschen Zolltarifs 1966 und 1967: 

20. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wirtschaft und Mittelstandsfragen (15. Aus-
schuß) über die von der Bundesregierung 
erlassene Einhundertsechzehnte Verordnung 
zur Änderung des Deutschen Zolltarifs 1966 
(Erhöhung des Zollkontingents für Ferrosili-
ziummangan) 
— Drucksachen V/2393, V/2550 
Berichterstatter: Abgeordneter Lange 

21. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wirtschaft und Mittelstandsfragen (15. Aus-
schuß) über die von der Bundesregierung 
erlassene Fünfundzwanzigste Verordnung zur 
Änderung des Deutschen Zolltarifs 1967 (To-
maten und Seefische) 
— Drucksachen V/2437, V/2551 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Serres 

22. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wirtschaft und Mittelstandsfragen (15. Aus-
schuß) über die von der Bundesregierung 
erlassene Siebenundzwanzigste Verordnung 
zur Änderung des Deutschen Zolltarifs 1967 
(Zollkontingent für Bananen — 1968) 
— Drucksachen V/2475, V/2552 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Preiß 

23. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wirtschaft und Mittelstandsfragen (15. Aus-
schuß) über die von der Bundesregierung 
erlassene Einundzwanzigste Verordnung zur 
Änderung des Deutschen Zolltarifs 1967 (Ver-
längerung des Handelsabkommens EWG—
Iran) 
— Drucksachen V/2501, V/2561 —

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Staratzke 
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In allen Fällen hat das Haus nur von den Berich-
ten des Ausschusses für Wirtschaft und Mittelstands-
fragen Kenntnis zu nehmen. Wünscht einer der 
Herren Berichterstatter das Wort? — Das ist nicht 
der Fall. Anträge zu den Berichten liegen nicht 
vor. Ich empfehle dein Haus, von allen Berichten 
Kenntnis zu nehmen. Ich stelle fest, daß dies 
der Fall ist. Damit sind diese Tagesordnungspunkte 
erledigt. 

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 24 bis 27 auf. 
Es handelt sich um Berichte über EWG-Vorlagen: 

24. Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (17. Ausschuß) über die von der 
Bundesregierung zur Unterrichtung vorgeleg-
ten Vorschläge der Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften für 

I. eine Verordnung des Rats zur Änderung 
der Verordnung Nr. 121 /67 /EWG über die 
gemeinsame Marktorganisation für Schwei-
nefleisch im Hinblick auf die Übergangs-
maßnahmen, 

II. eine Verordnung des Rats zur Änderung 
der Verordnung Nr. 213 /67/ EWG des Rats 
zur Festsetzung des Verzeichnisses der 
repräsentativen Märkte für den Schweine-
fleischsektor in der Gemeinschaft 

— Drucksachen V/2444, V/2456, V/2539 
Berichterstatter: Abgeordneter Schröder (Sell-
stedt) 

25. Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Wirtschaft und Mittelstandsfra-
gen (15. Ausschuß) über den von der Bun-
desregierung zur Unterrichtung vorgelegten 
Vorschlag der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften für eine Verordnung des Rats 
zur Verlängerung der Geltungsdauer von 
Artikel 2 und 3 b der Verordnung Nr. 127/ 
67/ EWG des Rats 
— Drucksachen V/2454, V/2543 —
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Preiß 

26. Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Wirtschaft und Mittelstandsfra-
gen (15. Ausschuß) über die von der Bundes-
regierung zur Unterrichtung vorgelegten Vor-
schläge der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften für 

eine Verordnung des Rats zur Ergänzung der 
Verordnung Nr. 120 /67/ EWG hinsichtlich der 
Erstattungen für Erzeugnisse des Getreidesek-
tors, die in Form von Sorbit ausgeführt wer-
den, 

eine Verordnung des Rats zur Ergänzung der 
Verordnung Nr. 44/67/ EWG hinsichtlich der 

Erstattungen für bestimmte Erzeugnisse des 
Zuckersektors, die in Form von Mannit oder 
Sorbit ausgeführt werden 
- Drucksachen V/2457, V/2544 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Preiß 

27. Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (17. Ausschuß) über den von der Bun-
desregierung zur Unterrichtung vorgelegten 
Vorschlag der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften für eine Verordnung des Rats 
zur Änderung von Artikel 11 Absatz 2 der 
Verordnung Nr. 23 über die schrittweise Er-
richtung einer gemeinsamen Marktorganisa-
tion für Obst und Gemüse 
— Drucksachen V/2420, V/2549 —

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Rinders-
pacher 

Ich frage, ob ein Berichterstatter das Wort wünscht. 
— Das ist nicht der Fall. Ich unterstelle, daß das Haus 
damit einverstanden ist, daß wir der Einfachheit hal-
ber gemeinsam abstimmen. — Kein Widerspruch. 
Wir stimmen also ab über die Ausschußanträge der 
Drucksachen V/2539, V/2543, V/2544 und V/2549. Wer 
zuzustimmen wünscht, gebe bitte ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig an-
genommen. 

Letzter Punkt der Tagesordnung: 

Beratung des Antrages des Bundesministers 
der Finanzen 

betr. nachträgliche Mitteilung über die Ver-
äußerung des Steinbruchs Kälberberg in Recke 
Krs. Tecklenburg an die Firma Hollweg, Küm-
pers & Co. in Rheine 
— Drucksache V/2530 — 

Ich frage, ob das Wort gewünscht wird. — Die 
Bundesregierung ist anderweitig beschäftigt; von 
ihr wird das Wort nicht gewünscht. Auch sonst keine 
Wortmeldungen? — Die Vorlage soll an den Aus-
schuß für das Bundesvermögen überwiesen werden. 
— Kein Widerspruch. Es ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unse-
rer Sitzung. Ich lasse die Präsenzlisten um 13.30 Uhr 
auflegen. Eine halbe Stunde nach Sitzungsschluß soll 
das geschehen, haben wir gesagt. Ich ging davon aus, 
daß wir um 13 Uhr fertig seien. 

(Zurufe.) 

Ich berufe den Deutschen Bundestag ein auf Diens-
tag, den 12. März, 14.30 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 13.19 Uhr.) 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete (r) 	beurlaubt bis einschließlich 

a) Beurlaubungen 

Adorno 16. 2. 
Dr. Aigner * 17. 2. 
Frau Albertz 16. 2. 
Dr. Apel 17. 2. 
Arendt (Wattenscheid) 17. 2. 
Dr. Arndt (Berlin /Köln) 17. 2. 
Auge 17. 2. 
Dr. Bardens 25. 2. 
Bauer (Wasserburg) 16. 2. 
Behrendt * 16. 2. 
Bergmann * 16. 2. 
Blöcker 16. 2. 
Dr. Besold 17. 2. 
Dr. Brenck 16. 2. 
Dr. Bucher 16. 2. 
Buchstaller 15. 3. 
Budde 16. 2. 
Burgemeister 16. 2. 
Deringer 16. 2. 
Dr. Dittrich * 16. 2. 
von Eckardt 16. 2. 
Frau Dr. Elsner 17. 2. 
Erpenbeck 16. 2. 
Eschmann 17. 2. 
Faller 17. 2. 
Frehsee 29. 2. 
Dr. Frey 16. 2. 
Dr. Furler 16. 2. 
Frau Geisendörfer 16. 2. 
Gerlach * 16. 2. 
Dr. Gradl 16. 2. 
Freiherr von und zu Guttenberg 16. 2. 
Haage (München) 16. 2. 
Härzschel 16. 2. 
Hamacher 6. 4. 
Hansing 16. 2. 
Hölzle 29. 2. 
Höhne 16. 2. 
Hörnemann (Gescher) 16. 2. 
Jacobi (Köln) 16. 2. 
Dr. Jungmann 16. 2. 
Frau Kalinke 17. 2. 
Frau Klee 17. 2. 
Klinker 16. 2. 
Dr. Koch 16. 2. 
Frau Korspeter 17. 2. 
Kriedemann * 16. 2. 
Freiherr von Kühlmann-Stumm 29. 2. 
Kuntscher 16. 2. 
Kunze 1. 6. 
Kurlbaum 16. 2. 
Lemmer 6. 4. 
Lenz (Brühl) 15. 3. 
Dr. Luda 16. 2. 

Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen des Euro-
päischen Parlaments 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordnete (r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Lücker (München) * 16. 2. 
Mattick 17. 2. 
Dr. h. c. Menne (Frankfurt) 16. 2. 
Dr. von Merkatz 17. 2. 
Metzger * 16. 2. 
Michels 16. 2. 
Missbach 16. 2. 
Dr. h. c. Dr..-Ing. E. h. Möller 16. 2. 
Müller (Aachen-Land) * 16. 2. 
Nellen 16. 2. 
Dr. Pohle 16. 2. 
Frau Pitz-Savelsberg 16. 2. 
Pöhler 16. 2. 
Dr. Prassler 29. 2. 
Rasner 16. 2. 
Dr. Schulz (Berlin) 17. 2. 
Seibert 16. 2. 
Dr. Staratzke 16. 2. 
Dr. Starke (Franken) 16. 2. 
Stingl 16. 2. 
Weigl 17. 2. 
Weimer 16. 3. 
Frau Wessel 17. 2. 
Wieninger 16. 2. 
Dr. Wörner 16. 2. 
Frau Dr. Wolf 29. 2. 

b) Urlaubsanträge 

Dr. Erhard 19. 3. 
Frau Kurlbaum-Beyer 30. 3. 

Anlage 2 	 Umdruck 363 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes über technische 
Arbeitsmittel - Drucksachen V/834, V/2516  

Der Bundestag wolle beschließen: 

Hinter § 3 a wird folgender § 3 b eingefügt: 

§ 3 b 

(1) Der Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung kann mit Zustimmung des Bundesrates 
durch Rechtsverordnung bestimmen, daß technische 
Arbeitsmittel oder Teile von technischen Arbeits-
mitteln, die für die Benutzer oder Dritte bei be-
stimmungsgemäßer Verwendung besondere Gefah-
ren für Leben und Gesundheit mit sich bringen, nur 
in den Verkehr gebracht oder ausgestellt werden 
dürfen, wenn 

1. sie nach einer Bauartprüfung durch die zu-
ständige Behörde oder einer von ihr be-
auftragten Stelle zugelassen sind oder 

2. sie bei der zuständigen Behörde oder einer 
von ihr beauftragten Stelle zur Registrie-
rung angezeigt und mit der zugeteilten 
Registriernummer vom Hersteller ver-
sehen wurden. 
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(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 sind 
Einzelheiten über das Verfahren der Bauartzulas-
sung und der Registrierung zu bestimmen. 

(3) Tritt bei Benutzung eines technischen Ar-
beitsmittels im Sinne von Absatz i Nr. 1 und 2 
ein anzeigepflichtiger Arbeitsunfall ein, so ist die 
Bauartprüf- und Registriernummer in der Unfall-
anzeige anzugeben." 

Bonn, den 14. Februar 1968 

Schmidt (Hamburg) und Fraktion 

Anlage 3 	 Umdruck 362 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/ 
CSU, SPD, FDP zur zweiten Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes über technische Arbeitsmittel Drucksachen 
V/834, V/2516 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

§ 13 a erhält folgende Fassung: 

§ 13a 

§ 13 Abs. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes ist auf 
das Inverkehrbringen oder Ausstellen von Energie-
verbrauchsgeräten, die technische Arbeitmittel im 
Sinne dieses Gesetzes sind, nicht anzuwenden. 

Bonn, den 14. Februar 1968 

Dr. Barzel und Fraktion 
Schmidt (Hamburg) und Fraktion 
Mischnick und Fraktion 

Anlage 4 

Schriftliche Erklärung 

des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung 
Katzer zu Punkt 14 der Tagesordnung. 

Lassen Sie mich zur 3. Lesung des Gesetzes über 
technische Arbeitsmittel Ihnen, meine Damen und 
Herren, insbesondere aber den Kolleginnen und 
Kollegen des Ausschusses für Arbeit, ein herzliches 
Wort des Dankes sagen. Sie haben wertvolle Rat-
schläge gemacht, die zweifellos zu einer wesentli-
chen Verbesserung des Gesetzes geführt haben. 

Ich möchte Ihnen abur auch dafür danken, daß sie 
die Konzeption dieses Gesetzes erhalten haben, von 
der ich glaube, daß sie dem Spannungsverhältnis 
zwischen der angestrebten Sicherheit und dem not-
wendigen Fortschritt der Technik am besten gerecht 
wird. 

Wenn wir den Stand der Arbeitssicherheit in 
Deutschland betrachten, so tun wir das mit etwas 
zwiespältigen Gefühlen. Wir können einerseits fest-
stellen, das vieles getan wurde und getan wird, und 
die Unfallverhütungsberichte bestätigen, mit wel-
chem Engagement sich staatliche und außerstaatliche 

Verbände und Persönlichkeiten um dieses Problem 
bemühen. 

Wir müssen auf der anderen Seite aber angesichts 
der Unfallzahlen auch feststellen, daß noch vieles 
zu tun ist. Ich hoffe sehr, daß das Maschinenschutz-
gesetz uns auf dem Wege zu einem besseren Schutz 
gegen Unfallgefahren ein gutes Stück voranbringen 
wird. Es bringt immerhin zwei entscheidende, neue 
Gesichtspunkte in unserem ständigen Bemühen um 
eine Vervollkommnung des Gefahrenschutzes an der 
Maschine: Die  Verantwortung für die Sicherheit 
wird auf den Hersteller und den Importeur von tech-
nischen Arbeitsmitteln ausgedehnt. Nicht allein der 
Betreiber hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß 
Maschinen und Geräte sicher sind, künftig soll die 
Sicherheit schon von der Konstruktion her gewähr-
leistet werden. Für manche Betriebe, insbesondere 
Handwerksbetriebe und mittelständische Unterneh-
men, ist damit auch die Erleichterung verbunden, 
daß sie allein die Verantwortung für die Sicherheit 
der verwendeten Arbeitsgeräte tragen. 

Die zweite große Bedeutung dieses Gesetzes aber 
liegt darin, daß nicht nur die in den gewerblichen 
Betrieben verwendeten Maschinen in die Bemühun-
gen aller zuständigen Stellen urn Sicherheit einbe-
zogen werden, sondern daß dieses Bemühen künftig 
auch den Haushaltsgeräten, den Bastelgeräten und 
dem Spielzeug gelten kann. Und hier kann ich auf 
eine erfreuliche Tendenz hinweisen: In den letzten 
Jahren haben Beamte meines Hauses und des Bun-
desinstituts für Arbeitsschutz nicht nur die gewerb-
lichen Mustermessen, sondern auch verschiedene 
Haushalts- und Spielzeugmessen besichtigt. Meine 
Fachleute haben mir übereinstimmend berichtet, daß 
ein deutlich erkennbarer Trend festgestellt werden 
konnte, die Sicherheit auch bei Haushaltsmaschinen, 
Bastelwerkzeugen und Spielzeugen zu verbessern. 
Andererseits ist mir aber auch berichtet worden, daß 
es immer wieder noch vorkommt, daß es Hersteller 
im In- und Ausland gibt, die sich nicht an die aner-
kannten Regeln der Sicherheitstechnik halten. So 
wurden z. B. immer noch Küchenmaschinen, Elektro-
messer, elektrische Heckenscheren und Heimwerk-
zeuge angeboten, bei denen weder die elektrischen 
noch die mechanischen Sicherheitseinrichtungen in 
Ordnung waren. Elektrisches Spielzeug, wie Kinder-
bügeleisen, Kinderherde und selbst elektrische Ei-
senbahnen entsprachen in Einzelfällen nicht den 
elektrischen Schutzvorschriften. Ich will nicht auf 
Einzelheiten eingehen, aber diese Besichtigungen 
haben gezeigt, daß die Mehrheit unserer Produzen-
ten zwar durchaus bemüht ist, die Regeln der Sicher-
heitstechnik zu beachten, daß es aber auch Außen-
seiter gibt, die sich meist aus Konkurrenzgründen 
darüber hinwegsetzen. Gerade solchen Einzelgän-
gern gegenüber soll das Maschinenschutzgesetz seine 
Aufgabe erfüllen. 

Dabei lassen Sie mich nochmals betonen: Von An-
fang an waren alle Beteiligten für den Gedanken 
eines Maschinenschutzgesetzes aufgeschlossen. Der 
Streit ging nur um die Methode. Das Problem be-
stand darin, die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
einzuführen, ohne den Fortschritt der Technik zu 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 157. Sitzung. Bonn, Freitag, den 16. Februar 1968 	8137 

behindern. Gerade aus der kontroversen Behandlung 
dieses Abgrenzungsproblems hat sich eine abgewo-
gene und dennoch wirksame Lösung ergeben. Sie 
erlaubt es, auf den Versuch einer perfektionistischen 
Gesetzgebung zu verzichten und die Eigenverant-
wortung der Beteiligten als wesentlichen Faktor bei 
der Durchführung des Gesetzes anzusetzen. 

Im übrigen bin ich der festen Überzeugung, daß 
gerade die Konzeption des Maschinenschutzgesetzes 
geeignet ist, die Harmonisierung aller Sicherheits-
vorschriften innerhalb der EWG und auch innerhalb 
eines weiteren Wirtschaftsraumes zu fördern und 
damit beizutragen, daß Hindernisse im Warenver-
kehr allmählich abgebaut werden. Für die deutsche 
Wirtschaft, die in ihrer überwältigenden Mehrheit 
jene selbstverständliche Sorgfalt bereits aufweist, 
die ihr das Gesetz für die Sicherheit ihrer Erzeug-
nisse vorschreibt, wird die Berufung auf dieses Ge-
setz eine Werbung im besten Sinne für die deut-
schen Erzeugnisse darstellen. 

Anlage 5 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Jahn vom 
12. Februar 1968 auf die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Dröscher (Drucksache V/2527 Frage 
15) : 

Sind der Bundesregierung die Praktiken der iranischen Regie-
rung bekannt, die von iranischen Staatsangehörigen für die in 
Nummer 2 des Schlußprotokolls zum deutschiranischen Nieder-
lassungsabkommen vorgeschriebene Genehmigung der iranischen 
Regierung zur Einbürgerung Abstandssummen zwischen 20- und 
40 000 DM pro Interessent verlangt? 

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, daß die 
iranische Regierung von iranischen Staatsangehö-
rigen derartige Abstandssummen für die Genehmi-
gung zur deutschen Einbürgerung verlangt. Die 
Bundesregierung hat aber Kenntnis davon, daß die 
iranische Regierung ihre Zustimmung zur Einbürge-
rung in Deutschland in manchen Fällen davon ab-
hängig gemacht hat, daß Studiendarlehen und an-
dere finanzielle Vergünstigungen von den irani-
schen Auslandsstudenten zurückgezahlt werden. 

Anlage 6 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Arndt 
vom 12. Februar 1968 auf die Mündlichen Anfragen 
des .Abgeordneten Dr. Besold (Drucksache V/2527 
Fragen 45, 46 und 47) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß in letzter Zeit in be-
sonderer Häufigkeit zum Teil völlig unbekannte ausländische 
Fonds Verkaufszentralen in  der  Bundesrepublik Deutschland 
eröffnen? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß gutgläubigem, anlege-
suchendem deutschen Publikum oft durch fragwürdige und lire-
führende Werbungsmethoden der in Frage 45 erwähnten Ver-
kaufszentralen mühsam verdientes Geld aus den Taschen 
gezogen wird, zumal das Publikum äußerst selten die Kennt-
nisse oder die Möglichkeit besitzt, die von den Verkaufsver-
tretern fälschlich gemachten Angaben nachzuprüfen, da die 
Zentralgeschäftsstellen solcher Anlagefonds sich irgendwo in der 
Welt befinden? 

Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung zu ergreifen, 
um die in Frage 46 aufgezeigten schädlichen Auswüchse zu be-
seitigen oder einzuschränken im Interesse des kapitalanlage-

suchenden Publikums, aber auch im Interesse angesehener und 
bekannter amerikanischer Fonds? 

Diese Tatsache ist der Bundesregierung bekannt. 
Am deutschen Markt sind zur Zeit 24 ausländische 
Investment-Gesellschaften ohne eine Staatsaufsicht 
tätig. Die Bundesregierung wird deshalb in nächster 
Zeit einen Gesetzentwurf über die Regelung des 
Vertriebs ausländischer Investment-Zertifikate vor-
legen. 

Dieses Gesetz wird Vorbedingungen für den Ver-
trieb ausländischer Investment-Zertifikate festlegen, 
eine umfangreiche Publizität verlangen und der 
Aufsichtsbehörde das Recht geben, gegen Miß-
bräuche in der Werbung einzuschreiten. Eine Prü-
fung der Bonität ausländischer Investment-Gesell-
schaften ist aber ebenso wie eine Überwachung der 
Geschäftsführung schlechthin undurchführbar. 

Anlage 7 

Schriftliche Antwort 

des Bundesminister Höcherl vom 14. Februar 1968 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Walter (Drucksache V/2527 Fragen 65, 66 und 67) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß als Folge der Mehr-
wertsteuer die bäuerlichen Betriebe in der Veredlung, insbe-
sondere in der Schweine- und Legehennenhaltung gegenüber 
den gewerblichen Betrieben mit 4 % benachteiligt und somit in 
ihrer Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigt werden? 

Ist die in Frage 65 aufgezeigte Entwicklung von der Bundes-
regierung vorausgesehen worden? 

ist die Bundesregierung bereit, Vorschläge zu einer Korrektur 
der in Frage 65 erwähnten Wettbewerbsverzerrung zu machen, 
um dadurch eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der 
bäuerlichen Veredelungsbetriebe zu erreichen? 

Die Bundesregierung war durch die Vereinheit-
lichung der umsatzsteuerlichen Vorschriften in der 
EWG gehalten, die Mehrwertsteuer in der Bundes-
republik einzuführen und sie so zu gestalten, daß 
sie den gemeinsamen Vorstellungen der EWG-Län-
der entsprach. Die Mehrwertsteuer hat im ganzen 
gesehen für die Landwirtschaft eine sachgerechte 
Lösung gefunden. Der Steuersatz beträgt nunmehr 
einheitlich 5 v. H. Der bisherige Unterschied zwi-
schen gewerblichen und landwirtschaftlichen Ver-
edelungsbetrieben ist beseitigt und alle Bereiche, 
die landwirtschaftliche Erzeugnisse produzieren, 
sind der gleichen Steuerbelastung unterworfen. Die 
bisherige umsatzsteuerliche Begünstigung der land-
wirtschaftlichen Veredelung ist weggefallen. 

Die Bundesrepublik hatte mit Rücksicht auf die 
Richtlinien zur Harmonisierung der Umsatzsteuer in 
der EWG nicht die Möglichkeit, die bisherige um-
satzsteuerliche Vergünstigung der landwirtschaft-
lichen Veredelung aufrechtzuerhalten. 

Die Bundesregierung wird im Rahmen der Bera-
tung der 3. Richtlinie zur Harmonisierung der Mehr-
wertsteuer in der EWG diesem Problem ihre Auf-
merksamkeit schenken. Entscheidend ist die Wett-
bewerbsgleichheit in der EWG. Das Problem des 
Schutzes der landwirtschaftlichen Veredelung, das 
Sie ansprechen, geht über die steuerliche Seite hin-
aus. Auch die bisherige umsatzsteuerliche Begünsti-
gung konnte die gewerbliche Veredelung nicht wirk-
sam beeinträchtigen. 
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Anlage 8 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Höcherl vom 12. Februar 1968 
auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dröscher (Drucksache V/2527 Frage 84) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die sich jetzt in verschiedenen 
Gebieten der Bundesrepublik Deutschland bildenden Erzeuger-
gemeinschaften, die nicht auf genossenschaftlicher Basis arbeiten, 
sondern als Verbund freier landwirtschaftlicher Unternehmen 
firmieren und in verschiedener Rechtsform bereits existieren, 
als landwirtschaftliche Erzeugergemeinschaften im Sinne der kom-
menden EWG-Verordnung und des vorgesehenen Marktstruktur-
gesetzes anzuerkennen? 

Der Verordnungsentwurf der EWG betreffend 
die landwirtschaftlichen Erzeugergemeinschaften 
und ihre Vereinigungen wie der Entwurf für ein 
Marktstrukturgesetz befinden sich zur Zeit in Be-
ratung. Der Verordnungsentwurf ist bisher nicht 
auf die Tagesordnung des Ministerrats gesetzt wor-
den. 

Der Entwurf für ein Marktstrukturgesetz wird 
zur Zeit im Ausschuß des Deutschen Bundestages 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten beraten. 

Nach dem Verordnungsentwurf der EWG und dem 
Entwurf für ein Marktstrukturgesetz wird die Aner-
kennung von Erzeugergemeinschaften von der Er-
füllung bestimmter Voraussetzungen abhängig ge-
macht. Nach Inkraftreten der EWG-Verordnung 
oder des Marktstrukturgesetzes wird die Bundes-
regierung bzw. werden die für die Anerkennung 
zuständigen Stellen der Länder prüfen, ob beste-
hende Erzeugergemeinschaften, die eine Anerken-
nung begehren, die Anerkennungsvoraussetzungen 
erfüllen und demzufolge anerkannt werden können. 

Die Anerkennung ist nicht ad die Voraussetzung 
gebunden, daß es sich bei der Erzeugergemeinschaft 
um eine Genossenschaft handelt. 

Anlage 9 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Adorno vom 
16. Februar 1968 auf die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Fritsch (Deggendorf) (Drucksache 
V/2527 Frage 100) : 

Werden Hubschraubereinsätze der Bundeswehr zur Rettung 
von Menschenleben, insbesonders aus Bergnot, den Geretteten 
in Rechnung gestellt? 

Die Durchführung von Rettungsaktionen zur Ret-
tung von Menschenleben gehört zwar nicht zu den 
der Bundeswehr gesetzlich übertragenen Aufgaben. 
Sie hat jedoch stets Hilfe geleistet, wenn die Lage 
es erforderte. 

Nach den mit dem Bundesrechnungshof und dem 
Bundesfinanzministerium abgestimmten Nothilfe-
richtlinien muß die Bundeswehr aus haushaltsrecht-
lichen Gründen jedoch für die ihr durch den Einsatz 
entstandenen Aufwendungen grundsätzlich Kosten-
ersatz fordern, wie dies in gleicher Weise z. B. bei 
Rettungsmaßnahmen des Roten Kreuzes, der Feuer-
wehr oder der Bergwacht geschieht. 

Allerdings wird in keinem Fall eine volle Kosten-
erstattung verlangt. Personalkosten für die am Ein-
satz beteiligten Soldaten werden von vornherein 
nicht geltend gemacht. Darüber hinaus kann von der 
Erstattung der Sachaufwendungen ganz oder teil-
weise abgesehen werden, sofern die Hilfsmaßnah-
men zu den speziellen Aufgabengebieten der einge-
setzten Truppe gehören und geeignet sind, die Aus-
bildung des Personals wesentlich zu fördern. Wenn 
das Ausbildungsinteresse der Bundeswehr an der 
Durchführung des Rettungsfluges klar überwiegt, 
wird von einer Kostenerstattung ganz abgesehen. 
Ist dieses Interesse nicht gegeben, so besteht nach 
den Vorschriften des Haushaltsrechts noch die Mög-
lichkeit, auf die geltend gemachte Kostenforderung 
zu verzichten. Dabei wird der Umfang des Verzichts 
von den besonderen Umständen des Einzelfalls, ins-
besondere der wirtschaftlichen Lage des Zahlungs-
pflichtigen, bestimmt. Soweit jedoch zahlungsfähige 
Kostenträger, wie z. B. Versicherungen, letztlich die 
Kosten der Rettungsmaßnahmen zu bezahlen haben, 
ist ein Verzicht auf die Forderung des Bundes haus-
haltsrechtlich nicht möglich. 

In der Regel werden demnach Hubschrauberein-
sätze der Bundeswehr zur Rettung von Menschen-
leben den Geretteten selbst nicht in Rechnung ge-
stellt. 

Dies gilt auch für Bergnotrettungsfälle. Im übrigen 
darf ich auf die Ausführung Bezug nehmen, die 
Herr Minister von Hassel in der 182. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am 13. 5. 1965 zu den in 
gleicher Sache gestellten Fragen des Abgeordneten 
Strohmayr gemacht hat. 

Anlage 10 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Lauritzen vom 13. Februar 
1968 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Geldner (Drucksache V/2527 Frage 147) : 

In welcher Form beabsichtigt die Bundesregierung, den Eigen-
tümern von Altbauten, die ihre Bereitschaft zur Modernisierung 
ihrer Wohnungen gezeigt haben, indem von ihnen nach zum 
Teil sehr schwieriger Vorarbeit Anträge auf zinsverbilligte 
Kapitalmarktmittel gestellt worden sind, die bisher nicht be-
friedigt werden konnten, doch noch zu hellen? 

Die Mittel des 2. Konjunkturprogramms der Bun-
desregierung sind verteilt, leider auch im Bereich 
meines Ressorts. Das bedeutet, daß die folgenden 
Haushalte im voraus mit jährlich 100 Mio DM an 
Zinszuschüssen belastet sind, und ich im Rahmen 
meines Haushaltsplanes weitere Mittel für die näch-
sten Jahre nicht aufbringen kann. 

Ich bemühe mich daher nachhaltig darum, die Mit-
tel noch für dieses Jahr aufzustocken. Das wird 
einen Betrag von etwa 15 Mio DM in jedem Jahr 
erforderlich machen, für 5 Jahre also insgesamt 
75 Mio DM. Ich stehe deshalb in Verbindung mit 
dem Herrn Bundesminister für Wirtschaft und dem 
Herrn Bundesminister der Finanzen, und hoffe, in 
einiger Zeit das Ergebnis mitteilen zu können. 
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Anlage 11 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs von Hase vom 16. Februar 1968 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Dr. Bayerl (Drucksache V/2564 Fragen 27, 28 und 29) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß nach Pressemeldungen 
eine Pioniereinheit der Bundeswehr im Jahre 1959 „zufällig" 

auf dein Gelände des ehemaligen Fort Haslang im Raume Ingol-
stadt, das der Münchner Architekt Maier vom Freistaat Bayern 
käuflich erworben hatte, geübt und das Gelände eingeebnet hat, 
obwohl in unmittelbarer Nähe annähernd gleichwertiges Übungs-
gelände, das dem Freistaat Bayern gehört, zur Verfügung stand? 

Warum wurden für die in Frage 27 aufgeführten Planierungs-
arbeiten auf dem Privatgrundstück des Architekten Maier keine 
Kosten erhoben? 

Trifft es zu — wie der Donaukurier in seiner Ausgabe vom 
27. Januar 1968 behauptet —, daß im Jahre 1959 die Bundes-
wehr im gleichen Raume 3 Millionen DM aufgewendet hat, um 
das Gelände des ehemaligen Fort Oberstimmen, auf dem heute 
die Kasernen des Geschwaders AG 51 Immelmann stehen, ein-
ebnen zu lassen? 

Die Beantwortung Ihrer Fragen auf Drucksache 
V/2564 Nr. 27-29 macht umfangreiche Ermittlungen 
erforderlich, die leider noch nicht abgeschlossen sind. 

Die Ermittlungen werden dadurch erschwert, daß 
sich die angesprochenen Vorgänge im Jahre 1959 er-
eignet haben und die Personen, die zur Aufklärung 
beitragen könnten, inzwischen versetzt oder pen-
sioniert und somit nur schwer erreichbar sind. So-
weit schriftliche Unterlagen geprüft werden müssen, 
befinden sich diese bei örtlichen militärischen und 
zivilen Dienststellen. 

Ich bitte Sie um Verständnis, wenn die Beantwor-
tung dadurch noch nicht erfolgen kann. Über das Er-
gebnis der Ermittlungen werde ich Sie unverzüglich 
unterrichten. 

Anlage 12 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs von Hase vom 15. Februar 1968 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Berlin (Drucksache V/2564 Fragen 30, 31 und 32) : 

Wie hoch sind die Kosten, die aus dem Verteidigungshaushalt 
für die Mitbenutzung des Truppenübungsgeländes Senne durch 
die im Standort Augustdorf der Bundeswehr sich befindlichen 
Truppeneinheiten an die zuständigen britischen Stellen gezahlt 
werden? 

Stehen die Kosten bei der Zuständigkeit der britischen Militär-
stellen für das Übungsgelände in einem vertretbaren Verhältnis 
zu der Nutzung im Hinblick auf Zeit und Flächen durch die 
Bundeswehr? 

Bei Verneinung der Frage 31: welche Möglichkeiten sieht die 
Bundesregierung, um mit Erfolg zu einem besseren Verhältnis 
zwischen Kostenaufwand und Nutzung zu kommen? 

Im Haushaltsjahr 1966 entstanden der Bundeswehr 
für die Benutzung des Truppenübungsplatzes Senne

-

lager  durch die im Standort Augustdorf stationierten 
Einheiten Kosten in Höhe von ca. 300 000,— DM. 
In dieser Höhe bewegt sich voraussichtlich auch die 
Ausgabe für 1967, die jedoch noch nicht abgerechnet 
ist. 

Im Rahmen der deutschen Vorrangzeiten können 
die Truppenteile des Standortes Augustdorf auf dem 
Platz üben. Darüber hinaus steht der Übungsplatz 
den Verbänden im Standort Augustdorf zeitweilig 
auch während der Prioritätszeiten anderer NATO- 
Partner zur Verfügung, soweit dies im Rahmen der 
Übungen der Alliierten möglich ist. Für diese zu-

sätzlichen Zeiten werden von den britischen Streit-
kräften keine Kosten gefordert. 

Die Kostengegenüberstellung zwischen dem Trup-
penübungsplatz Sennelager und dem einzigen nach 
Größe und Nutzungsmöglichkeit vergleichbaren 
Truppenübungsplatz Munster-Nord, der der Panzer-
brigade 9 als Standortübungsplatz dient, ergibt pro 
Mann und Tag an Kosten 

— für Truppenübungsplatz Sennelager 	9,96 DM 

für Truppenübungsplatz Munster-Nord 13,92 DM 

Unter der Berücksichtigung, daß bei beiden Stand-
orten kein Standortübungsplatz zur Verfügung steht 
und daher auf die Mitbenutzung der angrenzenden 
Truppenübungsplätze zurückgegriffen werden muß, 
stehen die Kosten für die Nutzung des Übungsplat-
zes Sennelager in einem durchaus vertretbaren Ver-
hältnis. 

Die Antwort zu Frage 3 erübrigt sich auf Grund 
der Antwort zu Frage 2. 

Anlage 13 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Lauritzen vom 16. Februar 
1968 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Wurbs (Drucksache V/2564 Frage 64) : 

Ist die Bundesregierung der Auflassung, daß es mit den 
Pflichten des Bundeswohnungsbauministers vereinbar ist, wenn 
er über sein Ministerium kostenlos den „Wegweiser durch die 
neuen Mietgesetze" verteilen läßt, in dem eine einseitige Inter-
essenwerbung betrieben wird? 

Ich darf hierzu auf meine Antwort auf die Frage 
Nr. 63 verweisen. Daraus ergibt sich, daß weder 
von einer Unvereinbarkeit mit den Pflichten des 
Bundeswohnungsbauministers noch von einseitiger 
Interessenwerbung die Rede sein kann. 

Anlage 14 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Lauritzen vom 16. Februar 
1968 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Friderichs (Drucksache V/2564 Frage 65) : 

Ist es üblich, daß Bundesministerien - - wie z. B. das Bun-
deswohnungsbauministerium mit der Broschüre „Neues Miet-
recht" des Deutschen Mieterbundes -- die Propagierung und 
Verteilung der Broschüre von Interessenverbänden übernehmen? 

Die Übung, in der Öffentlichkeitsarbeit des Bun-
desministeriums für Wohnungswesen und Städte-
bau mit Verbänden zusammenzuarbeiten, ist nicht 
neu. Dafür gibt es viele Beispiele. So wurde im 
März 1966 die Broschüre „Das Eigenheim in der 
Etage" in Zusammenarbeit mit den Organisationen 
der privaten Bausparkassen herausgegeben. 

Anfang letzten Jahres erschien die Broschüre 
„Eigener Herd ist Goldes wert" in Zusammenarbeit 
mit den Organisationen des Bausparwesens und der 
Sparkassen. 

Die Broschüre „Aus Alt mach Neu" zur Unter-
richtung über das 2. Konjunkturprogramm der Bun-
desregierung wurde ebenfalls in Zusammenarbeit 
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mit den Organisationen des Bausparwesens in einer 
Auflage von 50 000 Exemplaren aus Bundesmitteln 
angekauft und den interessierten Althausbesitzern 
auf Anforderung zugeschickt. 

Wie notwendig eine schnelle Unterrichtung der 
Öffentlichkeit über die neugefaßten mietrechtlichen 

Vorschriften ist, zeigt die Tatsache, daß seit dem 
Erscheinen der Broschüre täglich mehrere tausend 
Anforderungen beim Bundesministerium für Woh-
nungswesen und Städtebau eingehen. Dabei wird 
diese Broschüre in großer Zahl gerade von Haus-
und Grundbesitzerorganisationen bestellt. Auch 
insoweit darf ich Bezug nehmen auf meine Antwort 
zur Frage 64. 

Eine andere Informationsbroschüre über das Miet-
recht gibt es meines Wissens bisher nicht. 

Anlage 15 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Jahn vom 
12. Februar 1968 auf die Mündlichen Anfragen des 
Abgeordneten Dr. Giulini (Drucksache V/2564 Fra-
gen 66 und 67) : 

Weiß die Bundesregierung, daß allen Ausländern in Spanien 
also auch den Deutschen —, die dort einer gewerblichen 

Tätigkeit nachgehen, insbesondere sind hiervon Monteure, Ver-
kaufs- und Werbereisende betroffen, die Benutzung ihrer aus-
ländischen Wagen verboten ist? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun,  um den in Frage 66 
genannten Personenkreis zu schützen, der gegebenenfalls auch 
mit seiner geschäftlichen Tätigkeit eine Erholungsreise verbin-
det und jetzt mit einer Beschlagnahme seines Wartens und 
evntuellem Gerichtsverfahren rechnen muß? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß alle Aus-
länder, die in Spanien einer gewinnbringenden 
Tätigkeit nachgehen wollen, einen Kraftwagen vor-
läufig für sechs Monate zollfrei einführen dürfen, 
nachdem sie die Wohnerlaubnis beantragt haben. 
Nach Ablauf der Sechsmonatsfrist muß der Wagen 
endgültig zollpflichtig eingeführt werden. Bei Nicht-
beachtung der Einfuhrvorschriften wird der Wagen 
beschlagnahmt. 

Die Einfuhrbestimmungen gehen von dem Ge-
danken des Schutzes der einheimischen Automobil-
industrie aus. Sie können nicht als einseitige Be-
nachteiligung ausländischer Arbeitnehmer ange-
sehen werden. Die Bundesregierung hat keine Mög-
lichkeit, deutsche Staatsangehörige bei Verstößen 
gegen die spanischen Einfuhrbestimmungen vor der 
Beschlagnahme ihres Kraftwagens und einem Ge-
richtsverfahren zu schützen. 

Anlage 16 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Lücke vom 16. Februar 1968 
auf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 
Meermann (Drucksache V/2564 Frage 75) : 

An welche Maßnahmen hat der Bundesinnenminister bei sei-
ner Äußerung in Nr. 1/1968 der Constance gedacht: ,.Ich 
werde mich dafür einsetzen, daß vor allem in den Bundes-
ministerien mehr Frauen eingestellt und befördert werden"? 

Auf die mir von der Zeitschrift Constanze ge-
stellte Frage habe ich wörtlich ausgeführt:  

„Ich freue mich, daß der Anteil der Frauen im 
Dienst der Bundesbehörden ständig wächst; ich 
werde mich auch 1968 dafür einsetzen, daß vor 
allem bei den Bundesministerien Frauen ange-
stellt und entsprechend befördert werden." 

Die von „Constanze" vorgenommene Kürzung 
des Textes könnte zu der Annahme führen, daß ich 
mich erstmals 1968 um eine Vergrößerung des An-
teils der Frauen in den Bundesministerien bemühen 
wolle. Das ist jedoch nicht der Fall. Bereits in den 
vergangenen Jahren hat mein Haus die obersten 
Bundesbehörden gebeten, bei den Angaben über 
den Bedarf an Landesbeamten auch die Notwendig-
keit einer verstärkten Verwendung von weiblichen 
Beamten zu berücksichtigen. Außerdem nehme ich 
die Statistik über die „Beschäftigung von Frauen im 
öffentlichen Dienst" jeweils zum Anlaß, die obersten 
Bundesbehörden auf dieses Anliegen hinzuweisen. 
Die Personalhoheit jedes Ministers in seinem Ge-
schäftsbereich muß dabei naturgemäß beachtet wer-
den. Ich hatte daher daran gedacht, bei jeder Ge-
legenheit, die einen Anknüpfungspunkt bietet, an 
das Verständnis meiner Kollegen für Ihr Anliegen 
zu appellieren. 

Ich darf allerdings bemerken, daß mehrere Damen, 
die dem Hohen Hause angehören, mir durch die 
Vielzahl der Anfragen in der letzten Zeit zur Be-
schäftigung weiblicher Bediensteter einen großen 
Teil der Arbeit bereits abgenommen haben; denn 
nachdrücklicher kann man das Anliegen nicht ver-
treten als durch eine wiederholte Behandlung im 
Parlament. 

Anlage 17 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Lücke vom 16. Februar 1968 
auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Schmidt (Kempten) (Drucksache V/2564 Frage 76) : 

In welcher Form ist die Bundesregierung davon unterrichtet 
worden, daß die Stadt München im Hinblick auf die Olym-
pischen Spiele 1972 nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge 
schon jetzt etwa 200 Millionen DM mehr als ursprünglich ver-
anschlagt benötigen wird, wovon der Bund nach den bisherigen 
Vereinbarungen ein Drittel zu übernehmen hätte? 

Da Ihre o. a. Frage in der heutigen Fragestunde 
des Deutschen Bundestages aus Zeitmangel nicht 
mehr behandelt werden konnte, beantworte ich sie 
im Einvernehmen mit dem Herrn Bundesminister 
der Finanzen wie folgt: 

Bei Ihrer Frage gehen Sie von der Annahme aus, 
daß die Stadt München im Hinblick auf die Olympi-
schen Spiele 1972 etwa 200 Mio DM mehr benötigen 
wird. Um Mißverständnisse zu vermeiden, schicke 
ich voraus: 

Zum Bau und zur Finanzierung der Sportanlagen 
und der Einrichtungen, die für die Ausrichtung der 
Olympischen Spiele 1972 in München notwendig 
sind, haben die Bundesrepublik Deutschland, der 
Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München 
auf Grund eines Konsortialvertrages vom 10. Juli 
1967 die Olympia-Baugesellschaft mbH gegründet. 
Planung, Errichtung und Finanzierung der genann- 
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ten Anlagen und Einrichtungen fallen in die Zustän-
digkeit dieser Gesellschaft. 

Zur Sache selbst: 

Meldungen darüber, daß die Aufwendungen für 
die Olympischen Spiele 1972 um 200 Mio DM stei-
gen würden, sind der Bundesregierung zunächst nur 
aus der Presse bekanntgeworden. Mit Schreiben 
vom 6. Februar 1968 hat die Geschäftsführung der 
Olympia-Baugesellschaft jedoch — unter anderem 
aus Anlaß dieser Pressemeldungen — den Gesell-
schaftern eine Kostenvorausschau übersandt, in der 
erstmals die Ergebnisse des Architekten-Wettbe-
werbs ausgewertet sind. Der Architekten-Wettbe-
werb hat zu grundlegenden Änderungen wesent-
licher Teile der ursprünglichen Planungskonzeption 
geführt. Die Vorausschau zeigt, daß auf der Grund-
lage der Entwürfe verschiedener Preisträger die Ge-
samtsumme für die Bauobjekte und die Erschlie-
ßungsmaßnahmen nach dem heutigen Stand der Pla-
nungen zwischen 839 Mio DM und 864 Mio DM liegen 
wird. Im Vergleich zu den Schätzkosten von 520 
Mio DM, die nach den damaligen Kenntnissen er-
mittelt wurden und die Gegenstand des Konsortial-
vertrages sind, bewegt sich der Mehrbedarf somit 
in einer Größenordnung von 319 Mio DM bis 344 
Mio DM. Ich möchte aber ausdrücklich betonen, daß 
die Kostenvorausschau vom 6. Februar 1968 eine 
Anzahl von Positionen enthält, die ihrem Grunde 
und ihrer Höhe nach eingehender Prüfung bedürfen. 
Die Beschlußgremien der Olympia-Baugesellschaft 
werden Ende Februar/ Anfang März 1968 hierüber 
beraten. Erst diese Beratungen werden es ermög-
lichen, abschließende Zahlen zu nennen. 

Anlage 18 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Lücke vom 16. Februar 1968 auf 
die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten Ertl 
(Drucksache V/2564 Fragen 77 und 78) : 

Trifft es zu, daß die Kostenberechnungen für die Olympischen 
Spiele 1972 in München wesentlich höher ausfallen werden, als 
sie veranschlagt worden sind? 

In welcher Höhe werden voraussichtlich zusätzliche Koslee 
für die Olympischen Spiele entstehen? 

Da Ihre o. a. Frage in der heutigen Fragestunde 
des Deutschen Bundestages aus Zeitmangel nicht 
mehr behandelt werden konnte, beantworte ich sie 
im Einvernehmen mit dem Herrn Bundesminister 
der Finanzen wie folgt: 

Meldungen darüber, daß die Aufwendungen für 
die Olympischen Spiele 1972 um 200 Mio DM stei-
gen würden, sind der Bundesregierung zunächst nur 
aus der Presse bekanntgeworden. Mit Schreiben 
vom 6. Februar 1968 hat die Geschäftsführung der 
Olympia-Baugesellschaft jedoch — unter anderem 
aus Anlaß dieser Pressemeldungen -- den Gesell-
schaftern eine Kostenvorausschau übersandt, in der 
erstmals die Ergebnisse des Architekten-Wettbe-
werbs ausgewertet sind. Der Architekten-Wettbe-
werb hat zu grundlegenden Änderungen wesent-
licher Teile der ursprünglichen Planungskonzeption 
geführt. Die Vorausschau zeigt, daß auf der Grund-

lage der Entwürfe verschiedener Preisträger die 
Gesamtsumme für die Bauobjekte und die Erschlie-
ßungsmaßnahmen nach dem heutigen Stand der Pla-
nungen zwischen 839 Mio DM und 864 Mio DM liegen 
wird. Im Vergleich zu den Schätzkosten von 520 Mio 
DM, die nach den damaligen Kenntnissen ermittelt 
wurden und die Gegenstand des Konsortialvertrages 
sind, bewegt sich der Mehrbedarf somit in einer Grö-
ßenordnung von 319 Mio DM bis 344 Mio DM. Ich 
möchte aber ausdrücklich betonen, daß die Kosten-
vorausschau vom 6. Februar 1968 eine Anzahl von 
Positionen enthält, die ihrem Grunde und ihrer Höhe 
nach eingehender Prüfung bedürfen. Die Beschluß-
gremien der Olympia-Baugesellschaft werden Ende 
Februar/Anfang März 1968 hierüber beraten. Erst 
diese Beratungen werden es ermöglichen, abschlie-
ßende Zahlen zu nennen. 

Anlage 19 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Lücke vom 16. Februar 1968 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Niederalt (Drucksache V/2564 Fragen 79, 80 und 81) : 

Trifft es zu, daß die Bundesregierung Maßnahmen beabsichtigt, 
die zur Folge haben können, daß der Bundesgrenzschutz-Stand-
ort Nabburg aufgehoben oder geringer als bisher belegt wird? 

Wird die Bundesregierung bei allen den Bundesgrenzschutz 
betreffenden organisatorischen Planungen immer berücksichtigen, 
daß der Standort Nabburg entsprechend dem seinerzeitigen Be-
schluß des  Deutschen Bundestages ausdrücklich als grenzland-
tördernde Maßnahme begründet wurde und daß deshalb alle 
Planungen im Bereich des Bundesgrenzschutzes, soweit sie den 
Standort Nahburg berühren, auch heule noch dieser Zielsetzung 
gerecht werden müssen? 

Wird die Bundesregierung, sollten wirklich zwingende G ründe 
auch Veränderungen im Bereich des Standortes Nabburg er-
forderlich machen, alles tun, um die Wirtschaftskraft der Stadt 
Nabburg dadurch nicht zu beeinträchtigen? 

Es ist nicht beabsichtigt, den Grenzschutzstandort 
Nabburg aufzuheben. 

Es wird allerdings geprüft, ob nicht die Grenz-
schutzeinsatzabteilung in Nabburg durch die Grenz-
schutzausbildungsabteilung des Grenzschutzkom-
mandos Süd, die z. Z. verstreut in verschiedenen 
Standorten untergebracht ist, ersetzt werden kann. 
Bei Verwirklichung dieses Gedankens könnte u. U. 
auch noch eine Hundertschaft der bisherigen Einsatz-
abteilung in Nabburg verbleiben. Eine endgültige 
Entscheidung ist noch nicht getroffen. 

Die dargestellten Erwägungen würden sich erübri-
gen, wenn bis zum Jahre 1970 die erforderlichen 
Haushaltsmittel -- insbesondere Planstellen für 
eine weitere Grenzschutzabteilung, die in Schwar-
zenbek/ Holstein aufgestellt werden muß, im Haus-
halt bereitgestellt werden. 

Die Bundesregierung wird die von Ihnen aufge-
führten Gesichtspunkte selbstverständlich berück-
sichtigen. 

Die Bundesregierung wird im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Mittel und der Erfordernisse 
der Grenzsicherung alles tun, um die Wirtschafts-
kraft der Stadt Nabburg durch etwa notwendige 
Veränderungen im Bereich des Standortes Nabburg  
möglichst nicht zu beeinträchtigen. 
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Anlage 20 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Dr. Heinemann vom 16. Fe-
bruar 1968 auf die Mündlichen Anfragen des Abge-
ordneten Wörner (Drucksache V/2564 Fragen 82 und 
83) : 

beurteilt die Bundesregierung die in jüngster Zeit über-
hand nehmenden Verkaufsprakliken bestimmter Goßverkaufs-
stätten, die einzelne Waren als Lockvogel-Angebote ohne 
wirtschaftlich gerechtfertigten Grund weit unte r Einkaufspreis 
verschleudern, in ihren Auswirkung_ en auf den  Verbraucher 
und das mittelständische Gewerbe? 

1st die Bundesregierung bereit, eine Änderung des Gesetzes 
gegen den urilauteren Wettbewerb vorzubereiten, durch die 
solche in Frage 82 erwähnten Wettbewerbspraktiken unterbun-
den werden können? 

Unter Lockvogel-Angeboten ist die Werbung 
mit dem besonders niedrigen Preis einer Ware zu 
verstehen, die dem Werbenden entweder überhaupt 
nicht oder in einer im Verhältnis zur Nachfrage völ-
lig unzureichenden Menge zur Verfügung steht, um 
den Kunden dann zum Kauf einer teureren Ware zu 
veranlassen. Diese Werbung verstößt nach allge-
meiner Meinung und ständiger Rechtsprechung ge-
gen §§ 3 und 1 UWG. 

Soweit mit einer Preisunterbietung oder sogar 
Preisschleuderei der Zweck verfolgt wird, einen 
Mitbewerber vom Markt zu verdrängen, verstößt 
ein derartiges Verhalten nach ständiger Rechtspre-
chung gegen § 1 UWG. 

Soweit jedoch im einzelnen Fall nicht besondere 
Umstände die Preisunterbietung als wettbewerbs-
widrig erscheinen lassen, ist der Kaufmann in seiner 
Preisgestaltung nach geltendem Recht grundsätzlich 
frei. Auch der Verkauf unter Selbstkosten kann nach 
geltendem Recht nicht schlechthin als wettbewerbs-
widrig bezeichnet werden. 

Die Bundesregierung beabsichtigt zur Zeit nicht, 
einen Gesetzentwurf zur Regelung von sog. Lock-
vogel-Angeboten vorzulegen. Eine Regelung dieser 
Frage ist bereits in dem dem Hohen Hause vor-
liegenden Initiativentwurf des Gesetzes zur Ande-
rung des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb, der auch von Ihnen, Herr Abgeordneter, 
mitunterzeichnet ist, enthalten. Die Bundesregierung 
wird in den Ausschußberatungen zu dieser Frage im 
einzelnen Stellung nehmen. 

Anlage 21 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Dr. Heinemann vom 16. Fe-
bruar 1968 auf die Mündliche Anfrage der Abge-
ordneten Frau Dr. Diemer-Nicolaus (Drucksache 
V/2564 Frage 84) : 

Hält die Bundesregierung eine Reform des Straftilgungsge-
setzes für notwendig, weil die überldngen Tilgungsfristen eine 
Resozialisierung von Straffälligen erschweren? 

Die Bundesregierung bejaht die Frage. Sie kann 
darüber hinaus darauf hinweisen, daß sie schon seit 
langem einen entsprechenden Gesetzentwurf vor-
bereitet. Dieser Entwurf ist im Bundesministerium 
der Justiz fertiggestellt und wird zur Zeit mit den 
Landesjustizverwaltungen und den Bundesressorts  

beraten. Ich hoffe, den Entwurf noch in diesem Früh-
jahr dem Bundeskabinett vorlegen zu können. 

Der Entwurf enthält nicht nur eine wesentliche 
Verkürzung der Fristen für den Eintritt der be-
schränkten Auskunft aus dem Strafregister und der 
Tilgungsreife, sondern verstärkt auch die materiel-
len Rehabilitationswirkungen der Registervergünsti-
gungen; insbesondere soll das Recht eines Verurteil-
ten, die Auskunft über seine Bestrafungen zu ver-
weigern, mit dem Recht der Behörden auf Auskunft. 
aus dem Strafregister in Übereinstimmung gebracht 
werden. 

Anlage 22 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Dr. Heinemann vom 15. Fe-
bruar 1968 auf die Mündlichen Anfragen des Abge-
ordneten Dr. Hudak (Drucksache V/2564 Fragen 85 
und 86) : 

Teilt die Bundesregierung die Meinung, daß die vielen Presse-
interviews, wie auch der Artikel „Ich bin Millionär und Marxist" 
von Hannsheinz Porst im Spiegel (Ausgabe vom 5. Februar 
1968) den Tatbestand der Beeinflussung eines schwebenden 
Verfahrens durch die Massenmedien erfüllen? 

Ist die Gleichheit des Bürgers vor dem Gesetz nicht beein-
trächtigt, wenn in einem anstehenden Verfahren der eine Be-
schuldigte in Presse, Funk und Fernsehen die Möglichkeit hut 
zu seinem Fall das Wort zu nehmen, den anderen Beschuldigten 
aber diese Möglichkeit nicht gegeben ist? 

Bei dieser Frage ist wohl an den Begriff des „Con-
tempt of Court" im englischen Recht gedacht. Unser 
Recht kennt eine solche Regelung zur Zeit nicht. 
Ob es erforderlich ist, sie zu treffen, wird im Rah-
men der Großen Strafrechtsreform zu klären sein. 

Nach geltendem Recht kann sich jedermann, auch 
der Beschuldigte, in Wort und Schrift zu einem 
schwebenden Verfahren äußern. Es ist Sache der 
Presse, ob und inwieweit sie sich hierfür zur Ver-
fügung stellt. Selbstverständlich darf der Beschul-
digte durch Äußerungen zu seinem Verfahren nicht 
Beamtennötigung begehen oder beleidigen oder ver-
suchen, hierdurch Zeugen zu beeinflussen oder den 
Sachverhalt zu verdunkeln. 

Hannsheinz Porst hat bei seinen Interviews — 
soweit ersichtlich — diese Grenzen nicht überschrit-
ten. 

Die freiheitliche Demokratie bringt es mit sich, 
daß mancher Bürger bei der Wahrnehmung ihm 
zustehender Rechte eher Zugang zur Presse findet 
als ein anderer. Es liegt in der Natur der Sache, daß 
die Presse bei mehreren Beschuldigten dem einen 
mehr Interesse entgegenbringt als dem anderen. 
Dadurch wird das Prinzip der Gleichheit aller vor 
dem Gesetz nicht verletzt. 

Es versteht sich von selbst, daß ein Unter-
suchungsgefangener nicht so weitgehende Möglich-
keiten hat, das .  Interesse der Publikumsorgane auf 
sich zu ziehen, wie ein Beschuldigter, der sich auf 
freiem Fuß befindet. Hierbei handelt es sich um eine 
zwangsläufige, unvermeidbare Folge der Unter-
suchungshaft. 
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Anlage 23 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Dr. Heinemann vom 
16. Februar 1968 auf die Mündlichen Anfragen des 
Abgeordneten Dröscher (Drucksache V/2564 Fra-
gen 87 und 88) : 

Kann die Bundesregierung ihre in der schriftlichen Antwort 
auf eine Frage des Kollegen Schmitt-Vockenhausen am 27. April 
1966 geäußerte Ansicht, daß es „der Anwaltschaft zuzumuten 
ist, sich in Sozialsachen mit verhältnismäßig geringen Gebüh-
ren zu begnügen, weil die Rechtsuchenden regelmäßig den we-
nig begüterten Kreisen angehören" heute noch beibehalten, 
nachdem Erfahrungen der Praxis immer stärker beweisen, daß 
die Vertretung Rechtsuchender durch die Anwaltschaft wegen 
der geringen Gebühren nur in einem unbefriedigenden Umtang 
geschieht? 

Die Bundesregierung bleibt bei ihrer Antwort 
vom 27. April 1966. 

Bei Bejahung der Frage 87: ist diese Haltung verfassungs-
rechtlich frei von Bedenken, weil dadurch die Rechtsgleichheit 
vor dem Gesetz verletzt wird? 

Aus einer Gebührenregelung kann sich eine 
Rechtsungleichheit nicht ergeben. 

Anlage 24 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Katzer vom 15. Februar 1968 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Dr. Müller-Emmert (Drucksache zu V/2564 Fragen 
94, 95 und 96) : 

Hat die Bundesregierung einen Überblick über die Zahl der 
Unglücksfälle die sich durch unsachgemäße Handhabung von 

Feuerwerkskörpern jedes Jahr, vor allem an Karneval und 
Sylvester, ereignen? 

Gibt es bundes- oder landesrechtliche Vorschriften, die den 
Verkauf von Feuerwerkskörpern an Jugendliche unter 18 Jahren 
versagen? 

Hält es die Bundesregierung für sinnvoll, den Vertrieb von 
Feuerwerkskörpern gesetzlich auf bestimmte lach- und fach-
kundige Firmen, z. B. Geschäfte der Waffen-, Eisen- und Stahl-
warenbranche, zu beschränken? 

Die Zahl der Unglücksfälle beim Umgang mit 
Feuerwerkskörpern wird von den Ländern, die für 
die Durchführung der Vorschriften über den Verkehr 
mit pyrotechnischen Gegenständen zuständig sind, 
im allgemeinen statistisch nicht erfaßt, da es sich 
überwiegend um nichtanzeigepflichtige Unfälle von 
Privatpersonen handelt. Der Bundesregierung liegen 
jedoch Zahlen aus dem Land Berlin vor. Dort ereig-
neten sich im Jahre 1965 insgesamt 225, im Jahre 
1966 250 derartige Unfälle. 1965 mußten 24 Ver-
letzte, 1966 11 Verletzte in Krankenhäuser einge-
liefert werden. 

Der Verkehr mit pyrotechnischen Gegenständen 
ist durch nahezu Bleichlautende Gesetze und Ver-
ordnungen der Länder aus den Jahren 1952 bis 1958 
geregelt. Danach dürfen pyrotechnische Gegen-
stände mit Ausnahme von solchen der Klasse I 
(z. B. Feuerwerkspielwaren, Zündblättchen, Zünd-
bänder) nur an Personen über 18 Jahre abgegeben 
werden. Bei den pyrotechnischen Gegenständen der 
Klasse I handelt es sich um relativ harmlose Ge-
genstände, die auch in der Hand von Jugendlichen 
nicht zu einer Gefährdung führen. 

Nach der Mehrzahl der geltenden landesrecht-
lichen Vorschriften ist der Vertrieb von pyrotech-

nischen Gegenständen der Klassen I, II und IV den 
zuständigen Behörden vorher schriftlich anzuzeigen. 
Für pyrotechnische Gegenstände der Klasse III 
(Gartenfeuerwerke) gelten schärfere Bestimmungen. 
Die Behörde kann den Vertrieb untersagen, wenn 
sich Tatsachen ergeben, aus denen die Unzuverläs-
sigkeit des Gewerbetreibenden für diese Tätigkeit 
hervorgeht. In den Ländervorschriften ist nicht be-
stimmt, daß derjenige, der diese pyrotechnischen 
Gegenstände vertreibt, hierzu einer Erlaubnis be-
darf oder seine Fachkunde nachweisen muß. 

Im Gegensatz hierzu ist im Entwurf eines Geset-
zes über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoff-
gesetz), das dem Deutschen Bundestag zur Verab-
schiedung vorliegt (BT-Drucksache V/1268), vor-
gesehen, daß derjenige, der solche Stoffe vertreibt, 
einer Erlaubnis bedarf und die erforderliche Fach-
kunde besitzen muß. Die von ihm beschäftigten 
verantwortlichen Personen müssen einen Befähi-
gungsschein besitzen. Allerdings ist im Gesetzent-
wurf vorgesehen, daß von diesen Vorschriften durch 
Rechtsverordnung Ausnahmen zugelassen werden 
können. In welchem Ausmaß Ausnahmen in Frage 
kommen, wird z. Z. geprüft. 

Anlage 25 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Dr. Heinemann vom 
16. Februar 1968 auf die Mündlichen Anfragen des 
Abgeordneten Liehr (Drucksache zu V/2564 Fragen 
99, 100 und 101) : 

Ist die Bundesregierung bereit, der von der illustrierten 
Zeitschrift praline erhobenen und von mehr als 400 000 Bür-
gern in Schriftform unterstützten Forderung zu entsprechen, 
unsere Kinder wirksamer vor Triehverbrechern zu schützen? 

Ist die Bundesregierungg bereit, den § 112 Abs. 3 der Straf-
prozeßordnung dahin gehend zu ändern, daß Kindesschänder 
vor der Aburteilung in Untersuchungshaft gehalten und unter 
keinen Umständen auf freien Fuß gesetzt werden? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die neue Straf-
rechtsreform die Unantastbarkeit des Kindes vor die Unver-
sehrtheit des Triebverbrechers stellen muß? 

Der Bekämpfung der Triebverbrechen an Kindern 
gilt ständig die besondere Aufmerksamkeit der Bun-
desregierung. Sie brauchte nicht erst durch die 
Aktion einer Illustrierten auf dieses Thema hinge-
lenkt zu werden. Mein Herr Amtsvorgänger und ich 
haben dem Hohen Hause mehrfach die Auffassung 
des Bundesministeriums der Justiz darlegen dürfen, 
wie die Kinder wirksamer vor Triebverbrechern 
geschützt werden können. Ich verweise auf die 
Antworten vom 24. November 1965, vom 28. Juli 
und 8. September 1967, schließlich vor allem auf die 
erst kürzlich erfolgte Antwort vom 13. November 
1967 in der Drucksache V/2274. Auch der „praline" 
habe ich ausführlich geantwortet; diese hat jedoch 
entgegen ihrer schriftlichen Zusage meinen Brief 
nur gekürzt veröffentlicht. 

Auch die 35. Justizministerkonferenz vom 16. bis 
19. Oktober 1967 in Köln hat sich eingehend mit 
dieser Problematik befaßt. Ergänzend ist hinzuzu-
fügen, daß ich selbst am 29. November 1967 alle 

am Kinderschutz interessierten Verbände zu einer 
Besprechung nach Bonn eingeladen habe, die weit- 
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gehende Übereinstimmung darin ergeben hat, daß  

vor allem Gewicht auf Maßnahmen vorbeugender  
Art zu legen sein wird.  

Die Bundesregierung ist nicht in der Lage, die  
Strafprozeßordnung zu ändern. Was ihre Auffas-
sung zu der Frage angeht, so möchte ich, um Wie-
derholungen zu vermeiden, auf die ausführliche  

Antwort auf die Bleichlautende Frage des Abge-
ordneten Edelhard Rock vom 3. August 1967 ver-
weisen. Auch die erwähnte 35. Justizministerkon-
ferenz hat nach eingehenden Vorarbeiten eine  

Änderung des § 112 Abs. 3 StPO nicht zu befürwor-
ten vermocht.  

Der Schutz des Kindes ist für die Bundesregierung  

cl ie oberste Richtschnur.  

Anlage 26  

Schriftliche Antwort  

des Bundesministers Dr. Dr. Heinemann vom 16. Fe-
bruar 1968 auf die Mündliche Anfrage der Abge-
ordneten Frau Freyh (Drucksache zu V/2564 Frage  
102):  

Sind die Vorschriften aus der am 1. Januar 1968 in Kraft 
getretenen neuen Fassung der Sozialklausel nach § 556 a BGB 
auch anwendbar auf vor diesem Zeitpunkt ausgesprochene Küna-
gungen, die nach dem 1, Januar 1968 wirksam werden sollen? 

Die sogenannte Sozialklausel ist neben anderen 
Vorschriften des sozialen Mietrechts durch das vom 
Bundestag am 6. Dezember 1967 beschlossene Dritte 
Gesetz zur Änderung mietrechtlicher Vorschriften 
vom 21. Dezember 1967 geändert worden. Diese 
Änderungen sind in den „weißen Kreisen" nach Ar-
tikel IV § 4 Abs. 2 dieses Gesetzes bereits am 
1. Januar 1968 in Kraft getreten. In Artikel IV § 1 
des Gesetzes wird ausdrücklich bestimmt, daß in den 
„weißen Kreisen" das neue Recht auch auf beste-
hende Mietverhältnisse anzuwenden ist. Für die 
heim Inkrafttreten des Gesetzes anhängigen Miet-
prozesse ist in der Übergangsvorschrift des Arti-
kels IV § 2 Nr. 1 bestimmt, daß die Widerspruchs-
frist nicht abläuft, bevor der Mieter erneut zur 
Hauptsache verhandelt hat. Es wird in der Über-
gangszeit Fälle geben, bei denen es zweifelhaft 
sein kann, ob sie nach dem Wortlaut des Gesetzes 
eindeutig geregelt sind. Die Auslegung der Vor-
schriften muß dann den Gerichten überlassen blei-
ben. 

Anlage 27  

Schriftliche Antwort  

des Parlamentarischen Staatssekretärs Leicht vom 
15. Februar 1968 auf die Mündlichen Anfragen des 
Abgeordneten Dr. Rinderspacher (Drucksache zu 
V/2564 Fragen 103, 104 und 105) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die wirtschaftlichen Konse-
quenzen und die Substitutionsgefahr, die sich z. B. für Wein-
brennereien, Spirituosenhersteller, Wein- und Schaumwein-
kellereien sowie die Likörindustrie ergeben, falls neue alkohol-
schwache Mischgetränke (ohne Unterschied der Alkoholgradig-
keit) zugelassen werden sollen?  

Ist der Bundesregierung bekannt, daß sich alle in Frage 103  

erwähnten einschlägigen Berufsverbände einhellig gegen eine  

beabsichtigte ministerielle Ausnahmeregelung gemäß § 100 des  

Branntweinmonopolgesetzes wenden, weil sie die wirtschalt-
lichen Folgerungen für z. Z. unabsehbar halten?  

Hält es die Bundesregierung nicht für angebracht, eine wirt-
schaftlich, lebensmittelrechtlich und gesundheitspolitisch so weit-
gehende — in Frage 104 erwähnte — Entscheidung nach gründ-
licher Beratung des Komplexes durch Gesetz statt durch mini-
sterielle Verordnung regeln zu lassen?  

Im Bundesfinanzministerium wird z. Z. eine Ver-
ordnung vorbereitet, mit der zugelassen werden soll, 
daß einige Spirituosen, gemischt mit Mineralwäs-
sern, in den Verkehr gebracht werden dürfen. Der 
Verordnungsentwurf wird z. Z. noch innerhalb der 
Bundesregierung abgestimmt. Solange diese Abstim-
mung noch nicht abgeschlossen ist, kann die Bundes-
regierung die ihr gestellten Fragen nicht beantwor-
ten. 

Anlage 28  

Schriftliche Antwort  

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Arndt 
vom 15. Februar 1968 auf die Mündliche Anfrage 
des Abgeordneten Opitz (Drucksache zu V/2564 
Frage 106) : 

Warum wird für rumänisches Granit keine Einfuhrlizenz für 
ein im bayerischen Wald  beheimatetes Unternehmen erteilt, 
obwohl Bedarf vorliegt und aus der eigenen Produktion der 
Bundesrepublik Deutschland nicht gedeckt werden kann? 

Ein Kontingent für rumänische Graniterzeugnisse  
kann nur dann eröffnet werden, wenn hierdurch  

keine Schädigung der bayerischen Granitindustrie  

zu erwarten ist. Für den Herbst 1967 traf dies lei-
der zu. Inzwischen (4. Quartal 1967) hat sich die  
Lage der bayerischen Granitindustrie auf Grund  
der konjunkturfördernden Maßnahmen der Bundes-
regierung gebessert. Die Produktion wurde voll  

abgesetzt; zum Teil konnten sogar Lagerbestände  

abgebaut werden. Die zuständigen Ressorts der  

Bundesregierung bemühen sich daher im Zusam-
menwirken mit der bayerischen Landesregierung  

um eine baldige und strukturgerechte Erfüllung  

der rumänischen Wünsche auf Ausgleichslieferun-
gen.  

Anlage 29  

Schriftliche Antwort  

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Arndt  

vom 15. Februar 1968 auf die Mündlichen Anfragen  

des Abgeordneten Schmidhuber (Drucksache zu  
V/2564 Fragen 107, 108 und 109) :  

Wie hoth waren die Haldenbestände des deutschen Stein-
kohlenbergbaus am 31. Januar 1966, am 31. Januar 1967 und  

am 31. Januar 1968?  

Wie viele Feierschichten wurden in den Jahren 1966 und 1967  
verfahren?  

Wie hoch waren die Aufwendungen des Bundes für die Finan-
zierung der Feierschichten in den Jahren 1966 und 1967?  

Die Haldenbestände an Steinkohle und Steinkoh-
lenkoks in der Bundesrepublik betrugen: 

Am 31. 1. 1966 bei den Zechen 15,5 Mio t, zuzüg-
lich 1,3 Mio t bei der Notgemeinschaft Deutscher 
Kohlenbergbau, 

am 31. 1. 1967 bei den Zechen 20,9 Mio t, zuzüglich 
4 Mio t bei der Notgemeinschaft und 
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am 31. 1. 1968 bei den Zechen 16,8 Mio t, zuzüglich 
4 Mio t bei der Notgemeinschaft. 

Die Zahl der Feierschichten betrug im Steinkohlen-
bergbau der  Bundesrepublik 

1966 1 142 858 

1967 2 373 502 

Im Jahre 1966 sind vom Bund keine Mittel zur 
Finanzierung von Feierschichten aufgewandt wor-
den. Im Jahr 1967 wurde vom Bund sowie den Län-
dern Nordrhein-Westfalen und Saarland ein Härte-
ausgleich für Feierschichten gewährt, für den der 
Bund zwei Drittel der Mittel, das sind 37,2 Mio DM, 
aufgebracht hat. 

Im Jahr 1966 hat das Land Nordrhein-Westfalen 
allein einen Härteausgleich gewährt. 

Anlage 30 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Höcherl vom 16. Februar 1968 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Strohmayr (Drucksache zu V/2564 Fragen 110 und 
111): 

Treffen die von belgischen Behörden geäußerten Befürchtungen 
zu, wonach mit künstlichem Fett „gestreckte" Butter auch auf den 
deutschen Markt gekommen sein soll? 

Was vermag die Bundesregierung zu tun, um die Einfuhr von 
qualitativ schlechter oder gar verfälschter Butter zu verhindern? 

Von Einfuhren solcher Butter nach Deutschland ist 
nichts bekannt. Der Butterpreis in Belgien ist höher 
als der deutsche, so daß belgische Exporteure nur 
dann auf dem deutschen Markt konkurrenzfähig 
sind, wenn sie eine entsprechende Erstattung er-
halten. Da Belgien jedoch keine Erstattungen zahlt, 
ist ein Export von Butter in die BRD geschäftlich 
uninteressant. Diese Tatsache wird auch durch die 
amtliche Warenstatistik bestätigt. Während des 
ganzen vergangenen Jahres sind lediglich 300 kg 
Butter aus Belgien in die BRD eingeführt worden. 
Diese Butter hat bei den üblichen Kontrollen zu 
keiner Beschwerde Anlaß gegeben. 

Die Bundesregierung hat von Art. 2 Abs. 6 der 
VO Nr. 13/64/ EWG des Rates Gebrauch gemacht 
und bis zum Inkrafttreten der gemeinsamen Milch-
marktordnung die Einfuhr von Butter untersagt, die 
nicht den deutschen Anforderungen an Markenbut-
ter entspricht. Jede Buttereinfuhr wird an der 
Grenze unter Mitwirkung von Prüfern der Einfuhr- 
und Vorratsstelle — Fette — auf die Markenbutter

-

eigenschaft kontrolliert. 

Vor etwa 14 Tagen wurde in Belgien eine Butter-
verfälschung aufgedeckt. Der Butter waren pflanz-
liche Fette beigemengt worden. Der Name der Firma 
war auch der EWG-Kommission in Brüssel nicht be-
kannt. 

Solche Fälschungen sind nur durch eine gaschro-
matographische Prüfung festzustellen. Prüfungen 
dieser Art sind nur beim Export deutscher Butter 
nach Italien üblich. 

Anlage 31 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Höcherl vom 16. Februar 1968 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Logemann (Drucksache zu V/2564 Fragen 112, 113 
und 114): 

Wird der Tiefstand der Erzeugerpreise für Schweine die Bun-
desregierung Deutschland zu Entlastungsmaßnahmen auf den 
Schweinemärkten veranlassen? 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, um ein 
weiteres Absinken der Marktnotierungen bei Schweinen zu 
verhindern? 

Ist die Bundesregierung bereit, dem Beispiel Frankreichs ZU 
folgen, Interventionen im Sinne der EWG-Schweinefleischmarkt-
ordnungen auch für die Bundesrepublik Deutschland einzuleiten? 

Die Lage auf dem Schweinemarkt ist auf meine 
Veranlassung am 7. und 8. ds. Mts. mit allen betei-
ligten Wirtschaftspartnern — vom Erzeuger bis zum 
Verbraucher — eingehend beraten worden. Alle 
Beteiligten waren sich darüber einig, daß zur Ent-
lastung des Schweinemarktes, der durch die unge-
wöhnlich große Steigerung der Produktion so stark 
gestört ist, in erster Linie eine Verbrauchssteigerung 
angestrebt werden muß. Dazu ist eine Absatzwer-
bung auf breiter Basis und eine laufende Aufklä-
rung der Verbraucher über die günstigsten Einkaufs-
möglichkeiten bei Schweinefleisch vereinbart wor-
den. 

Interventionskäufe sind nach der EWG-MO für 
Schweinefleisch nur auf Gemeinschaftsebene und nur 
dann möglich, wenn der Durchschnitt der Referenz-
preise in den EWG-Ländern unter den Grundpreis 
gefallen ist. Der Grundpreis beträgt zur Zeit 294,-
DM/ 100 kg geschlachtete Schweine, was einem 
Lebendgewichtspreis von 226,— DM/ 100 kg ent-
spricht. Im Durchschnitt des Monats Januar 1968 
lag der Referenzpreis für geschlachtete Schweine so-
wohl in der BRD (12 Märkte NRW) als auch im 
Durchschnitt der EWG noch um rd. 20,— DM/ 100 kg 
über dem Grundpreis. 

Im Rahmen der normalen Wälzung der staatlichen 
Vorräte wird die EVSt in den Monaten Februar—
Mai ds. Js. laufend Schweine (etwa 4000-5000 Stück 
pro Woche) kaufen. Außerdem sind die Bezüge an 
Schlachtschweinen im Rahmen des Interzonenhan-
dels bereits stark eingeschränkt worden (von rd. 
10 000 Stück wöchentlich im Dezember 1967 auf 
rd. 5000 Stück ab Febr. ds. Js.). Eine weitere Kürzung 
bleibt vorbehalten. Jede Möglichkeit der Ausfuhr 
von Fleisch und Fleischerzeugnissen in Mitgliedstaa-
ten und Drittländern muß stärker als bisher aus-
genutzt werden, falls notwendig, mit Hilfe von 
zusätzlichen Erstattungen, die in Brüssel zu beschlie-
ßen wären. 

Frankreich hatte bis zum 31. Dezember 1967 zwar 
eine Ermächtigung für besondere Interventionen, 
hat aber davon keinen Gebrauch gemacht. Z. Z. sind 
regionale Interventionen in keinem EWG-Land mehr 
möglich, weil die bis zum 31. Dezember 1967 gül-
tige Übergangsregelung (Art. 31 der Schweinefleisch

-

MO) vom Rat nicht verlängert worden ist. 
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Anlage 32 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Höcherl vom 15. Februar 1968 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Reichmann (Drucksache zu V/2564 Fragen 115, 116 
und 117) : 

Ist zutreffend, daß die Bundesregierung bzw. die EWG Maß-
nahmen beabsichtigt, die zur Senkung der Milcherzeugerpreise 
der deutschen Landwirtschaft führen würden? 

Welcher Mindererlös würde für die deutsche Landwirtschaft 
durch die Senkung des Milcherzeugerpreises um einen Pfennig 
je Liter im Jahr verursacht? 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß der deutschen 
Landwirtschaft noch mehr Einkommensverluste aufgebürdet wer-
den können? 

Die Bundesregierung beabsichtigt keine Senkung 
des Milcherzeugerpreises. Die Frage ist vielmehr, 
ob sie dazu gezwungen wird, weil die laufend stei-
gende Erzeugung und der stagnierende Verbrauch 
alle anderen Maßnahmen wirkungslos machen. 

Im Jahre 1967 wurden in der BRD 17,6 Mrd. i 
Milch an die Molkereien abgeliefert. Bei einer Sen-
kung des Milcherzeugerpreises um 1,0 Pf/ 1 würde 
der Mindererlös 176 Mill. DM betragen. 

Die Bundesregierung war noch nie der Auf-
fassung, daß der Landwirtschaft Einkommensver-
luste aufgebürdet werden. Sie hat sich aber dort, wo 
das unvermeidlich war, wie zum Beispiel bei Ge-
treide für die Bundesrepublik, Italien und Luxem-
burg sowie bei Milch für Belgien, um einen unmit-
telbaren oder mittelbaren Ausgleich bemüht. 

Anlage 33 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Höcherl vom 16. Februar 1968 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Wächter (Drucksache zu V/2564 Fragen 118, 119 und 
120) : 

Womit begründet die Bundesregierung bei der katastrophalen 
Lage auf dem deutschen Schweinemarkt die Notwendigkeit, daß 
im Monat Januar d. J. wöchentlich 10 000 Schweine aus der 
sowjetisch besetzten Zone eingeführt wurden und diese Importe 
z. Z.  noch immerhin bei 5000 Schweinen pro Woche liegen? 

Ist sichergestellt, daß es sich bei den in Frage 118 angege-
benen Schweinen um Tiere handelt, die in der sowjetisch be-
setzten Zone geboren und gemästet wurden? 

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung für die nächste 
Zeit vorgesehen, um diese Einfuhren mit dem augenblicklichen 
Stand der Eigenerzeugung abzustimmen? 

In den ersten 6 Wochen des Jahres 1968 sind 
im innerdeutschen Handel 29 900 geschlachtete 
Schweine und 4400 lebende Schweine bezogen wor-
den, das sind im Wochendurchschnitt rd. 5750 Stück. 
Eine Wochenmenge von 10 000 Stück wurde auch 
nicht annähernd erreicht. Z. Z. beträgt die Wochen-
quote 4000 geschlachtete Schweine + 1000 lebende 
Schweine. 

Die Bezüge finden im Rahmen des Interzonen-
handels-Abkommens, das jährlich für 45 Mill. VE 
Schweinefleischbezüge vorsieht, statt. Ein Abgehen 
von dem Abkommen würde dem innerdeutschen 
Handel insgesamt gesehen erheblichen Schaden zu-
führen. 

Nach den Abkommensbestimmungen dürfen im 
innerdeutschen Handel nur Waren, die in den bei-

den Gebieten „gewonnen' oder hergestellt" sind, 
geliefert werden. Geschäfte mit Waren ausländi-
schen Ursprungs werden besonders vereinbart. 
Eine solche Vereinbarung liegt hier nicht vor. Es 
besteht kein Anlaß anzunehmen, daß diese Rege-
lung umgangen wird, zumal allgemein bekannt ist, 
daß die SBZ seit langem Uberschußgebiet für 
Schweinefleisch ist. 

Die Bundesregierung ist ständig bemüht, das 
richtige Maß für die Bezüge unter Berücksichtigung 
der Gesamtsituation des innerdeutschen Handels 
und der eigenen Marktlage im Sonderfall zu finden. 
Sie behält sich vor, die Frage einer weiteren Be-
schränkung der Wochenquote bei Schweinefleisch-
bezügen zu prüfen. 

Anlage 34 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs von Hase vom 16. Februar 1968 
auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. 
Müller (München) (Drucksache zu V/2564 Frage 122) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die zunehmende vormili-
tärische Ausbildung der jungen Generation im anderen Teil 
Deutschlands? 

Seit 1952 betreibt die SED in Mitteldeutschland, 
gestützt auf ihre Massenorganisationen, in zuneh-
mendem Maße eine vormilitärische Ausbildung der 
Jugendlichen. 

Hauptträger der vormilitärischen Ausbildung der 
Jugendlichen beiderlei Geschlechts vom 14. bis 25. 
Lebensjahr ist neben der FDJ die Gesellschaft für 
Sport und Technik (GST), die durch Regierungsver-
ordnung als Körperschaft des öffentlichen Rechts ge-
gründet worden ist. 

Die Ausbildung wird vom Ministerium für Natio-
nale Verteidigung geleitet. Aktive Offiziere und 
Unteroffiziere der Nationalen Volksarmee sind 
neben Reservisten mit der Durchführung und Über-
wachung der Ausbildung betraut. Nach 80 Stunden 
allgemeiner militärischer Ausbildung erfolgt eine 
Aufgliederung in verschiedene Ausbildungszweige, 
die wie folgt bezeichnet werden: 

-- Schieß- und Geländesport, 

— Flugsport (Segel- und Motorflug, Fallschirmsprin-
gen), 

— Auto- und Motorradsport, 

— Seesport (Navigation, Fernmeldewesen, Tauchen 
usw.), 

— Nachrichtensport (Funk- und Fernsprechausbil-
dung) . 

Obwohl nach außen der Anschein der Freiwillig-
keit einer Mitgliedschaft teilweise gewahrt wird, 
ist praktisch jeder Jugendliche gezwungen, in 
einer Massenorganisation tätig zu sein, da sein be-
rufliches Fortkommen davon abhängt. Es ist aller-
dings bekannt, daß die Jugendlichen vielfach Wege 
suchen und finden, diesem Zwang zu entgehen, und 
deshalb der Erfolg den Erwartungen der SED nicht 
entspricht. 
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Dennoch sind GST und FDJ als Hilfsorganisationen 
der Streitkräfte wertvoll und geeignet, die Grund-
ausbildung der NVA zu verkürzen und bereits Vor-
aussetzungen für die militärische Spezialausbildung 
zu schaffen. 

Die seit 1952 ständig verstärkte vormilitärische 
Ausbildung der Jugend ist aber nicht nur als eine 
Maßnahme zu werten, das allgemeine Wehrpotential 
in Mitteldeutschland zu steigern, sondern auch als 
Versuch einer ideologischen Beeinflussung anzu-
sehen. 

Anlage 35 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 16. Februar 1968 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Porsch (Drucksache zu V/2564 Fragen 124 und 125) : 

Ist die Anordnung, daß selbst auf Umsteigebahnhöfen im Be-
reich der Bundesbahndirektion Regensburg in den Monaten 
Dezember und Januar die Warteräume erstmalig nicht geheizt 
wurden, auf eine Anregung der Hauptverwaltung der Deutschen 
Bundesbahn im Einvernehmen mit dem zuständigen Bundesmini-
sterium erfolgt? 

Wie hoch werden die durch solche in Frage 124 erwähnten 
Anordnungen erfolgten Einsparungen für den ganzen Bundes-
bereich geschätzt? 

Herr Kollege, ich beantworte Ihre erste Frage mit 
Nein. Nach Mitteilung der Deutschen Bundesbahn 
hat die Bundesbahndirektion Regensburg in eigener 
Zuständigkeit eine solche Einsparungsanordnung für 
die Heizperiode 1966/67 getroffen. Diese Verfügung 
ist im Januar 1968 wieder aufgehoben worden. 

Da diese Anordnung nur für einen begrenzten Be-
reich gegeben worden war, können daraus keine 
Rückschlüsse auf Einsparungen im Bundesbereich ge-
zogen werden. 

Anlage 36 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 16. Februar 1968 
auf die Mündlichen Anfragen der Abgeordneten 
Frau Schroeder (Detmold) (Drucksache zu V/2564 
Fragen 126, 127 und 128) : 

Aus welchen Gründen wird die Fahrpreisermäßigung für kin-
derreiche Familien nur auf Zügen der Deutschen Bundesbahn 
nicht aber auf Bundesbahnbussen gewährt? 

Sieht die Bundesregierung in der in Frage 126 aufgezeigten 
Regelung nicht eine Benachteiligung kinderreicher Familien in 
den Gebieten, in denen Bahnlinien durch Busse ersetzt sind? 

Ist die Bundesregierung bereit, bei dem zunehmenden Ersatz 
von Bahnlinien durch Busse eine Änderung der in Frage 126 
erwähnten Bestimmungen zu überprüfen? 

Die Fahrpreisermäßigung, die Familien mit we-
nigstens drei unversorgten Kindern bis zu 25 Jahren 

gewährt wird, soll die Ausführung von Langstrek-
kenreisen (vorwiegend während der Ferien) erleich-
tern. Im Bahnbusverkehr werden durchweg nur kür-
zere Fahrten ausgeführt, so daß die Fahrpreisver-
günstigung hier nicht diese Zweckbestimmung er-
füllen kann. 

Die aus den dargelegten Gründen möglicherweise 
entstehende geringfügige Benachteiligung kinder-
reicher Familien kann nach Ansicht der Bundesre-

gierung im Interesse einer Beibehaltung anderer 
Tarifvergünstigungen und Erhaltung der Wirtschaft-
lichkeit im Bahnbusverkehr hingenommen werden. 

Eine Überprüfung der Bestimmungen hält die 
Bundesregierung nicht für erforderlich. Im übrigen 
würde eine entsprechende Auflage an die Deutsche 
Bundesbahn nach § 28 a Bundesbahngesetz den 
Haushaltsplan des Bundes belasten. 

Anlage 37 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 16. Februar 1968 
auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Rainer (Drucksache zu V/2564 Frage 129) : 

Ist die Bundesregierung bereit, § 5 der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung dahin zu ändern, daß mit einer Fahr-
erlaubnis der Klasse IV Kraftfahrzeuge mit einer durch die 
Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 
30 km/st statt bisher 20 km/st geführt werden können? 

Eine Erhöhung der durch die Bauart bestimmten 
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h 
für Kraftfahrzeuge der Fahrerlaubnisklasse IV ist 
nicht auf 30 km/h, sondern nur auf 25 km/h vorge-
sehen. Diese Geschwindigkeitsgrenze entspricht dem 
Entwurf der EWG-Kommission „Vorschlag einer 
Richtlinie des Rates für die Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über landwirt-
schaftliche Zugmaschinen auf Rädern" (BT-Druck-
sache V/547). Die Einführung der Geschwindigkeits-
grenze von 25 km/h setzt jedoch die Verabschie-
dung dieser Richtlinie durch den Rat voraus. Die 
Bundesregierung ist nach Verabschiedung bereit, 
eine entsprechende Erweiterung des Geltungsbe-
reichs der Fahrerlaubnisklasse IV vorzunehmen. 

Anlage 38 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 16. Februar 1968 
auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Rainer (Drucksache zu V/2564 Frage 130) : 

Trifft die im Münchener Merkur vom 5. Februar 1968 wieder-
gegebene Mitteilung zu, daß in der Bundesrepublik Deutschland 
auf 1000 Einwohner 17  Lastkraftwagen kommen und die Bundes-
republik Deutschland damit im Vergleich zu den USA, Japan, 
Frankreich, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden den 
niedrigsten Anteil hat? 

Es trifft zu, daß in der Bundesrepublik Deutsch-
land im internationalen Vergleich die Lkws den 
niedrigsten Anteil des Bestandes auf 1000 Einwoh-
ner haben. Diese Angaben über den Anteil des 
Bestandes der Lastkraftwagen auf 1000 Einwohner 
sind sowohl verkehrspolitisch als auch verkehrs-
wirtschaftlich für sich allein in keiner Weise aus-
sagekräftig. Für einen Vergleich muß man vielmehr 
auf die effektive Straßenbelastung abstellen, insbe-
sondere die Fahrleistungen und die daraus sich er-
gebende Verkehrsdichte. Ferner fällt erheblich ins 
Gewicht, daß sich auf deutschen Straßen zusätzlich 
ein starker grenzüberschreitender und ein sehr be-
deutender Transitverkehr ausländischer Fahrzeuge 
abspielt. 
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Anlage 39 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 16. Februar 1968 
auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Rainer (Drucksache zu V/2564 Frage 131): 

Trifft die im Münchener Merkur vom 5. Februar 1968 wieder-
gegebene Mitteilung zu, daß ein 32 t-Lastzug mit einer Fahr-
leistung von 100 000 km der Staatskasse jährlich 18 200 DM ein-
bringt, womit der Lkw-Verkehr in  der Bundesrepublik Deutsch-
land im internationalen Vergleich an der Spitze der durch ihn 
erzielten Staatseinnahmen steht? 

Es trifft zu, daß ein 32-t-Lastzug mit einer Fahr-
leistung von 100 000 km der Staatskasse 18 200 DM 
einbringt. 

Bei dieser Betrachtung darf aber nicht außer acht 
gelassen werden, welche hohen Kosten der staat-
lichen Verwaltung durch den schweren Güterver-
kehr infolge der Straßenbenutzung entstehen (vgl. 
Aasho-Test). Aus diesem Grunde zeichnet sich auch 
in anderen Staaten, insbesondere im Rahmen der 
Europäischen Gemeinschaften, die Tendenz ab, die 
Abgaben des Straßengüterverkehrs für schwere Fahr-
zeuge diesen erheblichen Kosten anzupassen, d. h. 
diese Abgaben zu erhöhen. 

Anlage 40 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 16. Februar 1968 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Spitzmüller (Drucksache zu V/2564 Fragen 132 und 
133) : 

Welche Schritte gedenkt die Bundesregierung zu unternehmen, 
um die ständige akute Lebensbedrohung, der die Fußgänger an 
der Engstelle der Bundesstraße 33 in Hausach und die Ein-
wohner des schon mehrfach durch schwere Lastkraftwagen ge-
rammten und bis in die Grundfesten erschütterten Hauses Nr. 47 
ausgesetzt sind, abzustellen, nachdem in den letzten Monaten 
wieder etliche Lastwagen an dieser Stelle hängenblieben und 
das Haus beschädigten und das Mobiliar im Schlafzimmer zer-
störten? 

Ist der Bundesregierung bewußt, daß nach den vielen Sach-
beschädigungen durch den Lkw-Verkehr an der in Frage 132 
genannten Stelle es nur noch eine Frage der Zeit und des 
Zufalls sein wird, bis das erste Menschenleben an dieser schma-
len Engstelle zu beklagen sein wird? 

Die Straßenbauverwaltung beabsichtigt einen 
grundlegenden Ausbau der Ortsdurchfahrt Hausach 
durchzuführen, um damit die sehr hinderliche Eng-
stelle im Zuge der Bundesstraße 33 zu beseitigen. 
Die Verwirklichung der schon seit längerer Zeit 
vorliegenden Pläne ist jedoch bisher an der Ver-
waltungsgerichtsklage der Gemeinde Hausach ge-
gen den Erlaß des Planfeststellungsbeschlusses ge-
scheitert. Gegenwärtig bemüht sich die Straßenbau-
verwaltung darum, in außergerichtlichen Verhand-
lungen eine Übereinkunft mit der Gemeinde Hau-
sach über den Ausbau der Ortsdurchfahrt zu erzie-
len, damit die geplanten Ausbauarbeiten so bald 
als möglich in Angriff genommen werden können. 

Meine Antwort auf Ihre vorherige Frage brachte 
bereits zum Ausdruck, daß sich mein Haus der hier 
bestehenden Gegebenheiten bewußt ist. 

Anlage 41 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 16. Februar 1968 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Dr. Müller (München) (Drucksache zu V/2564 Fra-
gen 134 und 135) : 

Entspricht es den Tatsachen, daß die Bundesregierung den 
Bau eines Donau-Oder-Kanals unterstützen will? 

Würde durch die Unterstützung des Baues des Donau-Oder-
Kanals die Vollendung des Rhein-Main-Donau-Kanals verzögert? 

Nein, das entspricht nicht den Tatsachen. 

Das mag wohl sein. Nach meiner Antwort auf Ihre 
vorhergehende Frage kann das aber auf sich be-
ruhen. 

Anlage 42 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Bornemann vom 16. Februar 
1968 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Brück (Holz) (Drucksache zu V/2564 Frage 137): 

Sind an die Bundesregierung Wünsche herangetragen worden, 
für den Betrieb eines privaten Fernsehens im Saarland Frequen-
zen zur Verfügung zu stellen? 

Es trifft zu, daß an die Bundesregierung Wünsche 
herangetragen worden sind, für den Betrieb eines 
privaten Fernsehens im Saarland Frequenzen zur 
Verfügung zu stellen. Es handelt sich um die Presse 
Rundfunk AG. Saarbrücken in Gründung. 

Anlage 43 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Lauritzen vom 16. Februar 
1968 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Baier (Drucksache zu V/2564 Frage 138) : 

Welche Maßnahmen hat der Bundeswohnungsbauminister ge-
prüft bzw, ergriffen, um die große Zahl fehlbelegter Sozial-
wohnungen drastisch zu verringern? 

Bereits in der Fragestunde am 3. Februar 1967 
habe ich auf eine in gleiche Richtung zielende Frage 
erklärt, daß die mit der Fehlbelegung von Sozial-
wohnungen im Zusammenhang stehenden Fragen 
sorgfältig geprüft werden. In der Zwischenzeit sind 
folgende Maßnahmen getroffen worden: 

Die Bundesregierung hat im Jahre 1967 im 2. Kon-
junkturprogramm Mittel auch für solche Bauvor-
haben bereitgestellt, durch deren Bezug eine Sozial-
wohnung frei gemacht wird. Diese im zweiten In-
vestitionshaushalt begonnene Maßnahme ist durch 
die im Rahmen des Finanzänderungsgesetzes 1967 
erfolgte Neufassung fortgeführt worden. Danach 
können künftig durch befristete Annuitätszuschüsse 
auch steuerbegünstigte Mietwohnungen gefördert 
werden, deren Mieten zwar über dem Niveau der 
Sozialwohnungen aber unter dem des freien Marktes 
liegen. Auch diese Wohnungen sind vorgesehen für 
Mieter, die eine Sozialwohnung frei machen. 

Außerdem ist damit zu rechnen, daß auch das sog. 
Zinserhöhungsgesetz, das dem Hohen Hause zur 
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Beratung vorliegt, zu einer Lösung dieses Problems 
beitragen wird. 

Darüber hinausgehende Maßnahmen mit der Ab-
sicht, einen Zwang zur Freimachnug solcher Woh-
nungen auszuüben, werden aber nur zu verantwor-
ten sein, wenn die Wohnungsversorgung soweit ver-
bessert ist, daß für den Mieter tatsächlich die Mög-
lichkeit besteht, eine andere Wohnung zu wählen, 
um sich dem Zwang entziehen zu können. Die Vor-
aussetzungen dafür sind aber z. Z. noch nicht ge-
geben. 

Anlage 44 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr. Lauritzen vom 16. Februar 
1968 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Baier (Drucksache zu V/ 2564 Frage 139) : 

Sieht der Bundeswohnungsbauminister in dem Vorschlag des 
Präsidenten des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumplanung, Schweyer, -- die Fehlbelegung 
von öffentlich geförderten Wohnungen mit preiswerten Mieten 
durch die Erhebung einer Ausgleichsabgabe zu vermindern, eine 
geeignete Möglichkeit? 

Der Vorschlag des Herrn Präsidenten Schweyer 
ist nicht vom Deutschen Verband für Wohnungs-
wesen, Städtebau und Raumplanung vorgelegt wor-
den. Nach meinen Feststellungen hat dieser Vor-
schlag in dem Verband selbst keinen großen Wider-
hall gefunden. In diesen Tagen konnte man aus 
Presseverlautbarungen entnehmen, daß der Gesamt-
verband Gemeinnütziger Wohnungsunternehmen 
diesen Vorschlag als undiskutabel bezeichnet hat. 

Man mag die Wohnungsbauabgabe, die in diesem 
Vorschlag gefordert ist, bezeichnen, wie man will, 
nach ihrem Charakter bleibt sie eine Steuer, die 
weder in die Steuerpolitik noch in die Konjunktur-
politik der Bundesregierung hineinpaßt. 

Anlage 45 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs von Hase vom 16. Februar 1968 
auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Matt-
höfer (Drucksache zu V/2564 Frage 140) : 

Trifft es zu, daß ah 1. Januar 1968 die Mietbeihilfe an die 
Eltern von Wehrpflichtigen zur Erhaltung von Wohnmöglich-
keiten für Soldaten entfallen? 

Ihre Frage auf zu Drucksache V/2564 Nr. 140, ob 
es zutreffe, daß ab 1. Januar 1968 Mietbeihilfen an 
Eltern von Wehrpflichtigen zur Erhaltung von 
Wohnmöglichkeiten für Soldaten entfallen, beant-
worte ich mit Ja. 

Den ledigen Grundwehrdienstleistenden ist bis 
31. Dezember 1967 auf Grund des Unterhaltssiche-
rungsgesetzes in den Fällen ein „Mietzuschuß" ge-
währt worden, in denen sie vor der Einberufung mit 
ihren Eltern in Wohngemeinschaft gelebt und zu 
ihrem Unterhalt beigetragen haben. 

Das Unterhaltssicherungsgesetz ist durch Arti-
kel 11 § 3 Nr. 2 b des Finanzänderungsgesetzes 1967  

mit der Folge geändert worden, daß dieser Mietzu-
schuß ab 1. Januar 1968 entfallen ist. 

Nicht weggefallen ist die Mietbeihilfe, die Grund-
wehrdienstleistende erhalten, wenn sie nicht im 
Haushalt der Familienangehörigen leben und ihnen 
nicht zugemutet werden kann, das Mietverhältnis 
über eine Wohnung zu lösen. 

Anlage 46 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Schmücker vom 16. Februar 
1968 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Müller-Hermann (Drucksache zu V/2564 Frage 
141): 

Ist die Bundesregierung bereit, dem Bundestag eine nament-
liche Liste der Aufsichtsratsmitglieder zu übermitteln, die von 
der Bundesregierung bestellt worden sind? 

Die Bundesregierung ist bereit, dem Bundestag 
eine namentliche Liste der Aufsichtsratsmitglieder 
zu übermitteln, die von der Bundesregierung bestellt 
worden sind. 

Ich darf darauf aufmerksam machen, daß die Na-
men der Aufsichtsratsmitglieder nahezu aller Bun-
desgesellschaften in dem Anhang zum Finanzbericht 
1968 über „Beteiligungen des Bundes im Haushalts-
jahr 1966" veröffentlicht sind. Die Angaben sind 
für Vertreter der Kapitalseite und der Arbeitneh-
merseite getrennt, so daß ersichtlich ist, welche Per-
sonen vom Bund bestellt sind. Das Bundesschatz-
ministerium gibt für seinen Bereich jährlich eine 
Neuauflage des Buches „Das industrielle Bundes-
vermögen" heraus, zuletzt im April 1967. Auch 
hier werden die Namen getrennt nach Vertretern 
der Aktionäre und der Arbeitnehmerseite aufge-
führt. Die Aufstellung einer den neuesten Stand 
wiedergebenden Liste wird einige Zeit in An-
spruch nehmen, zumal Bundesbeteiligungen von 
verschiedenen Ressorts verwaltet werden. Die Liste 
kann aber vor der Osterpause überreicht werden. 

Anlage 47 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Hein vom 16. Februar 1968 
auf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 
Freyh (Drucksache zu V/2564 Frage 142) : 

Auf welche Weise kann das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit die Ergebnisse der durch dieses 
Ministerium veranlaßten wissenschaftlichen Forschungsaufträge 
der Wissenschaft und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich 
machen? 

Die Bundesregierung ist daran interessiert, daß die 
Ergebnisse ihrer Forschungsaufträge über Fragen 
der Entwicklungsländer und der Entwicklungshilfe 
von einem möglichst großen Personenkreis zur 
Kenntnis genommen und verwertet werden. Das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit unterhält deshalb bei der Dokumentations-
stelle der Deutschen Stiftung für Entwicklungslän-
der in Bonn, Blücherstr. 16, über alle von ihm finan-
zierten Forschungsberichte ein Verzeichnis mit Län-
der- und Schlagwortregister, das dort — mit Aus- 
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nahme einiger weniger Berichte, die vertrauliche 
Planungsdaten enthalten — von jedermann einge-
sehen werden kann. 

Weitere Exemplare der Forschungsberichte wer-
den insbesondere den in den wissenschaftlichen 
Arbeitsgemeinschaften für Entwicklungsländerfor-
schung federführenden Instituten zur Verfügung ge-
stellt. 

Forschungsberichte von allgemeinem Interesse 
werden in der Wissenschaftlichen Schriftenreihe des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit, Ernst-Klett-Verlag, sowie in der Schriften-
reihe „Steuern in Entwicklungsländern", Verlag 
Neue Wirtschaftsbriefe, veröffentlicht. Diese Berichte 
sind im Buchhandel erhältlich. 

Anlage 48 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Lücke vom 16. Februar 1968 auf 
die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten Dr. 
Häfele (Drucksache Nachtrag  zu  V/2564 Fragen 145 
und 146) : 

Sind der Bunderegierung inzwischen Geldquellen für radikale 
Studenten bekanntgeworden? 

Bei Verneinung der Frage 145: sieht die Bundesregierung 
keine Möglichkeit, die Geldquellen zu erfahren? 

Die Bundesregierung interessiert sich nur dann 
für die Geldquellen von Studentengruppen, wenn 
Anhaltspunkte für verfassungswidrige Bestrebungen 
in diesen Gruppen vorliegen. Diese Voraussetzung 
liegt z. B. beim Sozialistischen Deutschen Studen-
tenbund vor, wie erst kürzlich in der Antwort auf 
die Kleine Anfrage der Abgeordneten Schlager und 
Genossen (BT-Drucksache V/2379) ausgeführt wurde. 
Über die Geldquellen des SDS liegen den Ämtern 
für Verfassungsschutz einige Erkenntnisse vor, die 
gewiß nicht vollständig sind. Diese Ämter beob-
achten den SDS erst seit etwa l 1/2 Jahren. 

Einzelheiten habe ich in meiner Antwort auf die 
Frage des Kollegen Rollmann gesagt. Auch über die 
Finanzierung rechtsradikaler Studentenbünde, die 
glücklicherweise bisher unbedeutend sind, haben 
die Ämter Informationen. 

Anlage 49 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Lücke vom 16. Februar 1968 auf 
die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Rollmann 
(Drucksache Nachtrag zu V/2564 Frage 147) : 

Aus welchen Mitteln finanziert sich der Sozialistische Deutsche 
Studentenbund? 

Nach der Trennung des SDS von der SPD im 
Jahre 1960 wurde von ihm nahestehenden Personen 
eine Förderergesellschaft gegründet, die sich „Sozia-
listischer Bund" nennt. Sie hat sich in ihrer Satzung 
verpflichtet, 51 % ihrer Einnahmen an den SDS ab-
zuführen. Aus diesen Mitteln finanziert der Bundes-
vorstand des SDS einen erheblichen Teil seiner Aus-
gaben. Dazu kommen Spenden von sympathisieren-

den Personen und Stellen, die mir im einzelnen 
nicht bekannt sind. Im letzten Jahr flossen dem 
SDS und seinen führenden Funktionären auch nicht 
unerhebliche Honorare für Publikationen und Inter-
views zu. Die einzelnen Landesverbände und Hoch-
schulgruppen des SDS erhalten darüber hinaus für 
Einzelaktionen Gelder von verschiedenen Seiten, 
die die jeweiligen Aktionen unterstützen. In Berlin 
besteht bekanntlich eine enge Verbindung des dor-
tigen SDS zum „Republikanischen Club", der seiner-
seits wieder über nicht unvermögende Geldgeber zu 
verfügen scheint. 

Aus Bundesmitteln erhält der SDS seit 1960 
keine Zuschüsse mehr. Er hat gegen die Sperrung 
der Zuwendungen aus dem Bundesjugendplan 
Klage erhoben, die noch beim Oberverwaltungs-
gericht Münster anhängig ist. Nach meinen Infor-
mationen erhält der SDS jedoch in einigen Ländern 
noch Landesmittel für Zwecke der politischen Bil-
dung. Darüber hinaus fließen den Hochschulgruppen 
des SDS an einigen Universitäten noch Mittel der 
Hochschulen für politische Studentengruppen zu. 

Anlage 50 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Leicht vom 
16. Februar 1968 auf die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Hofmann (Kronach) (Drucksache Nach-
trag zu V/ 2564 Frage 148) : 

Hält es die Bundesregierung für möglich und durchführbar, 
die Investitionsteuer für das Zonenrandgebiet zu senken? 

Regionale umsatzsteuerliche Vergünstigungen 
widersprechen dem Grundgedanken der Umsatz-
steuer als einer allgemeinen Verbrauchsteuer, die 
sämtliche Verbrauchsgüter gleichmäßig belasten 
will. Auch aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit, 
die gerade durch die Einführung der Mehrwertsteuer 
geschaffen werden sollte, sind regionale Vergünsti-
gungen auf dem Gebiet der Umsatzsteuer abzuleh-
nen. Diese Gründe sprechen auch gegen eine regio-
nale Senkung der sog. Investitionsteuer. Es kommt 
hinzu, daß durch eine solche allgemeine Maßnahme 
in den Zonenrandgebieten auch Unternehmer be-
günstigt würden, die nicht förderungsbedürftig sind. 
Im übrigen ist die Steuer für den Selbstverbrauch 
grundsätzlich nicht als konjunkturpolitisches oder 
regionalpolitisches Instrument geschaffen worden. 
Sie dient vielmehr als Übergangsregelung zur stu-
fenweisen Einführung des sofortigen Vorsteuerab-
zugs bei Investitionen. 

Anlage 51 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Arndt 
vom 16. Februar 1968 auf die Mündlichen Anfragen 
des Abgeordneten Zebisch (Drucksache Nachtrag zu 
V/2564 Fragen 152 und 153) : 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, im Zonen 
grenzgebiet Industrieansiedlungserfolge durch steuerliche Vorteile 
und sonstige Präferenzen zu erzielen„ wie sie z. B. in Frank- 
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reich teilweise zum Nachteil der deutschen Wirtschalt gewährt 
werden? 

Welche steuerlichen Vorteile und sonstigen Präferenzen wer-
den zur Zeit gewährt, um in diesen Raum Industrien und Be

-triebe zu Ansiedlungen zu reizen? 

Die Bundesregierung hält die derzeit für das 
Zonenrandgebiet verfügbaren Förderungsmöglich-
keiten grundsätzlich für ausreichend, um in den 
Teilen des Zonenrandgebietes, in denen die Schaf-
fung neuer gewerblicher Arbeitsplätze erforderlich 
ist, neue Betriebe zur Ansiedlung zu veranlassen. 
Sie ist selbstverständlich bemüht, die einzelnen 
Hilfen an die sich ändernden Verhältnisse anzu-
passen. So wird derzeit geprüft, ob der im Rahmen 
des Regionalen Förderungsprogramms mögliche 
Investitionszuschuß, der 15 v. H. beträgt, in solchen 
Teilräumen auf 25 v. H. erhöht werden kann, die 
durch die Lage im Zonenrandgebiet und durch akute 
strukturelle Anpassungsprozesse besonders bela-
stet sind. Die in anderen Ländern üblichen Ansied-
lungshilfen und die damit dort gemachten Erfahrun-
gen werden ständig berücksichtigt. Die Unterschiede 
zwischen den Förderungssystemen der einzelnen 
Länder stehen in engem Zusammenhang mit den 
Unterschieden, die in der allgemeinen Wirtschafts-
verfassung, bei der Kreditversorgung, Steuerbela-
stung und nicht zuletzt bei den speziellen Standort-
nachteilen heute noch gegeben sind. Sollten An-
siedlungshilfen, die in anderen Mitgliedstaaten der 
EWG gewährt werden, zu unvertretbaren Nachtei-
len für die deutsche Wirtschaft führen, kann die 
Bundesregierung jederzeit die Europäische Kom-
mission auffordern, diese Fälle nach Art. 93 EWG- 
Vertrag zu überprüfen und zu untersagen. 

Die wichtigsten Hilfen der Bundesregierung für 
die Ansiedlung neuer Betriebe im Zonenrandgebiet 
werden durch das Regionale Förderungsprogramm 
geboten. Während bisher ein zinsgünstiger Investi-
tionskredit (Zinssatz 3,5 % , Laufzeit 15 Jahre, Kre-
ditbetrag bis zu 50 1)/o der Investitionssumme) im 
Vordergrund stand, richtet sich das Interesse der 
ansiedlungswilligen Unternehmer gegenwärtig stär-
ker auf den neugeschaffenen Investitionszuschuß in 
Höhe von 15 v. H. der Investitionskosten. Wichtig 
sind jedoch auch die Zuschüsse und Darlehen (Zins-
satz 2 %, Laufzeit 20 Jahre) die den Gemeinden für 
den Ausbau der Infrastruktur und insbesondere für 
die Erschließung des erforderlichen Industriegelän-
des gewährt werden. Diese Bundeshilfen werden er-
gänzt durch Förderungsmaßnahmen der Länder, die 
in ihrer Wirkung ungefähr gleichwertig sind. Fer-
ner kommen die Betriebe im Zonenrandgebiet in 
den Genuß von Sonderabschreibungen von 50 % bei 
beweglichen und 30 % bei unbeweglichen Wirt-
schaftsgütern, jeweils in 3 Jahren. Weitere steuer-
liche Vorteile sind 

— Sonderbehandlung bei Stundungs- und Erlaß-
anträgen; 

— Ermäßigung bei der Bewertung von Grundstük-
ken; 

- Möglichkeit der Wahl fiktiver Standorte im 
Güternahverkehr; 

Halbierung der Beförderungsteuer im Werk

-

fernverkehr (bisher) ;  

Halbierung der Beförderungsteuer generell (vor-
gesehen). 

Auch bei der Vergabe öffentlicher Aufträge wer-
den Betriebe im Zonenrandgebiet bevorzugt berück-
sichtigt. 

Anlage 52 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Höcherl vom 16. Februar 1968 
auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Rollmann (Drucksache Nachtrag zu V/2564 Frage 156) : 

Welche Chancen gibt die Bundesregierung noch dem Außen-
handel mit den La-Plata-Ländern, wenn infolge des in der 
EWG immer stärker um sich greifenden Preisabschöpfungs-
systems die Einfuhr von argentinischem und uruguayischem 
Rindfleisch in die Bundesrepublik Deutschland weiter so sinken 
wird, wie es bereits in den vergangenen Jahren der Fall war? 

Die Bundesrepublik hat das größte Interesse, den 
Handel mit den La-Plata-Ländern nicht nur auf-
rechtzuerhalten, sondern noch auszuweiten. Die 
Chancen hierfür sieht die Bundesregierung für nicht 
ungünstig an. 

Die deutschen Einfuhren a n argentinischem und 
uruguayischem Rindfleisch haben in den Jahren 
1964 und 1965 aufgrund verringerter Inlandserzeu-
gung eine ungewöhnliche Steigerung erfahren. Ver- 
glichen mit diesen Einfuhren sind die Einfuhren in 
den Jahren 1966 und 1967 rückläufig. Sie liegen je-
doch im Falle von Argentinien noch beachtlich über 
den Einfuhren im Jahre 1963, im Falle von Uruguay 
auf gleicher Höhe wie die Einfuhren im Jahre 1963. 

Langfristig gesehen werden Einfuhrmöglichkeiten 
für Fleisch aus den La-Plata-Ländern bestehen blei-
ben, da die EWG ihren gesamten Bedarf an Rind-
fleisch aus der eigenen Erzeugung nicht decken 
kann. 

Der Kommissionsvorschlag der neuen EWG-Rind-
fleischmarktordnung sieht vor, daß für Gefrier-
fleisch eine ständige Abschöpfung erhoben wird. 
Diese Abschöpfung soll ganz oder teilweise ausge

-

setzt werden können, vorausgesetzt, daß dadurch 
nicht der Absatz der aus den innergemeinschaft-
lichen Interventionen stammenden Ware behindert 
wird und keine Interventionen stattfinden. 

Die Bundesregierung wird sich bei den Verhand-
lungen über die endgültige Gestaltung der Rinder-
marktordnung bemühen, daß dem Artikel 110 des 
Rom-Vertrages in geeigneter Weise Rechnung ge-
tragen wird. 

Anlage 53 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 15. Februar 1963 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Dr. Lenz (Bergstraße) (Nachtrag zu Drucksache V/2564 
Fragen 157, 158 und 159) : 

Welche Gründe haben die Bundesregierung veranlaßt, im 
Jahre 1967 die Bundesautobahnen für den Dienstgebrauch zu 
numerieren? 
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Würden die gleichen Gründe nicht dafür sprechen, die in 
Frage 157 erwähnten Nummern auch an den Autobahnstrecken 
anzugeben? 

Ist die Bundesregierung wirklich der Auffassung, daß die her-
kömmlichen Hinweisschilder — Autobahn — auch in den Teilen 
der Bundesrepublik Deutschland noch ausreichend sind, in denen 
es mehrere Autobahnstrecken gibt? 

Die Numerierung der Bundesautobahnen dient 
der Verwaltungsvereinfachung. Die elektronische 
Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Auf-
stellung eines Straßenkatasters, die Meldungen über 
den Straßenzustand in den Wintermonaten, die dem 
Bundesminister für Verkehr verschlüsselt zugehen, 
haben die Numerierung der Bundesautobahnen er-
forderlich gemacht. 

Die Gründe, die die Numerierung der Bundesauto-
bahnen notwendig machten, sprechen nicht für die 
Angabe der Nummern an den Strecken. An den 
Bundesstraßen ist die Anbringung der Nummern 
bei den zahlreichen Verzweigungen mit anderen 
Straßen und bei der Führung der Bundesstraßen in 
Städten und Gemeinden zur sicheren Führung und 
schnellen Erkennung des Straßenverlaufs notwen-
dig. Die Autobahnen dagegen besitzen nur wenige 
Verzweigungen, die Verkehrsführung an Hand von 
Haupt- und Zwischenfernzielen hat sich gut be-
währt. 

In Gebieten der Bundesrepublik, in denen meh-
rere Autobahnstrecken vorhanden sind, wird bereits 
heute auf die einzelnen Strecken durch Schilder mit 
der Aufschrift „Autobahn" in Verbindung mit dem 
maßgebenden Hauptfernziel hingewiesen. Das er-
scheint besser als der Hinweis auf die Nummer einer 
Autobahn, die dem Verkehrsteilnehmer, vor allem 
auch Ausländern, nichts sagt. 

Anlage 54 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 16. Februar 1968 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Dr. Kempfler (Drucksache Nachtrag zu V/2564 Fra-
gen 160 und 161) : 

Weist de r  Ausbau des Straßennetzes in Niederbayern auch 
nach Ansicht der Bundesregierung gegenüber anderen Teilen des 
Bundesgebiets unter Berücksichtigung der verschiedenen Struk-
turverhältnisse einen erheblichen Rückstand auf? 

Welche Sondermaßnahmen gedenkt bei Bejahung der Frage 
160 die Bundesregierung zur Aufholung dieses Rückstandes zu 
ergreifen? 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, den bayerischen 
Grenzbetrieben wegen des fehlenden Rhein-Main-Donau-Kanals 
ähnliche „Als-ob-Tarife" zu gewähren, wie sie den Saarbetrieben
gegeben werden, weil noch kein Saar-Pfalz-Kanal existiert? 

Obgleich in Niederbayern ein umfangreicher Neu-
bau von Bundesfernstraßen bisher noch nicht ge-
tätigt wurde, so ist doch das bestehende Bundes-
straßennetz in diesem Raum in den letzten Jahren 
fast vollständig durch Voll- und Zwischenausbau von 
Grund auf erneuert worden. Verglichen mit anderen 
Gebieten in der Bundesrepublik bestehen nur noch 
wenige Ausbaulücken. Die Bundesregierung ist des-
halb nicht der Ansicht, daß der Ausbau der Bundes-
straßen in Niederbayern einen erheblichen Rück-
stand aufweist. 

Die Beantwortung Ihrer 2. Frage wäre damit hin-
fällig. Ich möchte jedoch betonen, daß die Bundes-
regierung den Strukturverhältnissen des Grenz-

landes immer ihr besonderes Augenmerk gewidmet 
hat; das wird auch in den kommenden Jahren der 
Fall sein. Bei der Aufstellung des 1971 anlaufenden 
2. Ausbauplanes für die Bundesfernstraßen wird die 
wirtschaftliche Entwicklung besondere Beachtung 
finden. 

Anlage 55 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Wittrock vom 16. Februar 1968 
auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Zebisch (Drucksache Nachtrag zu V/2564 Frage 162) : 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, den bayerischen 
Grenzbetrieben wegen des fehlenden Rhein-Main-Donau-Kanals 
ähnliche Als-ob-Tarife zu gewähren, wie sie den Saarbetrieben 
gegeben werden, weil noch kein Saar-Pfalz-Kanal existiert? 

Nicht die Bundesregierung, sondern die Deutsche 
Bundesbahn räumt Als-ob-Tarife ein. Die Bundes-
regierung wirkt beim Zustandekommen von Als-ob-
Tarifen nur im Rahmen des gesetzlichen Tarifgeneh-
migungsverfahrens mit. Die Bundesbahn hat bisher 
Als-ob-Tarife eingeführt, um das künftige Auftreten 
eines im Tarifgebiet noch nicht tätigen Verkehrs-
trägers zu verhindern. Es handelt sich also um einen 
Wettbewerbstarif gegen das Wirksamwerden eines 
künftigen Konkurrenten. 

Bei dem im Bau befindlichen Rhein-Main-Donau-
Kanal ist die Situation völlig anders. Das künftige 
Auftreten eines neuen Verkehrsträgers ist eine un-
vermeidliche Tatsache, die nicht durch eine Wett-
bewerbsmaßnahme, nämlich durch einen Als-ob-
Tarif, abgewehrt werden kann. Sie wird deshalb 
keinen entsprechenden Tarifvertrag stellen, und aus 
den gleichen Gründen sieht die Bundesregierung 
keine Möglichkeit, einen solchen Tarif zu geneh-
migen. 

Anlage 56 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Bornemann vom 16. Februar 
1968 auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordne-
ten Unertl (Drucksache Nachtrag zu V/2564 Fragen 
163, 164 und 165) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Bevölkerung der 
ostbayerischen Grenzlandkreise (Passau, Wegscheid, Wolfstein, 
Grafenau und Regen( Rundfunksendungen aus Ostblockländern 
störungsfrei empfangen kann und daß der Empfang dieser Sen-
dungen weitaus besser ist als der des für dieses Gebiet zu-
ständigen bayerischen Rundfunks und des Deutschlandfunks? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß im in Frage 163 ge-
nannten Gebiet Fernsehsendungen, die von Sendern auf dein 
Gebiet der CSSR ausgestrahlt werden, gut empfangen werden 
können, während gleichzeitig der Fernsehempfang für das 11. 
Programm außerordentlich störungsanfällig und damit praktisch 
fast unmöglich ist? 

Ist die Bundesregierung mit mir der Auffassung, daß der 
Einfluß östlicher Fernseh- und Rundfunksender auf Bewohner 
der Bundesrepublik Deutschland staatspolitisch negative Aus-
wirkungen haben kann? 

Die Deutsche Bundespost ist für die Sender des 
Deutschlandfunks sowie des 2. und 3. Fernsehens 
zuständig. 

Hinsichtlich des Deutschlandfunks ist bekannt, daß 
dieses von Mittel- und Langwellensendern der Bun-
despost ausgestrahlte Programm während der Ta- 
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geszeit in den ostbayerischen Grenzgebieten nicht 
überall zufriedenstellend empfangen werden kann. 
Nach den Unterlagen über die Empfangsfeldstärken 
dieser Sender dürfte jedoch der Empfang während 
der Nachtstunden mit ausreichender Qualität mög-
lich sein. 

Eine Verbesserung der Tagesversorgung mit dem 
Programm des Deutschlandfunks wird angestrebt. 

In den genannten Landkreisen kann das Fernseh-
programm der CSSR nur von etwa 1 v. H. der Be-
völkerung gut empfangen werden. Dabei strahlt 
die CSSR ihre Sendungen mit einer anderen Fern-
sehnorm ab, die einwandfrei nur mit den dieser 
Norm entsprechenden Geräten empfangen werden 
können. 

Das 2. Fernsehprogramm kann in den genannten 
5 Landkreisen durchschnittlich von 52 v. H. der Be-
völkerung gut empfangen werden. 

Zur Verbesserung der Fernsehversorgung mit dem 
2. Programm in den Landkreisen Regen, Grafenau, 
Wegscheid und Wolfstein wird der Aufbau der 
Fernsehfüllsender Brotjacklriegel und Freyung noch 
in diesem Jahr begonnen. Nach Inbetriebnahme der 
genannten Füllsender wird in diesen Landkreisen 
die Fernsehversorgung auf etwa 90 v. H. der Be-
völkerung ansteigen. 

Nach der Einschaltung des im Aufbau befind-
lichen Fernsehsenders Pfarrkirchen — voraussicht-
lich August 1968 — wird eine Verbesserung der 
Fernsehversorgung im Landkreis Passau auf über 
81 v. H. erwartet. 

Staatspolitisch negative Auswirkungen durch den 
Einfluß östlicher Fernseh- und Rundfunksender auf 
Bewohner der Bundesrepublik Deutschland werden 
sich auch bei einer optimalen Fernseh- und Rund-
funkversorgung nicht ganz ausschließen lassen. 

Anlage 57 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers von Hassel vom 15. Februar 
1968 auf die Mündlichen Anfragen der Abgeordne-
ten Frau Korspeter (Drucksache Nachtrag zu V/2564 
Frage 166, 167 und 168) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, wie viele Personen bis zum 
31, Dezember 1967 einen Antrag auf Grund der Bestimmungen 
des Beweissicherungs- und Feststellungsgesetzes bei ihrem Aus-
gleichsamt eingereicht haben? 

Hat die Bundesregierung dafür Vorsorge getroffen, daß den 
deutschen Staatsangehörigen und deutschen Volkszugehörigen 
im Ausland Kenntnis gegeben wird von der Antragsmöglichkeit? 

Über wieviel der in Frage 166 genannten Anträge ist bis zum 
31. Dezember 1967 rechtskräftig entschieden worden? 

Der Bundesregierung sind folgende statistische 
Zahlen des Bundesausgleichsamtes bekannt: 

Bei den Ausgleichsämtern wurden bis zum 31. 12. 
1967 

171 771 Anträge- auf Feststellung oder Beweis

-

sicherung nach dem Beweissicherungs- und Fest

-

stellungsgesetz von natürlichen Personen gestellt. 

Ferner lagen bis zu diesem Zeitpunkt 

212 Anträge juristischer Personen und 

4 Anträge von Kirchen oder sonstigen Religions-
gemeinschaften 

auf Durchführung eines besonderen Beweisverfah-
rens vor. 

Alle Deutschen im Ausland können sich bei der 
deutschen Auslandsvertretung Rat und Auskunft 
über den Stand der Kriegsfolgengesetzgebung und 
damit auch über das Beweissicherungs- und Fest-
stellungsgesetz holen. Die Auslandsvertretungen 
verfügen über Antragsvordrucke, sind bei der Aus-
füllung behilflich und leiten die Anträge an die zu-
ständigen Ausgleichsämter weiter. 

Von den Anträgen natürlicher Personen waren 
bis 31. 12. 1967 

2391 durch Gesamtbescheid 

686 durch Teilbescheid 

positiv entschieden. 

4674 Anträge 

wurden abgelehnt, weil die gesetzlichen Vorausset-
zungen für eine Feststellung oder Beweissicherung 
nicht vorlagen. Es wird keine Statistik darüber ge-
führt, wieviel der eingegangenen Bescheide rechts-
kräftig geworden sind oder in wieviel Fällen ein 
Rechtsmittel eingelegt wurde. 

Über die Anträge der juristischen Personen und 
der Kirchen oder sonstigen Religionsgemeinschaf-
ten für ein besonderes Beweisverfahren wurde bis-
her noch nicht entschieden. Das Verfahren ist nach 
Auskunft des Bundesausgleichsamtes im Anlaufen. 
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